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Zweite Abtheilung.
Von den Gemeinheits-Theilungen.

V o r b e m e r k u n g e n.

I. Die Gemeinheiten oder der gemeinschaftliche Besitz gewisser Grund
stücke und Grundgerechngkeiten, aus den ältesten Zeiten herrührend, bilee- 
uii von jeher die Quelle großer Uneinigkeiten *) 1 ganz besonders aber tra
ten die Bande der Gemeinheiten und Servituten dem Gedeihen der Landes
kultur hindernd entgegen. Indeß war ihre Lösung mit desto größeren 
Schwierigkeiten verknüpft, als sie mit der Verfassung der Städte und des 
platten Landes, sowie mit dem Betriebe der Gewerbe zur Befriedigung der 
ersten Lebensbedürfnisse in enger Verbindung standen.

Bereits Friedrich der Große wandte auch diesem Gegenstände der 
Beförderung der Bodenkultur seine eifrige Fürsorge zu. Schon in dem 
Haushaltungs- und Wirtbschafts-Regl. sür die Pommerschen Aemter v. 1. 
Mai 1752 (Mylii N. C. C. Tom. I. pag. 299. u. 332. Nr. 27.) wurde die 
Separation der im Gemenge mit den Aeckern der Dorfschaften liegenden 
König!. Vorwerks-Aecker angeordnet. Demnächst erging die Instruktion d. 
d. Kolberg d. 23. Mai 1763, wonach „dahin gesehen werden soll, daß die 
Kommunhütungen hinsühro gänzlich cessiren und die Domainen-Kammern 
bei aller Gelegenheit dahin bedacht sein sollen, die Separation der Kom
munhütungen zu beförden." 1 2) Unterm 28. Juni 1765 befahl ein an 
sämmtliche Regierungen und Justiz-Kollegien erlassenes Cirk. (Mylius a a. 
O. Tom. III. pag. 971. Nr. 69.), „daß mit möglichster Aufmerksamkeit dahin 
zu trachten sei, die Gemeinheiten und die gemeinschaftlichen Hütungen auf
zuheben." Demnächst aber erging eine allgemeine Verordnung v. 21. Oft. 
1769 (a. a. O. Tom. IV. a. pag. 6217—6228. Nr. 68.) für Preußen, die 
Marken, Pommern, Magdeburg und Halberstadt, wonach „zur Beförderung 
des Ackerbaues, sonderlich auch zur Verbesserung des Wiesewachses und

1) Die alten Deutschen Sprüchwörter bezeichnen dies bereits: „Gemein ist 
selten ein" und: Gesammt-Gut verd ammt Gut." (Vergl. Eisenhardt'S 
Grundsätze des Deutschen Rechts in Sprüchwörtern, Abth. IV. §§. 33. u. 35.). 
— Auch die Römischen Rechtsguellen drücken (wenn gleich nicht wörtlich) den 
Satz aus: „communio est mater rixarum.“ Vergl. z. B. L. 77. § 20. 
D. 31. de leg., wo es (in sine) heißt: „quum discordiis propinquorum sedandis 
prospexerit, quos materia communionis sol et excitare.“ (Vergl. auch 
Puchta, Vorlesungen über das heutige Römische Recht, Bd. 2. §. 373. S. 223.).

2) Vergl. das R. v. 29. Juli 1763 an die Pemmersche Regierung und daS 
KöSlinsche Hcfgericht, in Nylii N. C, C. Tom. III. pag. 253—256. Nr. 49.

randeö-Kultur-Äesetzg. Vd. II. Abth. II, 1



2 Von d. Ablös. der Reallasten, den Regulirungen u. Gem. Theilungen. 

Verstärkung deS Viehstandes der Bauern, in Aufhebung der gemeinschaft
lichen und vermengten Hütungen, Vertheilung der dazu liegen gebliebenen 
Brücher, überflüssigen Hütungen, Anger rc. verfahren werden sollte." Diese 
Verordnung legte das Verfahren in die Hände sachverständiger Oekonomie- 
Kommissarien, und übertrug den Justizbehörden nur die Aufsicht darüber, 
daß bei dem Geschäfte alles legal zugehe, sowie den Rechtsspruch. — Das 
R. v. 19. SKai 1770 an die Kriegs- und Domainen-Kammer zu Berlin 
und das Kammergericht (a. a. O. Tom. IV. pag 6787. Nr. 38) ordnete ein; 
„daß die Behütung der Wiesen im Frühjahr und Herbst gegen ein ange
messenes Aequivalent aufgehoben werden solle", und durch das R. v. 25. 
Dec. 1770 (a. a. O. Tom. IV. pag. 7437. Nr. 88.) wurde auch die gütliche 
Auseinandersetzung der Interessenten ohne Zuziehung der Kommissarien, je
doch mit Vorbehalt der gerichtlichen Bestätigung solcher Verträge, frei
gestellt.

Für Schlesien erging hiernächst unterm 14. April 1771 das Regt, 
wegen Auseinandersetzung und Aufhebung der Gemeinheiten und Gemein
hütungen (Korns Echtes. Edikt-Eamml. de 1771.). Danach sollten „die 
Gemeinweiden — Gemeingründe, res universitatum — ohne Zeitverlust 
von Amtswegen abgeschafft und unter die Interessenten, nach Verhältniß 
ihrer seitherigen Benutzung, vertheilt, ein- und wechselseitige Servitute so 
viel als möglich auseinandergesetzt und die Vermischung der Grundstücke 
aufgehoben, jedoch dabei auf die Konservation und Verbesserung der Schä
fereien gesehen werden." Durch mehrere nachfolgende Anordnungen 1) wur
den die Gemeinheits-Theilungen befördert und Anleitungen zu einem zweck
mäßigen Verfahren dabei ertheilt.2)

Den in den gedachten Verordnungen enthaltenen Grundsätzen ist das 
A. L. R. im Wesentlichen gefolgt. Dasselbe stellt in den §§. 75. ff. Tit. 
17. Th. I. den Grundsatz an die Spitze, daß „die Theilung des gemein
schaftlichen Eigenthums in allen Fällen stattfindet, wo nicht ausdrückliche 
Gesetze, Verträge oder rechtsgültige Verordnungen eines Dritten entgegen
stehen", und daß „das Recht, auf eine solche Theilung anzutragen, durch 
Verjährung nicht verloren gehen kann." Im Abschn. IV. Tit. 17. Th. I. 
werden sodann spezielle Vorschriften über „Gemeinheitstheilungen" ertheilt, 
wobei als Grundprinzip festgestellt wird, daß „die von mehreren Dorfs- 
Einwohnern oder benachbarten Gutsbesitzern bisher auf irgend eine Art 
gemeinschaftlich ausgeübte Benutzung der Grundstücke zum Besten der all
gemeinen Landeskultur soviel als möglich aufgehoben werden soll" (§.311. 
a. a. O.) — „insoweit, als dadurch die Landeskultur im Ganzen befördert 
und verbessert wird" (§. 313. a. a. O.). — Auch die Aufhebung und 
Einschränkung einseitiger und wechselseitiger Dienstbarkeitsrechte soll (nach 
§§. 350. a. a. O. und §§. 46. ff. 138. ff., 170. ff. A. L. R. I. 22.) ge
gen hinlängliche Begütigung zulässig sein, wenn „der Zweck der besseren 
Kultur der Grundstücke mit unveränderter Beibehaltung der Servituten 
nicht erreichbar ist."

Ueber das Verfahren in Gemeinheitstheilungs-Sachen finden sich be
reits in dem Corpus iuris Fridericiani zweckmäßige Vorschriften, welche 
in verbesserter Gestalt m die A. G. O. I. 43. übergingen.

1) Vergl. die R. v. 6. Febr. 1773 u. 5. Febr. 1774 (MyliiN. C. C. Tom. 
V. d. pag. 53—88. Nr. 8.).

2) Das R. v. 27. Dec. 1774 (a. a. O. pag. 969 — 972, Nr. 67.) übertrug 
den zur Theilung und Auseinandersetzung der Gemeinheiten angeordneten Kom- 
miffarien auch die bessere Einrichtung der Dienstverhältnisse der bäuerlichen Wirthe. 
— Bergt, auch die allgem. Eint, in Bd. I. S. LXXX.



Von den Gemeinheits - Theilungen. (Einleitung.) 3
II. Zu der Reihe der großartigen Gesetze aus der Regierungs-Periode 

Friedrich Wilhelms III. gehört auch die Gemeinheitstheilungs
Ordnung v. 7. Juni 1821. Sie beruhet auf den Grundlagen und dem 
Prinzip der neueren Agrargesetzgebung Preußens, — der Befreiung deß 
Grundeigenthums, der Disposilion darüber und des Gewerbes. Nach dem 
ursprünglichen Plane sollte sie (wie das Ed. v. 14. Sept. 1811 zur Be
förderung der Landeskultur *) in seinem Eingänge angedeutet hatte) gleich
zeitig auch die Ablösung der Dienste und sonstigen Leistungen, der Zehnten 
und Laudemien von eigenthümlichen, zu Erbpacht oder Erbzinsrecht besesse
nen Gütern, ingleichen die Vorschriften über das Verfahren, mit umfassen. 
Auch dehnte sich der Entwurf, welcher im Jahre 1817 dem Königl. StaatS- 
rathe vorgelegt wurde, auf alle diese Gegenstände aus. Später wurde in
deß beschlossen, die Ablösungs-Ordnung von der Gemeinheits- 
Theilungs - O rdnung und den Gesetzen über das Verfahren zu 
trennen, und es ergingen hiernachst gleichzeitig (unterm 7. Juni 1821) die 
drei Gesetze: a) die Gem. Theil. Ordn., b) die Ablös. Ordn, und 
c) daS Ges. über die Ausführung beider. 1 2)

Diese Gesetze sind mit Zuziehung der Provinzial-Kollegien und sachkun
diger Männer aus jeder Provinz wiederholentlich berathen und im Königl. 
Slaalsrathe vor ihrer Publikation erwogen worden. 3) — Es sind dabei

1) Vergl. in Bd. I. S. 91.
2) Vergl. die allgem. Eint, in Bd. 1. S. CV u. CVI.
3) Die historische Mittheilung der Entstehungsgeschichte deS Gesetzes 

dürfte nicht ohne Interesse sein.
Die rum Retablissement des Landes kombinirte I rn m ed ia t-Korn rnissio n 

(v. Klewitz, v. Altenstein, v. Schon, Stä gewann und Niebuhr) er
stattete bereits unterm 24. Dec. 1807 Bericht über die ersten Grundlagen einer 
zu erlassenden G emein hei tS-TH eil. Ordn, und die hierauf an den Staats
min. Freiherrn v. Schrot ter erlassene K O. v. 28. ej. m. ertheilte diesem den 
Auftrag, nach den von der gedachten Jmmediat»Kommission ausgestellten Grund
sätzen eine vollständige Gem. Theil. Ordn, ausarbeiten zu lassen, dabei auch 
auf die Lüneburgische Gem. Theil. Ordn. v. 25. Juni 1802 und den bereits vor
handenen Entwurf einer Lingen-Tecklenburgischen Gem. Theil. Ordn. Rück
sicht zu nehmen. Der StaatSmiu. Freiherr v. Schrott er erforderte unterm 12. 
Jan. 1808 darüber gutachtliche Berichte des Geh. Ob. Fin. Rath v. Auerswald 
in Königsberg, und der Kammer-Präsidenten BroScoviuS in Gumbinnen und 
Gr. zu Dohna in Marienwerder; deSgl. unterm 13. März 1808 des Kanzlers 
Freiherrn v. Sch röt ter in Königsberg, wobei indeß bemerkt wurde, daß das be
absichtigte Gesetz zunächst nur für Ost- und Weftpreußen bestimmt sei. — Nach 
Eingang der erforderten Gutachten wurde dem Geh. Ob. Fin. Rath v. AuerS- 
wald die weitere Leitung der Angelegenheit übertragen und ihm aufgegeben, sich 
für Ausarbeitung eines motivirten Gesetz-Entwurfs des Kriegs- und Domainen- 
Rath Meding zu Schmollehnen zu bedienen, welcher zu diesem Behufe nach 
Königsberg berufen wurde. Die demnächst von dem ic. Meding gelieferte Arbeit 
erschien indeß der Sektion des Min. des Innern für die Gewerbe-Polizei nicht 
befriedigend, welche deshalb unterm 14. April 1809 den Staatsrath Thaer zu 
Möglin aufforderte, fein Gutachten über die Angelegenheit abzugeben und einen 
neuen Entwurf zu einer vollständigen GemeinheitS-Theil. Ordn, auszuarbeiten. 
Im Ministerium war die Bearbeitung des Gegenstandes inzwischen dem Reg. 
Rath Hoffmann und dem Staatsrathe Friese anvertraut worden, welche sich 
in motivirten Gutachten über die demnächst eingegangene Arbeit deS ic. Thaer 
äußerten. Der (von dem Reg. Rath Hoffmann) in Folge dessen ausgearbeitete 
Entwurf einer „Verordnung über das Verfahren bei ländlichen Ge- 
meinh eitS-Theilun g en und Ablösung v 0 n Serv ituten, Diensten und 
Abgaben in sämmtl. Preuß. Staaten" wurde Seitens des Min. des Inn. 
(Gr. zu Dohna) unterm 20. Sept. 1809 den Sektionen des Min. des Inn. für
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sowohl die oben erwähnten älteren Gemeinheitstheilungs-Verordnungen, als 
vie betr. Bestimmungen des A. L. R. hinsichtlich des Provokationsrechtes, 
der Gegenstände der Gemeinheits-Theilung, nämlich der Aufhebung der ge-

die Gesetzgebung und des Fin. Min. für die Domainen und Forsten, sowie dem 
Justiz-Min. zur Prüfung mitgetheilt, und unter Berücksichtigung der dagegen ge
zogenen Erinnerungen, sowie der gutachtlichen Aeußerungen mehrerer Provinzial
behörden, umgearbeitet, demnächst aber ein anderweitiges Gutachten deS Staats- 
rathS Thaer darüber erfordert, welches unterm 16. Juli 1810 erstattet wurde. 
Diesen revid. Entwurf überreichte die Sektion deS Min. des Inn. für Ge
werbe unterm 2. Okt. 1850 dem Staats-Kanzler Freiherr» v. Hardenberg 
zur Prüfung unter dem Anträge, die Königl. Bestätigung desselben herbeizuführen. 
— Ben Seiten deö Staats-Kanzlers wurde hierauf im Jan. 1813 eine Kom - 
missien zur Bearbeitung der Gemeinheics-Theil. Ordn., sowie der damit in Ver
bindung stehenden Angelegenheiten organisirt, welche, unter dem Versitze des Geh. 
StaatSrath Sack, aus den Staatsräthen Scbaruweber, Wlömer und Thaer, 
dem Präsidenten v. Golddeck, den Negier. Räthen Bethe und Haese, außer
dem aber ans Mitgliedern der interimistischen National-Repräsentation (Gr. v. 
Hardenberg, Gr. v. Götz, Gr. v. Schönaich, Syndikus Elsner, Stadt
direktor Struwe, Freischulz Müller, Landrath v. Dewitz, Gr. zu Dohna- 
Lauck, Amtsrath Rump, Geh. Staatsrath v. Quast) und praktischen Ockone- 
men (Oekonomie-Kommissar Behsemeyer, Ob. Amtmann Baath zu Sachsen
dorf, Ob. Amtmann Reitz zu Waltersdorf, Landstallmeister v. Bülow auf Cum- 
mercw u. Landschaftsrath v. Zastrow) gebildet wurde. Später übernahm der 
Staatsrath T h aer den Borsitz in der Kommission, zu welcher demnächst auch noch 
der Landrath v. Dewitz und der Reg. Rath Bethe als Kommissarien zugezogeu 
wurden. Die Redaktion des Entwurfs nach den gefaßten Beschlüssen übernahm 
der Reg. Rath Bethe. Im Dec. 1816 hatte die Kommission ihre Arbeiten be
endiget. Das Resultat ihrer Arbeiten war der „Entwurf zur Verordnung 
und Instruktion wegen Einschränkung und Aushebung bestehender 
Gemeinheiten. Zunächst für die östlichen Provinzen des Königl. 
Preuß. Staates bestimmt."*)

Die Min. des Inn., der I. und der Fin. traten nunmehr zur weiteren Be
rathung darüber in Verbindung und ernannten hierzu eine Kommission, bestehend 
aus dem Staatsrathe Thaer, Geh. Rath Bethe, Geh. Just. Rath Müller 
und Staatörathe Wilkens. Nachdem diese den Entwurf anderweitig bearbeitet 
hatte, bestimmte eine an den Staatsrath erlassene Allerh. Kab. Ordre v. 13. Nov. 
1817, daß der Entwurf „sofort dem StaatS-Nathe zur Prüfung und Be
rathung übergeben werden solle; damit indeß bei dieser Berathung die Meinungen 
der in der Sache iuteressirten Ministerien des Inn., der I. und der Fin. gehört 
und erwogen werden möchten, so sollten die betr. Abtheilungen des StaatSrathcS 
die bisherigen Kommissarien jener Ministerien (die Geh. Räthe Bethe und 
Müller und den Staatsrath Wilkens) zuziehen, übrigens aber den Gegenstand 
dergestalt beschleunigen, daß derselbe bei der bevorstehenden Eröffnung des Staats- 
ratheS vor das Plenum desselben gebracht und demnächst zur Allerh. Entscheidung 
befördert werden könne." — Der Entwurf wurde indeß, auf Veranlassung der 
betreff. Abtheilungen deS StaatSrathS, nunmehr zuvörderst noch Seitens des Min. 
deS Inn. den sämmtlichen Ober-Präsidenten, Negierungen und General- 
Kommissionen, und Seitens des Justizmin. den sämmtlichen Ober-Gerichten 
zur Begutachtung mitgetheilt, hierdurch aber eine neue erhebliche Verzögerung der 
Angelegenheit herbeigeführt. Nachdem der Gesetz-Entwurf durch die demnächst, 
mit Berücksichtigung der erstatteten Gutachten, im Staatsrathe erfolgte Um
arbeitung desselben eine völlig veränderte Gestalt erhalten hatte, erlangte derselbe 
schließlich unterm 7. Juni 1821 die Allerh. Sanktion. — Die betreffenden 
Arbeiten haben somit einen Zeitaufwand von mehr als 13 Jahren erfordert.

*) Dieser Entwurf nebst Erläuterungen ist int Druck erschienen in der Decker- 
sch en Geh. Ob. Hofbuchdruckerei. Berlin 1818. Fol.
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ineinschaftlichen Benutzung des Gesammteigenthums oder anderen gemein
schaftlichen Eigenthums, sowie der Grundgerechtigkeiten, dem Bedürfnisse der 
neueren Landeskultur entsprechend, erweitert, und laut der Einleitung zur 
Gem. Theil. Ordn, sowohl der Abschn. IV. Tit. 17. Th. I. des A. L. R., als 
auch das oben erwähnte Gemeinheitstheilung-Regl. für Schlesien v. 14. 
April 1771, ausdrücklich ausgehoben worden.

Die Gemeinheits - Theilungs - Ordn. v. 7. Juni 1821 ist, wie 
ihre Einleitung ausspricht, für alle Landestheile, in welchen das A. L.
R. eingeführt ist, erlassen worden, mithin für die Provinzen Preußen, 
Posen, Pommern, mit Ausschluß von Neuvorpommern und 
Rügen, für die Provinzen Brandenburg, Schlesien, Sachsen und 
Westphalen, sowie für die Kreise Rees und Duisburg in der Rhein
provinz.

Hierbei ist indeß zu bemerken:
1) Zn das Herzogthum Westphalen, das Fürstenthum Sie

gen, die vormals Nassauischen Aemter Bürbach und Neuenkir
chen, und in die Grafschaften Wittgenstein-Wittgenstein und 
Wirtgenstein-Berleburg, sämmtlich in der Provinz Westphalen, sind 
das A. L. R. und die A. G. O. nebst den dieselben abändernden, ergän
zenden und erläuternden Bestimmungen, zu welchen die Gem. Theil. Ordn, 
v. 7. Juni 18'21 gehört, erst durch daö Publikat. Pak. v. 21. April 1825 
(G. S. 1825 S. 153), und zwar unter Modifikationen, eingeführt worden. 
Es sollen nämlich die in den genannten Landestheilen und den einzelnen 
Orten derselben bestehenden besonderen Rechte und Gewohnheiten, desglei
chen diejenigen Landes-Ordnungen und Bestimmungen derselben, welche sich 
auf Provinzialrechtsverhältnisse beziehen, noch fernerhin ihre gesetzliche Kraft 
und Gültigkeit behalten, dergestalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegen- 
heiteu hauptsächlich uach diesen und erst in deren Ermangelung nach den 
Vorschriften des A. L. R. beurtheilt und entschieden werden sollen.

Nach §. 3. des allegirten Publik. Pat. hat zwar ein vollständiges Ver- 
zeichniß der aufrecht erhaltenen Landes-Ordnungen und Bestimmungen der
selben bekannt gemacht werden sollen; allein dies ist bis jetzt nicht publi- 
zirt, sondern davon Abstand genonunen, indem die Beurtheilung, welche 
besondere Verordnungen und Bestimmungen aufrecht erhalten oder aufge
hoben worden, bei Bearbeitung der Provinzialrechte erfolgen sollte.

In allen vorgedachten Landestheilen sind die älteren Gesetze, betr. die 
Rechtsverhältnisse des Grundbesitzes, jedoch späterhin durch Preuß. Gesetze 
abgeändert oder näher bestimmt worden, T) wodurch auch die Vorschriften 
wegen der Gem. Theil. Ordn, berührt werden.

2) Was das vormals Großherzoglich Hessische Herzogthum West
phalen insbesondere betrifft, so sind durch das G. v. 18. Juni 1840 
über die den Grundbesitz betr. Rechtsverhältnisse 1 2) (G. S. 1840. S. 153.) 
die Großherzoglich Hessischen Verordnungen in Betreff der Rechtsverhält
nisse des Grundbesitzes, soweit sie nicht abgeändert worden, jedoch mit Auf
hebung des Abschn. VII. der Großherzoglich Hessischen Gem. Theil. O. v. 
9. Juli 1808 (Skotti's Sammt. Kurkölln. Gesetze Wein. II. Th. I, S. 364. 
ff. und Dölniiges Landes-Kult. Gesetzgeb. Bd. 2. S. 391. ff.) aufrecht erhal
ten worden. Letztere Verordnung ist nur für das Herzogthum Westphalen 
ergangen, der Abschn. VII. derselben war aber bereits durch die Hessische 
Verordn, v. 5. Nov. 1809 (Dönuigeö Landes-Kult. Gesetzgeb. Bd. 2. S. 
63 — 66.) modificirt worden.

1) Bergt, das Nähere hierüber in Abth. I. Abselm. II. (s. in Bd. II. Abth. I.
S. 848 ff.).

2) Bergt, in Bd. I. S. 304-305.
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ES sind nun Zweifel darüber entstanden: ob und inwiefern die Groß
herzoglich Hessische Gem. Theil. O. v. 9. Juli 1808 im Herzog- 
thume Westphalen noch Anwendung findet?

a) Das Repis.-Kolleg. für L. K. S. hat (in Uebereinstimmung mit 
der Gen. Kom. zu Münster) angenommen (Datum des Erk. konstirt 
nicht), daß die Gem. Theil. O. v. 7. Juni 1821 auch im Herzogthume 
Westphalen dergestalt in gesetzliche Kraft getreten sei, daß dadurch die 
Großherzoglich Hessische Gem. Theil. O. v. 9. Juli 1808 im Wesentlichen 
ihre fortdauernde Gültigkeit dort verloren habe.

Denn nach §§. 1. u. 2. des Pat. v. 21. Juni 1825 habe das A. L. R. — 
unter den in den §§. 4 — 13. daselbst erwähnten Beschränkungen, — und zwar 
nebst den dasselbe abändernden, ergänzenden und erläuternden Verord
nungen, im Herzogthum Westphalen Gesetzeskraft erhalten und sei an die Stelle 
der bis dahin geltend gewesenen gemeinen Rechte und derjenigen Landesgesetze 
oder »in ihnen enthaltenen Bestimmungen getreten, worin gemeine- Recht 
ausgenommen, ergänzt, erläutert oder abgeändert worden. Dasselbe 
sei im §. 24. hinsichtlich der A. G. O. vorgeschrieben, die nebst dem Anh. und den 
späteren Abänderungen ic. seitdem dort die einzige Richtschnur für das Ver
fahren abgebe. — Nur für materielle provinziarechtliche Normen ent
halte der §. 3. des Pat. die salvirende Bestimmung, daß solche in Kraft bleiben 
und in Bezug auf bergt. Rechtsangelegenheiten des A. L. R. nur subsidiarisch gel
ten solle. Allein der §. 3. erhalte, neben den besonderen Rechten und Obser
vanzen, nur solche Landesordnungen, oder darin enthaltene Vorschriften, aufrecht, 
die sich auf besondere provinzielle Eigenthümlichkeiten und dadurch 
entstandene Rechtsverhältnisse beziehen (vergl. §. 2. a. a. O). Die 
Gem.-Th.-O. v. 7. Juni 1821 sei, nach ihrem Eingänge, an die Stelle des Ab- 
schn. IV. Tit. 17. Th. I. A. L. R. getreten; ebenso die V. v. 20. Juni 1817 
nebst Ergänz, (nach §. 10. des AuSführungS-Ges. v. 7. Juni 1821) an die 
Stelle des Art. 43. Th. I. der A. G. O. — Hieraus folge (nach §§. 1. u. 24. 
des Patent, v. 21. Juni 1825), daß diefe Gesetze ganz ebenso wie das A. L. R. 
und die A. G. O. in das Herzogthum Westphalen eingeführt worden sind. •)

Die Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821 gelte mithin dort jedenfalls als subsidia
risches Recht, wie dies auch aus §§. 29. u. 30. der Ablös.-O. für das Herzog
thum Westphalen v. 18. Juni 1840 (G. S. 1840, S. 163) klar folge. — Es könne 
si ch deshalb nur fragen: ob die Hessische Gem. Th. O. v. 9. Juli 1808 ganz oder 
theilweise neben der Gem.-Th.-O. v. 7. Juni 1821 als Provinzialrecht 
Gültigkeit behalten habe, dergestalt, daß ihre etwa abweichenden Bestimmungen 
denen der Gem.-Th.-O. derogiren? — Der Abscbn. VII. sei durch das G. v. 
18. Juni 1840 über die Verhältnisse des Grundbesitzes im Herzogthume Westphalen 
(G. S. 1840, S. 154) ausdrücklich aufgehoben; dieser Umstand lasse jedoch 
nickt a contrario den Schluß auf die fortdauernde Kraft der sechs ersten Ab
schnitte als Provinzialrecht zu, denn der Absebn. VII. betreffe die Verhältnisse der 
Banergüter und sei daher durch die Einführung des A. L. R. nicht berührt 
worden, sondern bis dahin (nach §. 4. des Pat. v. 21. Juni 1825 u. dem G. v. 
25. Sept. 1820) in Geltung geblieben. Auch der Umstand sei nicht entscheidend, daß 
die Gem.-Th.-O. v. 9. Juli 1808 spe zielt für das Herzogthum Westphalen erlassen 
worden. Die in ihrem Eingänge entwickelten Motive ergäben vielmehr, daß durch 
dieselbe keineSwegeS eine nähere Bestimmung oder Begründung rein provinzieller 
eigenthümlicher Rechtsverhältnisse dieses Landestheils bezweckt worden, sondern ihre 
Zwecke seien allgemeiner staatswirthschaftlicher und landeSpolizeilieber Natur. 
Die V. v. 9. Juli 1808 sei also im Allgemeinen als eine gemeines Recht 
kommentirende Landesordnung nach §. 2. des Pat. v. 21. Juni 1825 aufgehoben

1) In Bezug auf das Verfahren in Gem. Theil. Sachen hat auch das R. 
des Min. des I. v. 22. Mai 1832 (Acta Nr. 62. Vol. 3.) ausdrücklich anerkannt, 
daß sich solches dort lediglich nach der V. v. 20. Juni 1817 nebst deren Er
gänz. richte. (Vergl. DönnigeS Landes-Kult. Gesetzgeb. Bd. 2. S. 397—398 
u. S. 457).
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und durch die Gem.-Th.-O. v. 7. Juni 1821 erseht. Nur einzelne Bestim
mungen derselben, sofern sie im Sinne des §. 3. des Pat. für provinzialrecht
liche erachtet werden könnten, könnten in Kraft geblieben sein.

Die Ausführung zeigt nun ferner unter spezieller Beleuchtung sämmt
licher Bestimmungen der V. v. 9. Juli 1808, daß nur einige wenige 
(in den §§. 120. ff. u. 142. enthaltene) Vorschriften derselben als pro
vinzialrechtliche Bestimmungen angesprochen werden könnten, welche in
deß ebenfalls der allgemeinen Feldpolizei-Ordn, weichen müßten, und ge
langt somit zu dem Resultate, daß dieselbe von gar keiner praktischen 
Bedeutung mehr sei. (Zcitsch. des Revis. Kolleg. Bd. 1. S. 51—64.)

b) Das Ob. Präsidium von Westphalen hatte sich schon früher 
in der Bekanntmachung v. 18. Aug. 1830, unter Bezugnahme auf ein R. 
der Min. des I. u. der I. v. 28. Juni 1830, über den Gegenstand 
ausgesprochen. Dasselbe bemerkt zuvörderst, daß für das Verfahren un
zweifelhaft nur die Gem. Th. O. und das Ausführungs-Ges. v. 7. Juni 
1821 maaßgebend seien; ebenso könnten auch die Abschn. I., II., III. und 
ein großer Theil des Abschn. V. der V. v. 9. Juli 1808 nicht mehr zur 
Anwendung kommen, da sie lediglich die Kompetenz der Behörden und das 
Verfahren vor denselben betreffen. Der Abschn. VII. komme nur unter den 
durch die Hessische V. v. 5. Nov. 1809 angeordneten Modifikationen zur 
Anwendung; 1 2) dagegen habe der Abschn. VI., als in Provinzial-Verhält- 
nissen beruhend, fernerhin gesetzliche Kraft. Ebenso bleibe der Abschn. IV. 
gültig, jedoch trete die Gen. Kom. an die Stelle der in den §§. 53 — 55. 
bezeichneten Behörden; endlich aus dem Abschn. V. seien nur die §§. 87., 
95 — 103. als materielle Bestimmungen enthaltend und deshalb ferner in 
Kraft bleibend anzusehen. 3) (v. K. Ann. Bd. 14. S. 543.)

Es wird den durchaus erschöpfenden Gründen des Revis.-Kolleg. beizu
treten und mithin anzunehmen sein, daß die V. v. 9. Juli 1808 gegen
wärtig ohne alle praktische Bedeutung sei. 4)

III. Die in Folge der Ereignisse des Jahres 1848 veranlaßte Revi
sion der gesammten Agrar-Gesetzgebung hat sich auch mit auf die der Gem. 
Theil. O. v. 7. Juni 1821 erstreckt und die Königl. Staats-Regierung 
hat sich veranlaßt gesehen, zur Beseitigung verschiedener Mängel dieses Ge
setzes, sowie zur Ausgleichung einiger in Bezug darauf in den verschiedenen 
Provinzen, für welche dasselbe Geltung hat, bestehenden Ungleichheiten, den 
im Jahre 1849 einberufenen Kammern einen Gesetz-Entwurf, betr. die 
Ergänzung und Abänderung der Gem. Theil. O. v. 7.Juni 1821 
und einiger anderen über Gemeinheitstheilungen ergangenen 
Gesetze zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorzulegen. 5) Aus der

1) Bergl. DönnigeS a. a. O. S. 398 u. S. 457.
2) Dieser Abschn. ist, wie schon bemerkt worden, jetzt durch das G. v. 

18. Juni 1840 aufgehoben.
3) Das oben alleg. Erk. des Revis.-Kolleg. für L. K. S. zeigt dagegen, 

daß sämmtliche nach der Ansicht des Westphälischen Ob. Präsid. noch gültige Be
stimmungen der B. v- 8. Juli 1808 vollständiger in der Gem. Th. O. v. 
7. Juni 1821 enthalten und schon deshalb nicht mehr von praktischer Bedeu
tung seien.

4) Der Abdruck derselben ist deshalb nicht erforderlich gewesen.
5) Der Entwurf wurde zunächst bei der II. K. durch den Min. des I. auf 

Grund der Allerh. Ermächtigung v. 2. Aug. 1849 (Drucks, der II. K. Nr. 15.) 
in der 5. Sitz. v. 13. Aug. 1849 eingebracht. (Stenogr. Ber. der II. K. 18J$. 
Bd. I. S, 28). Bergl. den Tert des Entw. a. a. O. S. 38 — 44. — Die 
Agrar-Kom. der II. K. hat darüber unterm 20. Okt. 1849 Bericht erstattet. 
(Drucks, der II. K. Nr. 261 u. stenogr. Ber. derselben Bd. 111. S. 1588-1595).
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Vereinbarung der Kammern und der Krone ist demnächst das Ges. v. 2. 
Marz 1850, betr. die Ergänzung und Abänderung der Gem. 
Theil. O. v. 7. Juni 1821 und einiger anderen über Gemein
heitstheilungen ergangenen Gesetze (G. S. 1850 S. 139—144), 
hervorgegangen, welches für diejenigen Landestheile gilt, in welchen die Gem. 
Theil. O. v. 7. Juni 1821 Gesetzeskraft hat.

IV. In Betreff derjenigen Landestheile, in welchen das A. L. R. und 
die Gem. Theil. O. v. 7. Juni 1821 nicht gelten, ist Folgendes zu 
bemerken:

Es sind dies folgende Landestheile:
A. Das Herzogthum Neuvorpommern nebst dem Fürstenthume 

Rügen.
Für diese Landestheile sind während der Schwedischen Herrschaft in Be

zug auf Gemeinheitsrheilungen ergangen:
1) das Patent v. 18. Nov. 1775 wegen Aufhebung von Gemeinheiten 

ländlicher Grundstücke und Auseinandersetzung vermischt liegender Grund
stücke (DähnertS Samml. Pommerscher Landes-Urkunden, Suppl. Bd. 2. S. 
524.);

2) das Patent v. 14. Dec. 1801 wegen der, jedoch nur von dem Be
sitzer des dienenden Grundstückes zu verlangenden, Aufhebung der Weide- 
und Tristgerechtigkeiten auf fremdem Grund und Boden, (a. a. O. Suppl. 
Bd. 4. S. 808.)

Das an das Ob. App. Ger. zu Greifswald erlassene R. des Justizmin. 
v. Kircheisen v. 12. Okt. 1818 (v. K. Jahrb. Bd. 12. S. 273.) bestimmte, 
daß es bis zur Organisation der Justizbehörden in der dortigen Provinz 
bei dem bisherigen durch die oben erwähnten Patente bestimmten Geschäfts
gänge und Jnstanzenzuge verbleiben solle.

Nach diesen Patenten durfte jeder Theilnehmer die Aufhebung von Ge
meinheiten, die von mehreren Eignern gemeinschaftlich benutzt werden, und 
die Auseinandersetzung vermischt unter einander liegender Grundstücke bei 
der Regierung beantragen, welche dieselbe durch beständige Kommiffarien 
mittelst Vertheilung der gemeinschaftlichen oder vermischten Ländereien zu 
bewirken, und in Entstehung von Vergleichen über die Art und Höhe der 
Abfindung, vorbehaltlich des Rechtsweges in Betreff erheblicher Einwen
dungen, zu entscheiden hatte. Auch war es dem Eigenthümer eines mit 
einer Weidegerechtigkeit belasteten Grundstückes gestattet, auf demselben Wege 
die Ablösung dieser Dienstbarkeit zu verlangen. Er mußte aber den Be-

Die Verhandlungen darüber in der II. K. haben in der 70. u. 71. Sitz. v. 7., 
10. u. 14. Dec. 1849 ftattgefunden. (Stenogr. Ber. 'a. a. O., S. 1595—1627 u. 
S. 1695—1697). — Nachdem hierauf der Entw. an die I. K. gelangt war, er
stattete deren Agrar-Kom. ihren Bericht darüber unterm 1. Febr. 1850 (Drucks, 
der I. K. Nr. 468 u. stenogr. Ber. der I. K. 18*8, Bd. V. S. 2650 — 2656), 
worauf die Berathungen darüber in der 114., 115. u. 116. Sitz. v. 9., 11. u. 
12. Febr. 1850 (stenogr. Ber. a. a. O. S. 2656 — 2686 u. 2688 — 2689) statt
fanden, welche zu einigen Abänderungen der von der II. K. gefaßten Beschlüsse 
führten. — Nachdem die Agrar-Kom. der II. K. hierüber unterm 13. Febr. 1850 
(Drucks, der II. K. Nr. 546. u. stenogr. Ber. derselb. Bd. V. S. 2891-2893) 
anderweitig berichtet hatte, fand die fernere Berathung in der II. K. in der 
113. Sitz. v. 19. Febr. 1850 (stenogr. Ber. a. a. O. S. 2893—2895) statt, welche 
zur vollständigen Uebereinstimmung beider Kammern führte, worauf der Gesetz- 
Entwurf unterm 2. März 1850 die Sanktion der Krone erlangte und in der G. 
S. pro 1850, S. 139—144, Nr. 3235. als Gesetz publicirt wurde.

Bergt, dies Ges. in Bd. I. S. 328 ff. Die betreff. Motive und Kom
mission s-B erichte sind zu den einzelnen Artikeln des Gesetzes mitgetheilt 
worden.
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rechtsten dafür durch Weideland abfinden und die Kosten des Verfahrens 
allein tragen.

B. In der Rheinprovinz gilt die Gem. Theil. O. v. 7. Juni 1821 
nur in den Kreisen Rees und Duisburg. Dagegen entbehrten die übri
gen Theile jener Provinz, welche unter der Herrschaft des Französischen oder 
gemeinen Rechts stehen, ebenso wie Neuvorpommern und Rügen, bis da
hin zweckmäßiger Vorschriften über die Aufhebung der den Fortschritten der 
Landeskultur hinderlichen Gemeinschaft in der Benutzung ländlicher Grund
stücke, die aus dem Eigenthume mehrerer Besitzer oder aus den auf den 
Grundstücken ruhenden Dienstbarkeiten entspringt und unter der allgemeinen 
Bezeichnung einer Gemeinheit in dem G. v. 7. Juni 1821 zusammenge
faßt wird.

In denjenigen Lctndestheilen, in denen das Französische Recht Geltung 
hat, war man auf sehr unvollkommene Mittel zur Entlastung des Grund
besitzes beschränkt.

Dieselben bestanden hauptsächlich:
1) in den Maaßregeln, welche der sogenannte Code rural v. 28. Sept, 

und 6. Okt. 1791 zur Beschränkung oder Aufhebung der Hütung auf 
Aeckern und Wiesen durch Einhegungen u. s. w. gestattete;

2) in den sogenannten Kantonnementsklagen, welche aus der alten 
Französischen Gesetzgebung übernommen, dem belasteten Eigenthümer, na
mentlich von Forsten, die Aufhebung der Servituten gegen Abtretung eines 
Theils des belasteten Grundstücks möglich machten;

3) in den Theilungen gemeinschaftlicher Grundstücke nach Analogie 
der Vorschriften des Civil-Gesetzbuchs über die Erbschaftstheilungen.

In neuerer Zeit wurde jedoch die Kantonnementsklage von den Gerich
ten für den bei Weitem größten Theil des linken Rheinufers und das ehe
malige Großherzogthum Berg als unzulässig erklärt, weil das Französische 
Gesetz, auf dem sie beruht, daselbst nicht publirt ist.

Noch weniger ausreichend waren die Vorschriften über Gemeinheits
theilungen in den vormals Nassauischen Landestheilen. Denn dieselben be
standen lediglich in der gemeinrechtlichen Theilungsklage des Miteigenthü- 
mers und in den Bestimmungen der Nassauischen Kultur-Verordn, v. 7. 
u. 9. Nov. 1812, wonach Weioeberechtigungen auf Brachfeldern, Wiesen 
und Waldungen der uneingeschränkten Benutzung dieser Grundstücke nicht 
in den Weg treten dürfen, für diese Beschränkung des Weiderechts, wenn 
es wohl hergebracht ist, aber eine Entschädigung nach dem Ermessen der 
Distrikts-Regierung gewährt werden soll; und wonach ferner alle aus Ge
meinde-Waldungen zu entrichtenden Holzabgaben durch Uebertragung eines 
verhältnißmäßigen Antheils an dem Eigenthume der Waldungen durch die 
Regierungen abgelöst werden können. *)

Dieser Zustand der betr. Gesetzgebung veranlaßte die Königl. Staats- 
Regierung bereits im Jahre 1849, den Kammern den Entwurf einer Gem. 
Theil. O. für die Rheinprovinz, mit Ausschluß der Kreise 
Duisburg und Rees, sowie für Neuvorpommern und Rügen,

1) Eine vollständige Uebersicht sämmtlicher in den Landestheiten des 
linken und rechten Rheinufers der Nheinprovinz erlassenen Gemeinheits-Theil.-Ge- 
setze giebt Dönniges in der Landes-Kult. Gesetzgeb. Bd. 2. im Anhang II. 
S. 75—126, worauf hiermit verwiesen wird.
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vorzulegen, *) welcher indeß wegen des Schluffes der Sitzungs-Periode 
nicht zur Berathung gelangte.1 2 3 4)

In der nächstfolgenden Sitzungs-Periode (1850—1851) wurden hierauf 
durch den Min. des I. den Kammern zwei anderweitige Gesetz-Entwürfe, 
nämlich: a) der Entwurf einer G em. Th eil. Ordn, für die Rhein
provinz, mit Ausnahme der Kreise Duisburg und Rees, so 
wie für Neuvorpommern und Rügen, b) der Entwurf eines 
Gesetzes, betreff, das Verfahren in den nach der Gem. Theil. 
Ordn, zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den 
Landestheilen des linken Rheinufers, zur verfassungsmäßigen Be
schlußnahme vorgelegt.2) Aus der Vereinbarung der Staats-Regierung 
mit den Kammern find demnächst die beiden Gesetze v. 19. Mai 1851, 
nämlich*a) die Gem. Theil. Ordn, für die Rheinprovinz, mit Aus
nahme der Kreise Duisburg und Rees, so wie für Neuvorpommern 
und Rügen, und b) bett, das Verfahren in den nach der Gem. 
Theil. Ordn, zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in 
den Landestheilen des linken Rheinufers (G. S. 1851, S. 371— 
382, Nr. 3404. u. S. 383-402, Nr. 3405) hervorgegangen.»)

1) Der Entwurf wurde durch den Min. des I. auf Grund der Allerh. Er
mächtigung v. 10. Dec. 1849 (Drucks, der II. St. pro 1849, Nr. 417.) in der 
73. Sitz, der II. K. v. 13 Dec. 1849 (stenogr. Ber. der II. K. 18jj, Bd. III. 
S. 1688) eingebracht. (Vergl. den Tert dieses Entw. nebst Motiven in den 
stenogr. Ber. der II. K. 18-,», Bd. IV. S. 1868—1874).

2) Die K om. der II. K. hat darüber unterm 14. Febr. 1850 Bericht erstattet 
(Drucks, der II. K. 18JJJ-, Nr. 540). Im Plenum der II. K. haben jedoch 
Verhandlungen darüber nicht stattgefunden.

3) Die Vorlegung erfolgte bei der II. K. in der 45. Sih. v. 20. März 1851, 
auf Grund der Allerh. Ermächtigung v. 19. ej. m. (Stenogr. Ber. der II. K. 
18^, Bd. I. S. 631). — Vergl. die Entwürfe nebst Motiven in den stenogr. 
Ber. der II. K. 18sf, Bd. IV. S. 875—894. — Die Agrar-Kom. der II. St. 
hat darüber unterm 11. April 1851 Bericht erstattet (Drucks, der II. K. 18.^, 
Nr. 200. u. stenogr. Ber. derselb. 18^, Bd. IV. S. 895 — 914) und es haben 
die Verhandlungen darüber in der II. K. in der 67. u. 69. Sitz. v. 29. April u. 
1. Mai 1851 (stenogr. Ber. der II. K. Bd. II. S. 1149—1150 u. S. 1181 bis 
1192) stattgefunden. — Die Berichte der Kom. der I. K. sind unterm 30. April 
u. 1. Mai 1851 erstattet (stenogr. Ber. der I. K. 18^, Bd. II. S. 1339—1346 
u. S. 1419 — 1423) und die Berathungen darüber in der I. K. haben in der 51. 
u. 53. Sitz. v. 2. u. 5. Mai 1851 (a. a. Ö. S. 1337 — 1339. u. S. 1405 bis 
1409) stattgefunden; dieselben haben dahin geführt, daß die I. K. den Beschlüssen 
der II. K. ohne Ausnahme beigetreten ist.

4) Vergl. die betr. Motive und Kommiss. Berichte im Kommentar 
zu den beiden gedachten Gesetzen (s. unten).
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Erster Abschnitt.

Die Gemeinheits-Theilungs-Ordnnng vom 7. Juni 
1821, nebst dem Gesetze vom 2. März 185V, betreff 
send die Ergänzung und Abänderung derselben und 
einiger anderen über Gemeinheits-Theilungen er

gangenen Gesetze.

Zum Eingänge.

Ueber den Umfang der Gültigkeit der Gem. Theil. Ordn. v. 
7. Juni 1821, yergl. die Vorbemerk, ad II. (s. oben S. 3 ff.)

Zum §. 1.
1) Der § 1- bestimmt im Allgemeinen als Gegenstand der Ge

meinheitstheilungen „die von mehreren Einwohnern einer Stadt 
oder eines Dorfes, von Gemeinden und Grundbesitzern bisher 
gemeinschaftlich ansgeübte Benutzung ländlicher Grundstücke." 
Es ist somit anzunehmen, daß auch ländliche Grundstücke, welche großen 
Städten oder mehreren Einwohnern derselben gehören, und gemeinschaftlich 
benutzt werden, den Bestimmungen der Gem. Theil. O. unterworfen sind. 
(Dönniges LandeS-Kullur-Gesetzgeb. Bd. 2 S. 399).

2) Die Schlußworte des §. 1. sprechen bereits aus, daß die Bestim
mungen der Gemeinh. Theil. Ordn, in zwei Kathegorien zerfallen, 
nämlich:

a) diejenigen über die Aufhebung der Gemeinheiten, von welchen der 
Abschn. I., und

b) diejenigen über die Einschränkung der Gemeinheiten, von welchen 
der Abschn. II. handelt.

3) Die nähere Begriffsbestimmung derjenigen Gemeinheiten, von 
deren Aufhebung die Gem. Theil. Ordn, handelt, ist in den §§. 2. u. 3. 
enthalten.

a) DaS Ob. Trib. hat sich (in dem Erk. v. 11. Dec. 1851) über den 
Begriff einer Gemeinheit im Sinne des §. 1. dahin ausgesprochen, daß 
wenn solcher in eine gemeinschaftliche, d. h. kondominielle Benutzung länd
licher Grundstücke gesetzt werde, der §. 1. der Gem. Theil. Ordn, dies 
gar nicht durch das Wort: „gemeinschaftlich" habe ausdrücken wollen; 
vielmehr sei darunter die Konkurrenz der Benutzung ländlicher Grundstücke 
von Seiten mehrerer Berechtigten verstanden, es mögen nun diese Be
nutzungsarten und Berechtigungen gleichartig oder verschiedenartig 
sein, so daß die Konkurrenz des Eigenthümers Kraft seines EigenthumS- 
rechtes mit einem Servitutberechtigten kraft einer Grundgerechtigkeit eben 
sowohl eine gemeinschaftliche Benutzung des Grundstückes im Sinne des 
Gesetzes begründe, als die Konkurrenz mehrerer Miteigenthümer bei der 
Benutzung des ihnen gehörigen Grundstückes. (Zeitschr. des Revis. Kolleg, 
für L. K. S., Bd. 5 S. 35.)

b) DaS Revisions-Kollegium für L. K. S. führt (in dem Erk. 
v. 29. Aug. 1850) aus, daß die Gem. Theil. Ordn, sich mit der Auf
hebung der gemeinschaftlichen Benutzung ländlicher Grundstücke durch Weide- 
und Forstnutzung befasse, möge diese nun auf einem gemeinschaftlichen
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Eigenthume, einem Gesammteigenthume oder eiinseitigen oder 
wechselseitigen Dienstbarkeitsrechte beruhen. (sZeitsebr. des Nevis. 
Kolleg. Bd. 3 S. 274).

Zum AbschnittI. (betreffend die Aufhebung der (Gemein beit en.)

Zn 2. und 3.
(Nähere Bestimmungen des Begriffes).

I. Der 8 2. der Gem. Theil. Ordn, giebt die D ien s-stba rb eilsrech te 
näher an, welche als Gegenstand der G em ein heitts theil ungen in 
Betracht kommen können, indem derselbe die Aufhebung der Gemeinheiten 
nach den Grundsätzen der Gem. Theil. Ordn, auf folggende Gegenstände 
beschränkt'

1) die Aufhebung der Weideberechtigungen,
2) die Aufhebung der Waldberechtigungen zur Mast, zur Hol

zung und zum Streu hol en;
3) die Aufhebung der Berechtigungen zum Plagzgen- (Nasen-), 

Heide- und Bülten hieb.
Dagegen ist der gemeinschaftlichen Benutzung ländlicher Grundstücke durch 

Jagd, Fischerei und Fossilien nicht gedacht, deren Aufhebung in der 
Regel für ausgeschlossen von den Bestimmungen der Geem. Th. Ordn, zu 
erachten. Auch der Torfmoor-Gemeinheiten und Werechtigungen, 
der reinen Triftgerechtigkeiten und der Wassernuftzungsrechte er
wähnt die Gem. Th. Ordn, nicht, sondern nur der §. 1142. derselben ent
hält die diesem Mangel einigcrmaaßen abhclfende Bestimnmung, daß „wenn 
außer der nach §. 2. aufzuhcbenden gemeinschaftlichen Benutzung, noch 
andere Grundgerechtigkeiten hinderlich sind, auch diese gegen Ent
schädigung aufgeboben werden müssen, was auch von deen s. g. städtischen 
Servituten, von den Grundgercchtigkeiten aus fremde Gtzebäude gilt (A. L. 
R. J. 22. 88. 55. ff.)

II. Die Bestimmungen der Gem. Theil. Ordn, habeen indeß eine we
sentliche Erweiterung erhalten durch das Ges. v. 2. März 1850, betr. 
deren Ergänz, k., ]) welches in den Art. 1. u. 2. bestimnmt, daß.'

1) die Berechtigung zur Gräserei?) und zur Nutzzung von Schilf, 
Binsen oder Rohr auf Ländereien und Privatgewäfferrn aller Art,

1) Vergl. in Bd. I. S. 328 ff.
2) Bereits daö N. des Min. des I. v. 7. Febr. 1823 (Koo eb'S Agrargesetzgeb., 

3. Ausg. S. 80 u. DönnigeS Landeskult. -Gcsetzgeb., Bd.. 2. S. 399) hatte, 
auf Grund der §§. 84. u. 142. der Gem.-Th -O., augenommeeu, daß die Ablösung 
einer Gräserei-, Grasschnitt-, Siehel - Gräserei - Berrechtigung auf den 
Antrag dcö Verpflichteten zulässig sei. — D asselbe ssprach der Landtags- 
Abschied für die zum 3. Provinz.-Landtage versammelten Söchlesischen Stände v. 
30. Dec. 1831, Nr. 5. aus (s. a. a. £).). — Das R. des Miu. des I., land- 
wirthschaftl. Abth., v. 17. Nov. 1841 (Min. Bl. d. i. B. 1841), S. 344, Nr. 557.) 
bemerkte indeß, daß Ablösungen von Sichelgräserei-Berrechtigungen zwar 
in Gemäßheit der §§. 84. u. 142. der Gem.-Th.-O. bei Gelegenheit von Gemein- 
heitstheiluugcn als Neben punkte zur vollständigeren AuSeinnandersetzung dienlich 
sein könnten und alsdann, jedoch nur auf den Antrag des Be lä fistet en, herbeigeführt 
werden dürften; dagegen seien dergl. Ablösungen als Hauuptgcgenstand der 
Provokation unstatthaft und nur im 'Wege freier Vereinigung \ beider Tbeile zu er
reichen. — Das R. desselb. Min. v. 13. Okt. 1841 (Min.i. Bl. d. i. V. 1841, 
S. 293, Nr. 481.) bemerkte ebenfalls, daß das Sichelgräseiereirecht nicht zu den 
Rechten gehöre, deren Ablösung (nach §. 2. der Gem.-Th.-O.)) allgemein gefordert
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2) die Berechtigung zum Pflücken des Grases und Unkrauts 

in den bestellten Feldern (zum Krauten),
3) die Berechtigung zum Nachrechen au s abgeerndteten Feldern/) 

so wie zum Stoppel Harken,
4) die Berechtigung zur Nutzung freunder Aecker gegen Herge- 

bung des Düngers,
5) die Berechtigung zum Fruchtgewinn von einzelnen Stücken 

fremder Aecker (zu Deputat-Beeten),
6) die Berechtigung zum Harzscharrerr,
7) die Berechtigung zur Fischerei in gehenden oder fließenden 

Privatgewässern,?)
8) die Berechtigung zur Torfnutzung,

nach den Grundsätzen der Gem. Th. O. ablösbar sein sollen, sofern sie 
auf einer Dienstbarkeit beruhen,-^) de-sgl.

9) daß die Vorschriften der Gem. Th. Ordn, auf die Theilung von 
Torfmooren ausgedehnt werden, welche sich bereits vor Einführung der 
Gem. Th. O. im gemeinschaftlichen Eigenthuune befunden, und seitdem darin 
erhalten habend)

werden könne, sondern daß mir in Folge des 142. a. a. O. die Provokation 
ans Ablösung dieses Rechtes ausgedehnt werden könne, jebccb der Antrag hierauf 
nur dein Servitut-B e l a ft e tc n gestattet sei, wie dies der Scblesische Laudtags- 
Absciued v. 8. Ian. 1832 deklarirt habe.

1) Daß die Berechtigung zuin vtaebreeben unter die iin §. 2. der Gem.-
Th. - O. bezeichneten Arten der gemeinschaftlichen Nutzung gehöre, und daher ab
lösbar sei, hatte das Min. des I, für Gew. Ang. bereits in dem R. v. 28. Nov. 
1835 anerkannt. (Koch a. a. O. S. 81. n. Dö in n iges a. a. O. 399—400).

2) In Bezug auf das 9tecbt zur Fischerei vergl. die Vorschriften des A.
L. R. I. 9. §§. 170— 192. und II. 15. 73 — 78. und die Ergänz, u. Erläut.
der Preuß. 9techtöbücher von Gräff ;c. dazu. — Insbesondere:

n) über die Kontroverse: ob die Fisclwrei im Privatstüssen und Gräben den 
Uferbesttzern, soweit ihre anstoßenden Gru ndstücke reichen, gebührt, wenn 
dergl. Gewässer auf denselben noch nicht g^anz abgeschlossen sind? die (ver
neinende) Entsch. des O. L. G. zu BreSllau v. 21. Sept. 1837 und die 
(bejahenden) Präj. des Ob.-Trib. v. 21. Juni 1835 u. 18. Okt. 1836 
(Koch'S Sebles. Arcb., Ad. 3. S. 86— 106, Forni'S Zeitsibr., Bd. 1. 
S. 382 u. Eentralbl. für Preuß. Jur. 183)9, S. 781), sowie die Abhandl. 
in der Jur. Zeit. 1832, S. 803, deSgl. Präj. des Ob.-Trib. v. 17. Aug. 
1838, in dessen Präj. Sammt., S. 212, Mr. 517.;

b) über die Frage: ob jedem Adjacenten als solchem das Recht zur Fischerei 
in Privatstüssen zustcht, dergestalt, daß der besonders zur Fischerei Berech
tigte denselben nur insofern auöscbließt, als er ein besonderes Reckt dazu 
erworben hat und so die Ausschließlichkeit feines Rechtes speziell uachweist? 
die (bejahende) Entsch. des Ob.-Trib. v.. 23. Sept. 1845 (Sommer's 
Arnsb. Arch., Bd. 12. S. 61—73) und v. 31. Aug. 1846 (Entsch., Bd. 15. 
S. 361). — Vergl. dagegen Böle in S-ommer's ArnSb. Arch., Bd. 10. 
S. 621 ff., — deSgl. Koch'S Landrecht, Bd. 1. S. 454, Anm. 32. zu 
§. 180. A. L. R. I. '9.

3) Mit Reckt bemerkte bereits das R. des Min. des I., landwirthsch. Abth., 
v. 4. Ang. 1841 (Min. Bl. d. i. B. 1841, S. 2*37, s. in Bd. I. S. 386), daß 
solche Torfberechtigungen, die nur auf Zleit durch Vertrag (nicht als 
Grundgerechtigleiten) konstituirt worden, auch der Regulirung nach § 142. 
der Gem. Th. O. nicht unterliegen.

4) Durch die Bestimmungen des Art. 2. Nr.. 7. u. 8. und des Art. 3. des 
Ergänz.-Ges. v. 2. März 1850 sind folgende Minist.-Erlasse für antiquirt zu 
erachten r

a) R. des Min. des I. v. 10. Nov. 1821, daß bezüglich der Theilung ge-
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111. Entstehungsgeschichte des Art. 1. u. 2. des Ergänzungs - 
Ges. v. 2. März 1850.

Die Art. 1. und 2. des Ergänz.-Ges. sind von beiden Kammern un
verändert nach der Fassung des Regier. Entw. angenommen worden. 
(Stenogr. Ber. der II. K. 18*», Bd. 3 S. 1598 und der I. K. Bd. 5 S. 2657). 

A. Die Motive des Regier. Entw. bemerken zu diesen Artikeln 
folgendes:

Zu Art. 1.
Die Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821 beschränkt das Recht, eine Auseinander- 

setzung zu verlangen, auf gewisse im §. 2. derselben naher bezeichnete Arten von 
Gemeinheiten. Andere Arten der gemeinschaftlichen Benutzung des Grundeigen
thums können nach §. 142. a. a. O. nur gelegentlich beseitig! werden, sofern ihre 
Fortdauer dem Zwecke einer Auseinandersetzung hinderlich ist. Zwar legen aller
dings die Weide-, Mast-, Holz- und Steuerberechtigungen, sowie die Berechtigungen 
zum Plaggen-, Heide- und Bültenbiebe, mit deren Aushebung die Gem. Th. O. 
sich beschäftigt, der Landeskultur die schwersten Fesseln an, deren Lösung die Agrar
gesetze sich zunächst zur Aufgabe zu stellen hatten. Allein mit dem Fortschreiten 
der Land- und Forstwirthschast hat sich das Bedürfniß geltend gemacht, auch noch 
andere, zwar minder wichtige, aber darum nicht weniger nachtheilige Lasten und 
Berechtigungen des Grundeigenthums auf den einseitigen Antrag der Belasteteil 
oder Berechtigten selbstständig zur Ablösung bringen zu können, weil auch sie die 
DiSpositionsbesugniß des Eigenthümers hemmen und häufig außer Verbindung mit 
den erwähnten Weide- und Forstberechtigungen stehend, zu einer gelegentlichen Auf
hebung nicht geeignet sind.

Um dieser wohlbegründeten Forderung zu entsprechen, sollen die Grundsätze 
der Gem. Th. SD. auf die im Art. 1. des vorliegenden Gesetz-Entw. aufgezählten 
Servituten ausgedehnt werden. Dabei ist mail von der Ansicht auSgegangen, daß 
eine ganz allgemeine Gestattuilg der zwangsweisen Ablösung aller auf dem Grund- 
eigenthume ruhenden Dienstbarkeiten weder zulässig noch erforderlich ist. Denn die 
Entziehung nothwendiger Servitutcil, ohne welche ein Grundstück ganz oder 
theilweise unbrauchbar werden könnte, wie Wegegerechtigkeiteii, Verschaffung der 
Vorfluth, darf nicht gestattet werden. Eben so wenig ist auf die Beseitigung von 
Berechtigungen hinzuwirken, welche auf die Befriedigung eines anderweitig nicht zu 
deckenden Bedürfnisses, oder auf die Gewährung des in der Gegend nicht zu er
setzenden Materials für die Errichtung von Gebäuden oder für einen Gewerbe
betrieb berechnet sind, wie z. B. das Recht, auf fremden Grundstücken Heu zu 
trocknen, Flachs zu röchen, Sand, Lehm, Kalk, Mergel, Thon zu graben und 
Steine zu brechen. Dem Eigenthümer eines mit dergleichen Lasten beschwerten

meinschaftlicher Fischereien und Torfmoore die Vorschriften des A. 
L. R. I. 17. §§. 75. ff. maaßgebend seien, und daher, weil darauf die 
Gem.-Th.-O. nicht anwendbar, die Kompetenz der Gen.-Kom. zu dergl. 
Auseinandersetzungen und zur Entscheidung der dabei entstehenden Streitig
keiten in der Regel nicht begründet sei. (Koch's Agrargesetzgeb., 3. Aug. 
S. 189 u. Kretschmer' s Anleit. S. 530).

b) R. des Min. des I., landwirthsch. Abth., v. 11. Jan. 1839, daß die Ab
lösung oder Firirung von Fischerei-Berechtigungen nicht Gegenstand 
der Behandlung nach der Gem.-Th. O. sein könne, die Frage aber, ob die 
Auseinandersetzungsbehörden zur Regulirung von dergl. Berechtigungen 
kompetent, wenn solche bei Gelegenheit einer Gem.-Thciluug in Anregung 
gebracht wird, davon abhängig sei, ob die Bedingungen des §. 8. der V. 
v. 30. Juni 1834 zutreffen, (v. K. Ann. Bd. 23. S. 96.)

c) R. deffelb. Min. v. 30. Okt. 1842, daß die Gen. Kommissionen nicht 
kompetent seien zur Entscheidung von Streitigkeiten über Fischerei-Nutzungen. 
(Min. Bl. d. i. V. 1842, S. 406, Nr. 564.).

Insofern die in obigen Min. Erlassen gedachten Berechtigungen unter die 
Bestimmungen des Art. 1. Nr. 7. u. 8. und des Art. 2. des Erg.-Ges. v. 2. März 
1850 fallen, kann gegenwärtig die Kompetenz der AuSeinandersetzungSbehörden 
bezüglich deren Ablösung und Theilung nicht zweifelhaft sein.
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Grundstücks ist durch die §§. 166. und 174. der ©ent. Th. O., welche sich auf 
alle Arten ländlicher Grundgerechtigkeiten beziehen, ein Mittel geboten, die Reguli- 
rung und zulässige Einschränkung der Nutzung des Berechtigten herbeizuführen; 
eine weiter gehende Befugniß zur Befreiung seines Eigenthums kaun ihm aber ohne 
Beeinträchtigung des Berechtigten, wenn dieser sein Recht nicht aufzugeben freiwillig 
bereit ist, nicht eingeräumt werden. Andere Nebennutzungen fremden Eigenthums, z. B. 
die Befugniß zum Sammeln von Pilzen, Beeren, Schwämmen, Haselnüssen, Buch
eckern, zum Wachholderschlagen, Aufftellen von Bienenstöcken, Aehrenlesen sind, ab
gesehen davon, daß sie in der Regel nicht auf einem wirklichen Rechte, sondern 
auf bloßer Vergünstigung beruhen, zu wenig werthvoll, als daß wegen ihrer der 
Provokat dett Belästigungen und Kosten eines selbstständigen AuseinandersetznngS- 
Berfahrens ausgesetzt werden dürfte; auch sind dieselben nicht so schädlich für den 
Belasteten, daß in Betreff ihrer die durch §. 142. der ©ein. Tb. O. gegebene Be- 
sugniß zur gelegentlichen Aushebung nicht als genügend zu betrachten wäre. Da
gegen stehen die so eben geltend gemachten Gründe der unabhängigen Ablösung der 
im Art. 1. des Entw. benannten Berechtigungen nicht nur nicht im Wege, sondern 
die nothwendige Fortdauer dieser Dienstbarkeiten, für welche den Berechtigten ein 
vollständiger Ersatz gewährt werden kann, ist auch als ein großes Hinderniß eines 
wirksamen Schutzes des Eigenthums und der Kultnrverbesserung von ©rund und 
Boden anzusehen, mit welchem die Unannehmlichkeiten des Separationsgeschäfts 
nicht in Vergleich zu stellen sind.

Die Gräsereiberechtigung, welche namentlich in Schlesien häusig vor
kommt und gewöhnlich auf ©rabenrändern. Wegen und Reinen in den Feldern oder 
in den Forsten ausgeübt wird, führt dieselben Nachtheile mit sich, wie die Weide
gerechtigkeit, von welcher sie sich nur darin unterscheidet, daß die Werbung des 
Grases nicht unmittelbar durch das Vieh, zu dessen Nahrung dasselbe bestimmt ist, 
sondern durch Menschenhände erfolgt. Daö Bedürfniß einer selbstständigen Ablös
barkeit dieses Rechts ist schon früher von den Schlesischen Provinzialständen geltend 
gemacht, und es ist in Folge dessen bereits in dem Landtagsabschiede für die Schle
sischen Stände v. 30. Dec. 1831 der Antrag aus Ablösung der Gräsereiberechti
gung Seitens des Besitzers des verpflichteten Grundstücks für zulässig erklärt wor
den. Allein diese Bestimmung ist theils ihrer dunklen Fassung halber, theils weil 
sie dem bei der Ablösung gleichfalls sehr betheiligten Berechtigten die Provokations- 
Befugniß nicht gewährt, theils endlich, weil sie sich nur auf eine einzelne Provinz 
beschränkt, nicht für ausreichend zu betrachten, und muß deshalb allgemein ausge
dehnt werden.

Das Recht zur Nutzung von Schilf, Binsen oder Rohr auf frem
den Ländereien oder Privatgewässern ist dem Eigenthümer in der belie
bigen Veränderung der BewirthschaftungSart der belasteten Grundstücke hinderlich, 
nöthigt ihn, dem Berechtigten das Betreten seiner Ländereien zu gestatten, verrin
gert den Ertrag der Fischerei in denjenigen Gewässern, auf denen die Servitut 
ausgeübt wird und macht eine pflegliche Behandlung des Rohrs, welches sehr loh
nend werden kann, unmöglich. Dem Berechtigten wird es auf der anderen Seite 
leicht, sich durch die ihm zu gewährende Abfindung einen Ersatz für den Verlust 
der Nutzung zu verschaffen, da Schilf, Binsen und Rohr hauptsächlich zur Dün
gung, Feuerung oder zum Decken der Dächer verwendet werden, aber nur als 
schlechte Aushülssmittel für diese Zwecke anzusehen sind, auch der Gebrauch des 
Rohrs zum Dachdecken als feuergefährlich zu Hintertreiben ist.

Die Befugniß zum Pflücken von Gras und Unkraut in bestellten 
Feldern, Krauten genannt, hat an sich für den Berechtigten einen geringen 
und bei Veranschlagung der darauf zu verwendenden Arbeitskraft fast gar keinen 
Werth; dagegen ist das Recht für -den Belasteten im höchsten Grade nachtheilig, 
weil bei dessen Ausübung, abgesehen von der dadurch gewahrten Gelegenheit zu 
Diebstählen, die Beschädigung der Feldfrüchte beinahe unvermeidlich ist.

Die Berechtigung zum Nachrechen auf abgeerndteten Feldern, ver
möge deren der Eigenthümer der Erndte einen Theil der Halmfrüchte für den Be
rechtigten, welcher dieselben mit dem Rechen sammelt, auf dem Felde liegen lassen 
muß, führt zu vielen unangenehmen Verwickelungen zwischen den Partheien, deren 
Beseitigung sehr wünschenswert!) ist.

Das in einigen Gegenden übliche Stoppelharken, oder das Ausreißen der 
Stoppeln zum Verbrennen ist dem Feldfruchtbau sehr schädlich, weil dadurch dem



16 Von i). Ablös. der Reallaste», den Regrilirungen u. Gem. Theilungen.

Acker nicht allein der in den Stoppeln enthaltene Nahrungsftoff entzogen, sondern 
gewöhnlich auch eine Menge des aus das Feld gebrachten Düngers herauegerissen 
wird. Ohne die Aushebung dieses Rechts ist eine erfolgreiche Verbesserung der 
Wirthschaft auf den damit belasteten Grundstücken nicht denkbar.

Richt selten ist eS den kleinen Grundbesitzern gestattet, den in ihren Wirth
schaften nicht zu verwendenden Dünger aus das Land der größeren Grundbesitzer 
zu bringen und davon die erste Frucht oder auch wohl die beiden ersten Früchte 
zu beziehen. Die Unlösbarkeit dieses Rechtes zur Nutzung fremder Aecker 
gegen H ergeb ung deS Düngers erscheint eben so nachtheilig für den Berech
tigten als für den Belasteten, wenn der Erstere Gelegenheit findet, sich die Be
nutzung von Acker zu verschaffen, auf welchem er den selbst gewonnenen Dünger 
vollständig verwerthen kann; oder wenn der Letztere seine Düngerproduktiou derge
stalt zu vermehren im Staude ist, daß dieselbe zur Bestellung seiner sämmtlichen 
Felder hinreicht.

Die dauernde Verpstichtung zur Gewährung von Deputatbeeten fiert die 
Schlageiutheilung des Belasteten, während der Berechtigte dadurch verhindert ist, 
das Deputatland nach seinen Kräften zu kultiviren und die darauf zu bauenden 
Früchte zu bestimmen.

Das Recht zum Harz scharr en gehört zu den gefährlichsten Waldneben
nutzungen, weil es selbst bei der größten Vorsicht, welche die Berechtigten nicht an- 
zuwendcu pflegen, durch die bei seiner Ausübung erfolgende Verletzung der Bäume 
deren Absterben nach sich zieht. Eine geregelte Forstwirlhschaft erheischt unbedingt 
die Ablösung dieser Servitut.

Die Fischereigerechtigkeit in Privatgewässern ist schon in dem Ed. 
wegen Verschaffung der Vorfluth v. 15. Okt. 1811 alsdann für ablösbar erklärt, 
wenn die Abtastung des Wassers durch eilten offenbar überwiegenden Vortheil für 
die Bodenkliltur oder Schifffahrt bedingt wird. Alich sind die Fischerei-Berechtigten 
nach 18. des G. über die Benutzung der Privatflüsse v. 28. Febr. 1813 zu 
einem Widerspruche gegen Bewässerungs-Anlagen nicht befugt, sondern dürfen nur 
Ersatz des ihnen daraus entstandenen Schadens verlangen. Ebenso müssen sich 
dieselben, nach den Fischerei-Ordnlingen für die Provinz Posen v. 7. März 1845 
und für die Binnengewässer der Proviilz Preußen von demselben Tage, gegen Ent
schädigung für die ihnen daraus entstehenden Nachtheile die Errichtung neuer An
lagen gefallen lassen, von welchen ein überwiegender Vortheil für die Schifffahrt oder 
Bodenkliltur oder für gewerbliche Unternehmungen zu erwarten ist. Diese Vor
schriften sind zwar an sich zweckmäßig, sie genügen aber den Anforderungen der 
Landeskultur nicht; vielmehr erscheint es im Interesse der letzteren nothwendig, die 
Fischereigerechtigkeit in Privatgewäffern, sofern sie auf einer Dienstbarkeit beruht, 
ganz allgemein, sowohl auf Antrag des Berechtigten, als des Verpflichteten, für 
ablösbar zu erklären. Denn so lange die Fischerei in Privatgewässern den Eigen
thümern der letzteren nicht ausschließlich zusteht, ist eine pflegliche Behandlung der 
Fischerei, welche aus national-ökonomischen Gründen erstrebt werden muß, nicht zu 
erzielen. Eben so wenig ist während des Bestehens einer fremden Fischereigerech
tigkeit die Schilf-, Binsen- und Rohrnutzung in den Privatgewässern auf denjenigen 
Ertrag zu bringen, deren dieselbe fähig ist. Desgleichen wird der Eigenthümer des 
Wassers durch die Fischereigerechtigkeit an solchen unter Umständen sehr vortheil- 
haften Dispositionen, welche die Fischerei beeinträchtigen, gehindert, z. B. an der 
Einrichtung einer Schifffahrt auf demselben, dem Einwerfen von Schutt und Erde 
in einen See rc. Außerdem werden durch die Fischereiberechtigten die Besitzer der 
an die Gewässer grenzenden Grundstücke oft sehr belästigt, indem sie den Berech
tigten den Zugang über ihre Ländereien, das Auswerfen der Netze auf den Ufern, 
das Anlegen der Kähne an denselben und dergl. gestatten müssen. Der Vortheil, 
welchen die Berechtigten aus der Fischerei in fremden Privatgewäffern beziehen, ist 
dagegen in der Regel ein sehr untergeordneter, indem sich die Nutzung meistens nur 
auf den eigenen Bedarf der Berechtigten erstreckt oder, wenn auch der Verkauf der 
Fische nicht untersagt ist, doch aus diesen nur ein geringfügiger Nebenverdienst er
wächst, so daß also für die Berechtigten mit höchst seltenen Ausnahmen durch die 
Ablösung des Fischereirechts eine beachtenswerthe Veränderung in ihren Lebensver- 
hältniffen nicht entsteht. Zum Beweise dafür, daß sich ein Bedürfniß zur Ablösung 
der Fischereiberechtigung bereits fühlbar gemacht hat, möge übrigens nicht uner
wähnt bleiben, daß die Stände der Mark Brandenburg und Niederlausitz schon
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auf dem Landtage im Jahre 1845 um Vorlegung eines darauf bezüglichen Gesetzes 
gebeten haben, und daß die achte Abtheilung der Kurie der drei Stande des ersten 
Vereinigten Landtages ebenfalls eine daraus gerichtete Petition zu befürworten be
schlossen hat.

Seitdem der Torf zu einem bedeutenden Handelsgegenstande geworden ist und 
die Torfstiche nach wirthschaftlichen Grundsätzen eingerichtet werden, dürfen die 
Torflager die nämliche Aufmerksamkeit der Landeskultur-Gesetzgebung in Anspruch 
nehmen, wie die Forsten. Daraus ergiebt sich die Nothwendigkeit, die Ablösung 
der auf einer Dienstbarkeit beruhenden Berechtigung zur Torfnutzung aus 
einseitigen Antrag des Berechtigten oder Verpflichteten nachzulaffen.

Uebrigens ist im Art. 1. des Entwurfs nur von der Ablösung solcher Rechte 
die Rede, welche gegen fremde Grundstücke ausgeübt werden. Die meisten derselben 
find nur als Servituten denkbar. Das Gräsereirecht kann zwar auch als Ausfluß 
gemeinschaftlichen Eigenthums des Grundstücks den Gegenstand einer Auseinander
setzung bilden; wo dies der Fall ist, wird aber immer gleichzeitig eine Weide
gemeinschaft Statt finden, zufolge deren die Separation schon durch die Gern. Th. 
O. v. 7. Juni 1821 für zulässig erklärt ist. Die Berechtigungen zur Nutzung von 
Schilf, Binsen, Rohr und zur Fischerei in Privatgewäffern können ebenfalls auf 
gemeinschaftlichem Eigenthume dieser Gewässer beruhen; indeß ist die Gemeinheits- 
TheilungS-Ordnung auf die Theilung dieser Gemeinheiten nicht auszudehnen, weil 
die Gewässer sich gewöhnlich in Natur nicht theilen lassen und sich zur Gestattung 
einer zwangsweisen Auseinandersetzung mit Hülse anderer Entschädigungsmittel noch 
kein Bedürfniß kund gegeben hat. Von der Theilung gemeinschaftlicher Torfmoore 
wird im Art. 2. deS Entwurfs gehandelt.

Zu Art. 2.
Die Separation der im gemeinschaftlichen Eigenthum befindlichen 

Torfmoore muß aus denselben Gründen zugelasscn werdet», auS welchen die Thei
lung gemeinschaftlicher Forsten durch die Gern. Th. O. gestattet worden ist; da 
dieses Gesetz aber die Anwendbarkeit der in ihm enthaltenen Grundsätze auf die 
Theilung desjenigeir gemeinschaftlichen Eigenthums beschränkt hat, welches vor Ein
führung der Gemeinheitsthcilungs-Ordnung entstanden ist (cf. §. i 65. a. a. £).), so 
erscheint eS zur Erhaltung der Gleichmäßigkeit des Prinzips, und weil eine Abweichung 
davon Schwierigkeiten in der Alisführung bereiten würde, nothwendig, der Gemein- 
heitstheilung auch nur solche Torfmoore zu unterwerfen, die sich schon vor Einfüh- 
111115 der Ordn. v. 7. Juni 1821 im gemeinschaftlichen Eigenthume befunden und 
bis jetzt darin erhalten haben.

B. Der Bericht der Agrar-Ko mm. der II. Kammer bemerkt hier
über Folgendes:

1) 3 iim Art. 1.
Ueber die Ablösbarkeit dieser verschiedenen Arten von Servitutberechtigungen 

stellten sich in der Kom. zwei gerade entgegengesetzte Meinungen heraus, während 
Einstimmigkeit darüber vorhanden war:

daß die sub 4., 5., 6. und 8. bezeichneten Kathegorien aus den in den Mo
tiven des Gesetzentw. enthaltenen Gründen ganz unzweifelhaft selbstständig 
auf einseitigen Antrag des Berechtigten oder Verpflichteten zur Ablösung 
kommen müßten, wurde in Bezug auf die unter Nr. 1., 2., 3. und 7. auf
geführten Servitut-Berechtigungen von einer Seite Folgendes gegen die Ab
lösbarkeit derselben eingewendet.

Es werde sich insbesondere bei der Gräsereinutzung, dem Krauten, dem Nach
rechen und dem Stoppelharken in vielen Fällen nicht wohl ermitteln lassen, ob diese 
Nutzungsarten auf einer Servitut, auf einem andern Rechtstitel, oder auf einer 
ursprünglich bittweisen Verstattung beruhen, und schon die Erledigung dieser Vor
frage werde Anlaß zu Prozessen geben. Sodann würde auch in den Fällen, wo 
diese Nutzungen auf Grund einer Servitut ausgeübt werden, in der Regel weiter 
fraglich sein, ob die Servitut einzelnen berechtigten Grundstücken oder den Gemein
den als solchen zustehe. Das Letztere dürste in der Regel der Fall sein, indem 
nicht angenommen werden könnte, daß diese unbedeutenden Gerechtigkeiten Zubehö
rungen eines anderen Grundstücks waren, vielmehr den Gemeinden als solchen zu
ständen, und von denselben durch den ärmeren Theil der Gemeinde-Mitglieder vor
zugsweise benutzt würden. —

LandeS-Kultur-Gesetzg. Bd. II. Mth. II. £
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In allen diesen Fällen würde aber anderweitig die Feststellung Schwierigkeiten 
haben, in welcher Art die Gemeinde als solche oder deren einzelne Mitglieder, oder 
Klassen derselben an der Benutzung der für die Ablösung gegebenen Entschädigung 
Theil hätten. —

Alle diese Fragen wurden aber bei ihrer Erörterung unter den Betheiligten 
und namentlich in den ärmeren Klaffen der ländlichen Bevölkerung eine Aufregung 
Hervorrufen, deren Vermeidung zur Zeit wohl räthlich erscheine. —

In der Sache selbst aber, so möge man doch wohl bedenken, daß jene Nutzungs
arten ihrem Wesen nach vorzüglich nur einen Gewinn für die ärmern und ärmsten 
Klassen der ländlichen Bevölkerung darböten und daß man sie diesen daher nicht 
entziehen solle, ohne sie zugleich in die Lage zu versetzen, daß sie dieselben auch 
entbehren könnten. —

Die Nutzung der Gräserei, des Krautens, NachrechenS und StoppelharkenS 
sei darum für den ärmern Theil der ländlichen Bevölkerung von so großer Bedeu
tung, weil derselbe dadurch in den Stand gefetzt werde, sich ein Stück Milchvieh 
zu halten, dadurch der Familie ein gesundes Nahrungsmittel zu verschaffen, ferner 
den Dünger zu einigen Ackerbauten oder Gartenland zu bekommen, und durch alles 
dieses sich mehr in einer sittlichen Selbstständigkeit, nicht abhängig von dem Mit
leide Anderer, zu erhalten. —

Auf der andern Seite gewinne der mit solchen Servituten belastete Grund
stücksbesitzer durch deren Ablösung wenig oder gar nichts, er werde sich das an den 
Wegen, auf Rainen und Grenzen stehende Gras doch nicht aneignen können, da 
ihm die Werbung mehr koste, als der Werth des Grases betrage, das Krauten 
werde er auch künftig, wenn er ein guter Landwirth fei, und zwar für Geld be
wirken lassen müssen und dabei an den Feldfrüchten denselben Schaden zu erleiden 
haben, als wenn dasselbe von dazu Berechtigten auögeübt werde; ganz dasselbe 
gelte aber von dem Nachrechen und Stoppelharken. —

Ganz besondere Bedenken errege ferner die Gestattung der Ablösbarkeit der 
Fischerei-Berechtigungen.

Abgesehen davon, daß auch bei diesen mehrentheilS das oben Gesagte gelte, 
so sei auch zu erwägen, daß dieselben nicht nur zur Gewinnung der eigenen Le
bensnahrung, sondern auch vielfach als Gewerbe betrieben würden, bei welchen die 
Berechtigten nicht bloß den relativen Werth der Fische, sondern auch ihre eigene 
Arbeitskraft, die wesentlich hier das Betriebskapital bilde, aus eine angemessene 
Weise verwertheten.

Nur wenn man dem Berechtigten bei Aufhebung feiner Berechtigung auch wie
der gewisse Aussicht aus Arbeit zu gewähren vermöchte, die eben so nachhaltig 
lohne, als fein früheres Gewerbe, würde er gerecht entschädigt werden können. 
Dies fei aber besonders in den Gegenden, wo Fischerei hauptsächlich als Gewerbe 
betrieben werde, kaum möglich und die Ablösungs-Ordnung lege auch dem Ver
pflichteten nicht die Pflicht auf, dafür zu sorgen, daß der bisherige Berechtigte für 
verlornen Arbeitsverdienst hinreichend entschädigt werde. —

Aus allen diesen Gründen erscheine eS gerechtfertigt:
die unter Nr. 1., 2., 3. und 7. des Art. 1. aufgeführten Kathegorien von 
Servituten von der Ablösbarkeit auf einseitigen Antrag auszuschließen.

Dem wurde jedoch von der überwiegenden Majorität der Kommission entge
gengesetzt:

Im Allgemeinen fei der GesichtSpnnkt festzuhalten, daß die gegenwärtigen Ver
hältnisse, sowie der ganze Zustand der Land- und Forstwirthschaft eS zum unab- 
weislichen Bedürfniß mache, jedes Hemmniß der freien DispositionS - Besugniß des 
Eigenthümers von Grundstücken zu beseitigen, um dadurch den größeren, wie den 
kleineren Grundbesitzer in den Stand zu fetzen, nach freiem Willen über feinen 
Besitzstand zu verfügen. — Dies könne aber nur dadurch erreicht werden, daß man 
auf die möglichst baldige Aufhebung aller und jeder auf dem Grundbesitz haftenden 
Dienstbarkeiten, in so fern sie nicht eben in nothwendigen Servituten oder in sol
chen Berechtigungen beständen, für welche sich ein vollständiger Ersatz nicht seststel- 
len lasse, hinwirke. —

Zu letztem wären die im Art. 1. benannten Berechtigungen nicht zu zählen; 
so lange sie als wirkliche Servituten auf dem Grundbesitz hasteten, müßten sie mehr 
oder weniger störend auf die freie DispofitionS-Befugniß deö Eigenthümers einwir
ken und dadurch die volle Ausnutzung der Grundstücke hindern, zugleich fei nicht
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zu bezweifeln, daß den Servitutberechtigten dafür eine ausreichende Entschädigung 
dergestalt gewährt werden könne, daß dieselbe ihrem bisherigen NutzungSertrage 
entspräche. —

Von selbst verstehe es sich, daß überhaupt nur von einer Ablösung dieser 
Nutzungen, namentlich der Gräsereien, des Krautens, Nachrechenö und Stoppelhar
kens die Rede sein könne, wenn sie als ein wirkliches Recht, als eine Servitut auS- 
geübt würden; wo dies zweifelhaft sei oder bestritten werden sollte, da könne aller
dings über das Bestehen des Rechts selbst und seines Umfanges nur im Wege rich
terlicher Entscheidung befunden werden; dies müsse aber auch dann geschehen, wenn 
gar keine Ablösung stattfände und schon jetzt habe es an Prozessen darüber, ob jene 
Nutzungen in Folge bloßer Vergünstigungen, oder in Folge eines wirklichen Rechts 
auSzuüben waren, nicht gefehlt.

Noch mehrere wären deshalb entstanden, weil die Besitzer belasteter Grundstücke 
in Folge der fortschreitenden größeren Kultur des Grund und VodenS vielfach ver
sucht hätten, die Servitut-Berechtigten auf die engsten Grenzen der Ausübung ihres 
Rechts einzuschränken und gerade hierin sei mit eine Quelle der Spannung zu 
suchen, welche in neuester Beit zwischen größeren und kleineren ländlichen Grund
besitzern geherrscht habe, so daß auch in dieser Beziehung eine möglichst vollständige 
Sonderung der sich einander entgegenstehenden Interessen von belasteten und ver
pflichteten Grundstücken höchst wünschenswerth erscheine.

Hierzu komme, daß in Folge bestehender Servituten, welche zu den im Art. 1. 
bezeichneten NntzungSarten gehörten, viele Flächen nicht zu dem Werth ausgenutzt 
werden könnten, den sie bei einer freien Benutzung Seitens des Eigenthümers un
bedenklich gewähren würden, mithin durch ihre Ablösung die Landeskultur nur ge
fördert werde, daß ferner ihr Bestehenbleiben demoralisirend auf die Ausübenden 
wirke, da sie nur allzuviel Gelegenheit darböten, bei ihrer Ausübung sich wider
rechtliche Uebergriffe zu erlauben; in den meisten Fallen aber gerade durch die Ab
lösung dieser Berechtigungen das Mittel geboten werde, den Berechtigten zu einem 
Landbesitz zu verhelfen, bei dessen künftiger Bewirthschaftung er seine Arbeitskraft 
viel zweckmäßiger und höher zu verwerthen vermöge, alö bei der zeitverschwenden
den Ausübung der Servitute.

Was insbesondere die Ablösbarkeit der Fischerei-Gerechtigkeit beträfe, so sei zu 
erwägen, daß sie zuvörderst nur in stehenden und fließenden Privatgewässern 
stattfinden solle, hier aber zum größten Theil nur als eine nicht bedeutende Neben
nutzung der an diesen Gewässern angrenzenden Grundstückbesitzer vorkomme, durch 
welche gleichwohl der Eigenthümer des Wassers sehr ost an vortheilhaften Disposi
tionen über dasselbe auf das Empfindlichste gehindert werde. Da, wo ganze Ort
schaften die Fischerei als Gewerbe betrieben, geschehe dies in der Regel in großen 
fiskalischen Gewässern in der See und in öffentlichen Strömen und beruhe dann 
aus feststehenden Erb- und Zeitpachts-Verhältnissen, welche durch diese Ablösungen 
gar nicht berührt würden.

Dies alles wohl erwogen, hat sich denn auch die Kom. für die Ablösbarkeit 
der in Art. 1. Nr. 1., 2., 3. und 7. aufgeführten Berechtigungen entschieden. 

Andererseits wurde der Antrag gestellt, dem Art. 1. noch eine weitere Ausdeh
nung zu geben und demselben hinzuzufügen, daß folgende Berechtigungen selbststän
dig ablösbar sein sollten:

Heutrocknen, Flachsröthen, Sand-, Lehm-, Kalk-, Mergel-, Thongraben, 
Cteinebrechen, Wachholderschlagen und Aufstellung von Bienenstöcken,

endlich aber am Schluß zu, sagen:
„Sowie überhaupt alle einem Dritten auf dem Grundeigenthum eines An
dern zustehende Berechtigungen" sind sofern sie rc.

Zur Begründung wurde angeführt, daß die in den Motiven zum Gesetzentwurf 
dagegen aufgeführten Gründe nicht haltbar erschienen; Wegegerechtigkeiten und Ver
schaffung von Vorfluth könnten wohl nicht als wahre Servituten betrachtet werden, 
vielmehr erschiene die Letztere mehr als eine zur Förderung der Landeskultur erfol
gende Expropriation und Erstere als eine auf Grund von Verträgen erfolgte 
Eigenthumsabtretung; alle übrigen vorstehend bezeichneten Berechtigungen könnten 
aber als nothwendige Servituten nicht anerkannt werden. Wo ihr Werth für 
den Berechtigten so bedeutend sei, daß die zu ihrer Ablösung erforderlichen Mittel 
mit dem Gewinn der Verpflichteten in keinem Verhältnisse stehe, werde der Antrag 
auf Ablösung selbstredend unterbleiben, wo ferner der Vortheil des Ganzen die Bei-

2*
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behaltung solcher Servituten zu erheischen scheine, z. B. Sand- und Kiesgruben, 
Steinbrüche zu Wegebauten rc. trete die Befugniß ungemeffener Forderungen Ein
zelner selbst durch Erpropriationen zu begegnen, jedem Mißbrauch zum Schaden 
des Ganzen entgegen, wo endlich eine Berechtigung nicht lästig und dabei gering 
an Werth sei, könne man es um so eher dem Willen der Betheiligten überlassen, 
ob sie eine Ablösung beantragen wollen oder nicht. Dagegen erscheine eine Be
schränkung der Befugniß aus Ablösung anzutragen unter keinen Umständen gerecht
fertigt.

Gegen diese Ausführung wurde jedoch bemerkt, es sei wesentlich zu unterschei
den zwischen solchen Grundgerechtigkeiten und Realberechtigungen, die nur einen 
Antheil an den Nutzungen des Grundstücks gewähren und solchen, die mit einer 
theilweisen Vernichtung der Substanz verbunden sind, also in einem Antheile am 
vollen Eigenthum bestehen.

Erstere müßten unbedingt ablöslich gemacht werden, um die freie Disposition 
über den Grundbesitz im Landeskultur-Interesse herbeizuführen, dies bezwecke auch 
der vorliegende Gesetzentwurf und wenn ganz unbedeutende Nebennutzungen frem
den Eigenthums z. B. die Befugniß zum Sammeln von Pilzen, Beeren, Schwam
men, Haselnüssen, zum Wachholderschlagen, Ausstellen von Bienenstöcken nicht aus
drücklich im Art. 1. mit ausgenommen worden, so finde dies seine Rechtfertigung 
darin, daß gerade diese Stützungen in der Regel nicht auf einem wirklichen Rechte, 
sondern auf bloßen Vergünstigungen beruhten, und daß, wo das Erstere der Fall 
sein sollte, schon der §. 142. der Gem. Th. O. ausreichende Mittel darbiete, sie 
in Verbindung mit andern Auseinandersetzungen zur gelegentlichen Aufhebung zu 
bringen.

Dagegen scheine es im Interesse der Landeskultur nicht erforderlich, auch die 
Real-Berechtigungen ablöslich zu machen, welche ein IheilweiseS Vernichten der 
Substanz mit sich führen, weil hier der Werth der zu gewinnenden Subterranea 
den landwirtschaftlichen Ertrag der Erdoberfläche bei weitem überwiege und nach
dem Erstere entnommen sind, selten ein zur landwirthschastlichen Benutzung noch 
geeignetes Grundstück zurückbleibt.

Es fei ferner zu erwägen-, daß eS nicht nur in den allermeisten Fällen sehr 
schwer, sondern völlig unmöglich sein würde, hierfür angemessene Ablösungsgrund
sätze aufzustellen, da die Ermittelung der vorhandenen Masse solcher Untergrunds- 
Nutzungen einerseits und des Werths der Benutzung für den Berechtigten anderer
seits unüberwindliche Hindernisse entgegenstellten. Endlich aber böten die gesetzlichen 
Bestimmungen der §§. 166. und 174. der Gem. Th. O. vollkommen ausreichende 
Mittel dar, eine Regulirung und zulässige Einschränkung der Nutzungen solcher Be
rechtigungen herbeizuführen, mittelst deren jeder Nachtheil für die Landeskultur bei 
deren Ausübung beseitigt werden könne. — Es wurden daher die beantragten Zu
sätze zu Art. 1. von der Kom. verworfen, und dieselbe beantragt sonach die unver
änderte Annahme des Art. 1.

b) Zum Art. 2.
Zu Art. 2. sind folgende Zusätze beantragt worden:

a) statt der Worte „welche sich bereits" bis „erhalten haben", zu setzen:
welche sich bei Publikation dieses Gesetzes im gemeinschaftlichen nicht 
durch Verträge bereits geregelten Eigenthum befinden;

b) ferner am Schluß des Art. 2. hinzuzufügen:
Bei Ausführung der Theilung sind sofort die zu möglichster Abwäs
serung der Torfmoore erforderlichen Einrichtungen zu treffen und eS 
hat jeder Miteigenthümer das Recht, die Ausführung dieser Einrich
tungen auf gemeinschaftliche, nach Verhältniß der Größe des Besitzes 
zu vertheilenden Kosten zu fordern.

Der erste Abänderungs-Vorschlag wurde auS den dem Gesetzentwurf zu Art. 2. 
beigefügten Motiven für unzulässig erachtet, weil überhaupt eine Theilung von 
Torfmooren nur dann nach den Grundsätzen der Gem. Th. O. erfolgen könne, 
wenn das gemeinschaftliche Eigenthum daran schon vor Einführung der Gem. Th. 
O. bestand; ein erst nach deren Einführung entstandenes gemeinschaftliches Eigen
thum aber nur nach den Bestimmungen des §. 165. der Gem. Th. O. aufzulösen sei. 

Der zweite Zusatz erschien nach den hierüber bereits bestehenden Bestimmungen 
in den 88» 95—97. der Gem. Th. O. überflüssig, und die Kom. empfiehlt daher 
die unveränderte Annahme deö Art. 2.
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C, Die Agrar-Komm. der I. Kammern hat sich dahin ge
äußert:

a) In Bezug auf Art. 1. muß anerkannt werden, daß alle 8 in demselben 
aufgesührten Nutzungen unter Umstanden der Kultur und den Verhältnissen der 
Betheiligten so lästig sein können, daß die Nothwendigkeit eintritt, sic zur Ablösung 
zuznlassen.

Es ist zwar nicht zu verkennen, daß einzelne derselben und namentlich die zu 
1., 2., 3. und 7. aufgeführten in den meisten Fällen nur auf einem Prekarium be
ruhen und alsdann jederzeit zur Kündigung geeignet sein werden, indessen ist die
sem Umstande hinlänglich dadurch vorgesehen, daß die Ablösung nur für Berech
tigungen dieser Art zugelassen ist, wonach in jedem einzelnen Falle vorweg zu 
prüfen sein wird, ob sich die Nutzung auch wirklich zur dauernden Berechtigung 
gestaltet hat.

Nicht minder hat man sich vergegenwärtigt, daß bei mehreren der zuletzt er
wähnten Nutzungen die auf ihren Gewinn zu verwendende Arbeit hin und wieder 
in ihrem Werthe dem der Nutzung selbst ziemlich gleich komme und dem Eigen
thümer des belasteten Grundstücks zuweilen (z. B. bei dem Krauten, welches die 
Felder noch obendrein vom Unkraut reinigt) aus der Aushebung deS Rechts ein 
kaum zu veranschlagender Bortheil erwachsen wird, es hat jedoch zugegeben werden 
müssen, daß hieraus nur bei der Ausführung Schwierigkeiten für die Schätzung 
der Abfindung, nicht aber Gründe gegen die Ablösbarkeit selbst, entnommen wer
den könnten.

Die Kom. erlaubt sich daher, im Einverständniß mit der II. K., die unverän
derte Annahme des Art. 1. in Antrag zu bringen und hält es aus den im Berichte 
v. 20. Okt. 1849 von der Mehrheit der Agrar-Kom. II. K. angeführten Gründen 
weder für nöthig, noch für rathsam, die Ablösbarkeit noch weiter auszudehnen. 
Insbesondere kam in Erwägung, ob nicht die Berechtigungen auf Theerschwelerei, 
Sammlung von Waldfrüchten aller Art und Ieidelweide, welche nach dem neuer
dings der Oeffentlichkeit übergebenen Ausspruche einer forstwissenschaftlichen Auto
rität häufig als lästige Servituten vorkommen sollen, hier nicht ebenfalls für ab
lösbar erklärt werden müßten. Da indessen nach der Mittheilung des Reg.-Kom- 
miffarius weder von den Auseinandersetzungs-Behörden, noch von der K. Forst- 
Berwaltung, oder von irgend einer anderen Seite her ein erhebliches praktisches 
Bedürfniß in dieser Beziehung geltend gemacht worden ist, nach der Wissenschaft 
der Kommissions-Mitglieder jene Berechtigungen auch als wirkliche Dienstbarkeit ver- 
hältnißmäßig selten vorkommen, die Theerschwelerei-Berechtigung meist aus Aneig
nung der Kiehnstubben gerichtet ist, und dann als Servitut zur Mitbenutzung des 
Holzes zur Ablösung gelangt, die anderen beiden Nutzungen aber in der Regel als 
Nebennutzungen anderer Servituten erscheinen und in Verbindung mit diesen auf
gehoben werden können, so beharrte man in der Ansicht, daß eS der Aufführung 
gedachter Grundgerechtigkeiten hier nicht bedürfe.

b) Bei Art. 2. wurde zur Sprache gebracht, daß nach dessen Fassung der 
Antrag auf Theilung nicht bloß den Besitzern von Grundstücken zustehe, welchen 
ein Antheil an dem betr. Torfmoore als ideelles Pertinenz gebühre, sondern auch 
solchen Miteigentümern, welche ihren Antheil aus der Eigenschaft als Mit-Erben, 
aus einem Societäts-Verhältnisse u. d. m. herleiten. Dies hinderte aber nicht, den 
Beschluß zu fassen, der K. zu empfehlen, auch dem Art. 2. ohne Abänderung die 
Zustimmung zu ertheilen.

IV. Spezielle Erläuterungen zu §§. 2. und 3. der Gem. Th. Ordn, 
und Art. 1. und 2. des Ergänz. Ges.

1) Zum §. 2. der Gem. LH. O.
a) Das Vorkommen von Weideberechtigungen und den übrigen im 

§. 2. der Gem. Th. Ordn, bezeichneten Rechten bei Aeckern, Wiesen u.s.w. 
begründet den Antrag auf Aufhebung der Gemeinheit eben sowohl dann, 
welche solche Gerechtsame auf einem DienstbarkeitSrechte beruhen, wie 
dann, wenn sie aus einem gemeinschaftlichen Eigenthume hervor
gehen.

Erkannt von dem Ob. Trib. unterm 11. Dec. 1851. (Zeitschr. des 
Revis. Kolleg. Bd. 5 S. 36.)
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Dabei ist daraus hinzuweisen, daß dieser Grundsatz keine Anwendung 
findet auf die im Art. 1. des Ergänz. Ges. v 2. März 1850 ausgeführten 
Berechtigungen, welche vielmehr nur alsdann nach den Vorschriften der 
Gem. Theil. Ordn, selbstständig ablösbar sind, wenn sie aus einer 
Dienstbarkeit beruhen. Ist dies nicht der Fall, so finden darauf nur die 
Vorschriften der Gem. Theil. Ordn. §§. 142. u. 165. und der V. v. 
30. Juni 1834 §. 8. Anwendung.

b) Die durch Vertrag eingeräumte Befugniß, sich zur Erlangung des 
nöthigen Brennholzes in die Königlichen Forsten einzumiethen, ist 
nach der Holz-, Mast- und Jagd-Ordn. für die Mittel-, Alt-, Neu- und 
Uckermark v. 20. Mai 1720 (C. C. March. Tom. IV. p. 683) und der 
Dekl. wegen der Einmiethe zum Raff- und Leseholzholen aus den König
lichen Forsten in der Kur- und Neumark v. 18. Aug. 1806 (Rabes 
Sammt. Bd.',8. S. 652) für eine Grundgerechtigkeit nicht anzu
sehen und unterliegt daher auch nicht der Ablösung nach Maaßgabe der 
Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821.

Erkannt von dem Ob. Trib. per sent. v. 25. Sept. 1851, da ein 
solches Recht für ein bloßes Miethsv erhältniß, nicht aber für eine 
Dienstbarkeit, wie sie der §. 2. der Gem. Th. O. bezeichne, zu erachten 
sei. i) (Zeitschr. des Nevis. Kolleg. Bd. 5 S. 390—392 und Entscheid, des 
Ob. Trib. Bd. 21. S. 288).

c) Das Recht bäuerlicher Wirthe, Brenn- und Bauholz aus dem guts
herrlichen Walde zu einem billigeren Preise vor Fremden zu kaufen, ist 
eine ablösbare Grundgerechtigkeit und kein bloßes Vorkaufsrecht.

Angenommen von dem Revisions-Kollegium für L. K. S. per 
sent. v. 16. Mai 1846 (und später mehrfach) und von dem Ob. Trib. 
per sent. v. 3. März 1847, weil dies Recht für eine Forstberechtigung zum 
Mitgenuffe des Holzes und daher dem §. 2. der Gem. Th. O. unterworfen 
fei.2) 1 (Zeitschr. des Nevis. Kolleg. Bd. 2 S. 209—211, vergl. Präj. Sammt, 
deffelb. S. 26. Nr. 13).

d) In einem bei dem Revis. Kolleg, für L. K. S. entschiedenen (nicht 
veröffentlichten) Falle, war der Ablösung des auf einem Waldstücke eines 
Rittergutes lastenden, dem Rittergute allein, mit Ausschluß selbst des 
Eigenthümers desselben zustehenden Holznutzungsrechtes nebst der Be- 
sugniß zur Holzkultur und Schonung, deshalb widersprochen, weil nur solche 
Forstberechtigungen, welche in einem Mitgenusse zum Holze bestehen, im 
Wege des Gemeinheits-Theilungs-Verfahrens nach §. 2. der Gem. Th. O.

1) Das Revis. Kolleg, für L. K. S. hatte in dem (durch dies Urtel ab
geänderten) Erk. v. 18. Okt. 1850 das Gegentheil angenommen und ausge
führt, daß nach §. 5. der alleg. Forst-O. und nach dem Eingänge und §. 1. der 
alleg. Dekl. anzunehmen sei, daß dergl. Heidemiethern eine, aus ihre Besitznachfolger 
übergehende, Forstberechtigung zum Mitgenusse des Holzes in der Königl. Heide, 
und somit eine ablösliche Grund gerechtigkeit (A. L. R. I. 22. §. 12.) zustehe. 
(Zeitschr. a. a. O. S. 387 — 389). — In dem Erk. v. 30. Okt. 1846 hat das 
Revis. Kolleg, ausgeführt, daß, wenn eine Holzgerechtigkeit urkundlich gegen 
eine bestimmte Geldabgabe verliehen worden, dies Verhältniß keine bloße Pacht 
sei, und die Vorschriften wegen der sogen. Heidemiethe darauf nicht anzuwenden 
seien. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 3. S. 188—196).

Vergl. auch die Abhandlung über die Brennholz-Gerechtsame der sogen. Amts
unterthanen (Domainen-Bauern) in den fiskal. Forsten, in der Zeitschr. des Revis. 
Kolleg. Bd. 5. S. 469-481.

2) Die allegirten Präjud. behandeln zugleich die Grundsätze über die Moda
litäten der Ausübung jenes Rechtes und über dessen Ablösung. — Vergl. auch 
die Erläut. zum §. 168. der Gem. Th. O.
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zur Aufhebung gelangen könnten. Das Holznutzungsrecht war vermöge
einer Urkunde vom Eigenthume getrennt und als ein selbstständiges Recht
einem Dritten eingeräumt worden. Das Revis. Kolleg, erachtete durch
seine Entscheidung v. 18. Nov. 1853 die Ablösung dieses ausschließlichen 
Holzungsrechtes für zulässig, indem dasselbe unter den Begriff der Grund
gerechtigkeiten (Servitute) falle und die Worte im §. 2. a. a. O. „Mit
genuß zum Holze" ihrem Sinne nach auf jede gemeinschaftliche Be
nutzung hinsichtlich der Gegenstände der Gem. Th. O. bezogen werden 
müßten. (Acta des Revis. Kolleg., Sachsen, G. Nr. 42)

e) Die in den vormals Sächsischen Landestheilen vorkommende kon
traktliche Verpflichtung des Fiskus' „das zum Bergbau nöthige Holz, so 
viel auf unsern eigenen Hölzern zu erlangen, denen Besitzern derer Bergwerke 
und ihren Mitgewerken vor Fremden um billigen Preis zukommen lassen 
zu wollen," — ist für eine den letzteren zustehende Grundgerechtigkeit, 
auf deren Ablösung die Berechtigten anzutragen berechtiget seien, nicht zu 
achten.

So erkannt von dem II. Sen. des Ob. Trib. unterm 22. Okt. 1850. 
(Gntsch. Bd. 20 S. 476-486, Präj. Nr. 2252.)

2) Zum §. 3. der Gem. Th. O.
Durch die Bestimmung des §. 3. ist jeder Zwang zur Zusammenlegung 

servitutfreier, in keiner Gemeinheit befindlichen, wenn gleich vermengt mit 
fremden Besitzthümern liegenden Grundstücke ausgeschlossen, falls der Eigen
thümer der steten Grundstücke solche nicht selbst zum Umtausche anbietet 
und solche in den Auseinandersetzungsplan der in der Gemeinheit befind
lichen Interessenten paffen. (DönnigeS Landes-Kultur. Gesetzgebung Bd. 2. 
S. 401).

3) Zum Art. 1. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850.
a) Zu Nr. 1. des Art. 1. (Berechtigung zur Gräserei und zur Nutzung 

von Schilf, Rohr oder Binsen betr.)
Vergl. Art. 3. des Ergänz. Ges. (s. die Erläut. zum §. 31. der Gem. 

Th. O., Zus. 3.)
b) Zu Nr. 2. des Art. 1. (Berechtigung zum Krauten betr.)
Vergl. Art. 3. des Ergänz. Ges. (s. die Erläut. zum §. 31. der Gem. 

Th. O., Zus. 3.)
c) Zu Nr. 3. des Art. 1. (Berechtigung zum Nachrechen und Stop

pelharken betr.)
Vergl. Art. 3. und 4. des Ergänz. Ges. (s. die Erläut. zum §. 31. der 

Gem. Th. O., Zus. 3.)
d) Zu Nr. 6. des Art. 1. (Berechtigung zum Harzscharren betr.)
a) Ueber die Grundsätze, nach welchen die Abfindung für die 

Berechtigung zum Harzscharren zu bemessen, diSponirt der Art. 5. 
des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850/) dessen Entstehungsgeschichte 
daher hier mitzutheilen ist.

Derselbe ist von den Kammern unverändert nach dem Vorschläge des 
Regier. Entw. angenommen worden.

A. Die Motive des letzteren lauten dahin:
Bei der Ausübung des Rechts zum Harzscharren werden häufig die Grenzen 

der Polizeigesetze überschritten. Um zu verhüten, daß die unerlaubte Ausdehnung 
der Nutzung einen Einfluß auf die Werthsckätzung des Rechts äußere, erscheint eS 
nothwendig, eine dem §. 140. der Gem. Th. O. entsprechende Vorschrift in den 
Entwurf aufzunehmen.

Da die Befugniß zum Harzscharren außer aller Beziehung zur Landwirthschaft

1) Vergl. in Bd. I. S. 329.
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steht, so darf es weder dem Berechtigten zugemuthet werden, sich für dieselbe durch 
Land abfinden zu lassen, noch kann man von dem belasteten Waldbesitzer verlan
gen, daß er für die Befreiung von dieser Dienstbarkeit einen Theil seines Grund- 
eigenthumS abtrete. Daher läßt sich die ZwangSeutschädigung nur in 9lciite oder 
Kapital normiren.

B. Die KomMission der II. Kammer empfahl die unveränderte 
Annahme ohne weitere Bemerkungen*), welche auch von der II. Kammer 
beschlossen wurde. (Stcnogr. Ber. der II. K. 18;-, Bd. 3. S. 1591 u. 1601).

C. Die KomMission der I. Kammer trug gleichfalls auf unver
änderte Annahme deS Art. 5. an, indem sie bemerkte:

Bei Art. 5. fiel cs zwar auf, daß hier der Werth der Berechtigung nur 
nach demjenigen Nutzen bemessen werden soll, welchen die Ausübung derselben 
bei Beobachtung der Forst-Polizeigesetze zu gewähren vermag, während 
dieselbe Voraussetzung auch bei allen anderen Forstberecbtignngen eintritt.

In Betracht indessen, daß bei dieser Berechtigung vorzugsweise eine Be
schränkung aus die von den Forft-Polizeigesetzen angeordneten Grenzen unerläßlich 
ist und nur für die in diesen Grenzen mögliche Nutzung Entschädigung gewahrt 
werden kann, glaubt die Kom. die besondere Hinweisung auf die Forst-Polizeigesetze 
nicht als unzulässig bezeichnen zu müssen und trägt auf Annahme des Art. 5. an.

Die I. Kammer ist diesem Anträge beigetreten. (Stenegr. Ber. der 
1. K. 18;®, Bd. 5 S. 2652 u. 2657).

ß) Ueber das Verbot des unbefugten Harzscharrens, vergl. v. Rönne's 
Domainen-, Forst- und Jagdwesen (Thl. IX. Abth. I. dieses Werkes) S. 
786 ff., 812, 816, 817.

e) Zu Nr. 7. des Art. 1. (Berechtigung zur Fischerei in stehenden 
oder fließenden Privatwäffern betr.)
a) Ueber die Grundsätze, nach welchen die Aufhebung der Fische

rei-Gerechtigkeiten statthaft sein soll, disponirt der Art. 6. des Ergänz. 
Ges. v. 2. März 1850,1 2) dessen Entstehungsgeschichte hier mitzu- 
theilen ist.

Derselbe ist wörtlich in der Fassung des Regier. Entw. von den 
Kammern angenommen worden. (Stenogr. Ber. der II. K. 18;g, Bd. 3. 
S. 1601 u. der I. K. Bd. 5. S. 2657).

A. Die Motive des Regier. Entw. zum Art. 6. lauten dahin: 
Das Vorfiuths-Ed. v. 15. Nov. 1811, das G. v. 28. Febr. 1843 und die 

Fischerei-Ordn, für die Provinzen Posen und Preußen v. 7. März 1845 enthal
ten Bestimmungen über die Ermittelung der Entschädigung des Fischereiberechtigten 
für die Aufhebung oder Beeinträchtigung seines Rechts durch Entwässerungen oder 
BewäfferungS- und audere Anlagen. Eine Abänderung dieser Vorschriften für 
diejenigen Fälle, auf welche sie berechnet sind, kann nicht in Vorschlag gebracht 
werden, weil sie an sich ihren Zweck erfüllen und weil sie in Verbindung mit an
deren Erörterungen zur Anwendung kommen, ein Herausreißen derselben deshalb 
daS übrige damit im Zusammenhänge stehende Verfahren stören würde.

Dagegen tritt überall, wo die Ablösung der Fischereiberechtigung selbstständig 
vorgenommen wird, daö gewöhnliche Verfahren vor den AuSeinandersetznngS- 
Bebörden ein, und für dieses bedarf es der Ertheilung einer Vorschrift über die 
Art der Feststellung der dem Berechtigten zukommenden Abfindung. Bei der 
außerordentlichen Verschiedenartigkeit der Erträge der Fischereien läßt sich jedoch 
keine andere allgemeine Vorschrift geben, als daß der Reinertrag der Berechtigung 
in jedem einzelnen Falle durch Sachverständige zu schätzen ist, welche darauf hin
zuweisen sind, daß sie für ihr Gutachten in der Höhe deS Nutzens, den das Recht

1) Vergl. den Bericht der Kom. der II. K. zu den Art. 4. und 5. des Er
gänz. Ges. v. 2. März 1850 zum §.31. der Gem. Th. O., Zus. II. sub B. (s. 
unten).

2) Vergl. in Bd. I. S. 329.
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durchschnittlich in den letzten 10 Jahren wirklich gewährt hat, einen Anhalt finden 
werden.

AuS der Natur des Rechts und aus den jum Art. 5. angeführten Gründen 
ergiebt fich von selbst, daß die gesetzliche Entschädigung für eine Fifchereiberechti- 
gung nur in Rente oder Kapital bestehen kann.

ES ist aber bei der Ablösung der Fischerciberechtigung uccb die Eigenthümlichkeit 
zu berücksichtigen, daß die Ausübung des Rechtes die Anschaffung vieler zum Theil 
werthvoller Geräthschaften erfordert, welche mit dem Wegfälle des Rechts nicht 
allein für den Besitzer unbrauchbar werden, sondern auch oft schwer und nur mit 
Verlust verkauft werden können. Sollte der Berechtigte, dessen Recht auf den 
Antrag deS Belasteten aufgehoben wird, für diesen Ausfall keinen Ersah erhalten, 
so würde ihm mittelbar ein Theil der ihm zukommenden Abfindung wieder entzogen 
werden, und er also nicht vollständig entschädigt sein. Nm diesem Uebelstande 
vorzubeugen, ist in dem Entwürfe dem Berechtigten, falls er Provokat ist, die 
Befugnis; beigelegt worden, die Uebernahme seiner Fischerei-Geräthe, soweit sie 
noch brauchbar sind, gegen Ersah ihres Werthes von dem Belasteten zu fordern. 
Wenn jedoch der Berechtigte sich den erwähnten Nachtheil dadurch, daß er auf 
Ablösung provozirt, selbst zuzieht, so kann ihm eine solche Begünstigung nicht zu 
Theil werden, vielmehr ist dann anzunehmen, daß der Vortheil, welchen er aus 
der Ablösung erwartet, den Verlust am Werthe der Fischerei-Geräthschaften auS- 
gleicht.

B. Der Bericht der Kommission der II. Kamme r spricht sich in 
folgender Art aus:

Bei dem Art. 6. wurden zum zweiten Satz desselben folgende Zusähe be
antragt :

Bei Ermittelung deS Nutzens ist insbesondere in Rücksicht zu nehmen:
a) der KonsumtionSwerth, welchen die Nutzung der Fischerei dem Berech

tigten selbst gewährt hat,
b) der aus dem gewerblichen Betreiben derselben entstandene Vortheil. 

Die auf den Betrieb der Fischerei verwendete Arbeit ist nur dann in Abzug
zu bringen, wenn der Berechtigte den lokalen Verhältnissen nacb Gelegenheit hat, 
sich andern Arbeitsverdienst zu verschaffen. —

Zur Unterstützung derselben wurde angeführt, daß in vielen Fällen die 
Fischerei-Berechtigung zugleich die Mittel darbiete, dem Berechtigten und seiner 
Familie die zu ihrer Ernährung erforderlichen Mahlzeiten zu gewähren, und dabei 
gerade diejenigen Sorten von Fischen verwendet würden, bereit Verkaufspreise mit 
ihrem Konsumtionswerth in gar keinem Verhältniß ständen, der Letztere müsse da
her bei Feststellung deS jährlichen Reinertrages besonders berücksichtigt werden. 
Dasselbe gelte hinsichtlich der Vortheile, welche dem Berechtigten daraus er
wüchsen, daß er seine Berechtigung gewerbsmäßig betreiben könne und dadurch die 
Aussicht habe:

a) durch Geschicklichkeit und Fleiß den Nutzen der Berechtigung zu erhöhen;
b) durch angemessene Behandlung seiner Berechtigung, namentlich durch tem- 

poraire Schonung der Fischerei, seinen Gewinn um viele Prozente zu ver
mehren.

Gerade der letztere Vortheil würde künftig den Belasteten allein zu Gute 
kommen, und könne sonach bei Begutachtung des jährlichen Reinertrages einer 
Fischereiberechtigung nicht außer Acht gelassen werden.

Die Kom. war jedoch in ihrer Majorität der Ansicht: 
daß, da das Alin. 2. des Art. 6. ausdrücklich festsehe, es solle der jährliche 
Reinertrag der Fischereiberechtigungen in Privatgewässern lediglich durch 
das Gutachten Sachverständiger festgestellt werden; es auch in jedem be
sondern Falle Sache dieser Sachverständigen sein werde und müsse, auf die 
jedesmal vorliegenden besonderen lokalen Verhältnisse gebührende Rücksicht 
zu nehmen, und danach ihren Ausspruch über den wahren Reinertrag der 
Berechtigung zu normiren. — Bestimmte für alle Fälle paffende Regeln 
ließen sich hier gar nicht aufftellen, und da überall der wirklich aus der 
Fischerei gezogene Nutzen berücksichtigt werden müsse, so werde auch bei jedem
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einzelnen Spezialfatt zu beurtheilen sein, worin dieser Nutzen überhaupt 
bestanden habe; es wurden hiernach die beantragten Zusätze verworfen. — 

Gegen den ersten und dritten Satz des Art. wurde von keiner Seite etwas 
erinnert, und die Kom. empfiehlt hiernach die unveränderte Annahme des 
Art. 6.

C. Die Kommission der I. Kammer hat sich über den Art. 6. sol- 
gendermaaßen geäußert:

Im Art. 6. hielt man das letzte Alin, für eine Abweichung von den sonstigen 
Prinzipien der GemeinheitStheilungS-Gesetze, welche jedoch mit Rückficht darauf 
gerechtfertigt gefunden ward, daß der oft zu den dürftigsten Klaffen gehörige Be
rechtigte nach Aufhebung seines Rechtes häufig von dem Fischerei-Geräthe keinen 
Gebrauch mehr -wird machen können, während dasselbe dem Belasteten nach der 
Ablösung in der Regel zu Statten kommt.

Deshalb schlägt auch hier die Kom. unveränderte Annahme des Art. 6. vor. 

/$) Vergl. in Betreff der Aufhebung der Fischerei-Berechtigung bei Ge
legenheit der Ent- oder Bewässerung das Vorfluths-Ed. v. 15. Nov. 
1811 §§. 31. u. 32. (G. S. 1811, S. 352) und das Ges. v. 28. Febr. 1843 
über die Benutzung der Privatflüsse, §§. 1., 12., 18., 45—48. (cf. 1843 
S. 41) und die Erläut. dazu (s. unten in Th. IV. Abth I. u. II.)

Vergl. die (im Art. 6. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 in Bezug 
genommen) Fischerei-Ordn. v. 7. März 1845 a) für die Provinz Posen 
in der G. S. 1845, S. 107 und b) für die Binnengewässer der Provinz 
Preußen, a. a. O. S. 114.

/) Der Rechtsgrund und der Regalitäts-Charakter einer Fischerei-Ser
vitut stehen der Ablösbarkeit derselben nicht entgegen.

Erkannt von dem Revisions-Kolleg, für L. K. S. unterm 2. Sept. 
1851.

Zwar zähle das Erg.-Ges. v. 2. März 1850 nur die ^Fischer ei rechte in 
stehenden und fließenden Privat-Gewässern, und auch diese nur, sofern sie auf 
einer Dienstbarkeit beruhen, zu den nach den Grundsätzen der Gem. Th. O. 
selbständig ablösbaren Berechtigungen; allein der Begriff eines öffentlichen 
Flusses im Gegensatze zu einem Privatgewässer bestimme fleh nicht durch 
das Subjekt und die persönliche Eigenschaft des Eigenthümers, sondern durch die 
gegenständliche Natur und Beschaffenheit des Gewässers. Eine ausdrückliche Defini
tion enthalte das A. L. R. nicht, hingegen an mehreren Stellen, sowohl im Ab- 
schn. 6. Tit. 9. Th. I., als im Abschn. 2. Tit. 15. Th. II. die Bezeichnung von 
öffentlichen und Privatflüffen und es ergebe sich aus den an §. 38. Tit. 15. 
Th. II. sich anreihenden Bestimmungen über die verschiedenen Rechts- und 
Nutzungs-Verhältnisse der einen oder der anderen, daß das Gesetz nur solche 
Ströme, deren Nutzungen eS zu den Regalien des Staates zählt, als öffent
liche betrachte. Das seien aber nach §. 38. a. a. O. zuvörderst solche Flüsse, 
welche von Natur schiffbar sind. Sodann könne freilich der Staat durch Schiff
barmachung von Privatflüffen auch diese Gewässer in öffentliche verwandeln; end
lich unterliege es keinem Zweifel, daß ein vom Staate neu angelegter, zur Schiff
fahrt bestimmter Kanal die Natur eines öffentlichen Gewässers annimmt. Es fei 
jedoch allein die im §. 38. a. a. O. bezeichnete objektive Eigenschaft, welche dem 
Gewässer diese öffentliche Natur verleiht, nicht der an sich zufällige Umstand, ob 
sich letzteres im Besitz und Eigenthum des Fiskus oder eines Privatmannes befin
det. Als öffentlich bezeichne das Gesetz einen solchen Strom deshalb, weil die
jenige Hauptnutzung, durch welche das Regalitätsrecht des Staates laut'§. 37. 
a. a. O. begründet ist, zufolge §. 47. a. a. O. jedem freisteht. In demselben 
Sinne rechne auch das gemeine — Römische — Recht die größeren Flüsse zu den 
res publicae, indem der Gebrauch derselben «jedem Bürger gestattet war. (Cfr. 
Thibaut, System des Pandekt. Rechts, 5. AuSg. Th. I. §. 332.) Davon seien 
diejenigen Vermögens-Objekte des Staates, deren Gebrauch und Benutzung nicht 
jedem Gemeindegliede oder Unterthanen freisteht, deren Einkünfte vielmehr nur 
zur Staatskasse fließen und zur Verwendung für allgemeine Staaközwecke bestimmt 
sind, — das patrimonium civitatis — (Thibaut a. a. O., Makeldey'ö Röm. Recht,
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§. 157.), welche das A. L. R. enter dem: „Fiskus" und insbesondere unter „den 
Domainen" begreift (§. 1. und §. 11. Tit. 14. Th. II.), wohl zu unterscheiden. 
Darunter könnten auch Bäche und andere kleine Gewässer begriffen sein, welche 
in dem obigen Sinne nicht res publicae sind und die daher im Gegensatz zu die
sen unter der im Art. 1. des Ergänz.-Ges. zur Gem. Th. O. v. 2. März 1850 
gedachten Privatgewäffern mitverstanden werden, auf welche die Gem. Th, O. eben 
so gut, wie auf andere mit ablösbaren Servituten belastete Grundstücke Anwen
dung finde.

Wie übrigens der Staat das Recht habe, Privatflüffe in öffentliche zu ver
wandeln, so stehe ihm auch umgekehrt die Befugniß zu, einen so geschaffenen 
öffentlichen Strom, dessen Schiffbarkeit dem gemeinen Besten nicht mehr entspricht, 
wieder aufzugeben. Ueber die Frage der Ablösung von Dienstbarkeiten, wie über 
Beschaffenheit und Werth der Ablösungsgegenftände entscheide im Allgemeinen der 
gegenwärtige Zustand zur Zeit der Auseinandersetzung. (Zeitschr. des Revis.-Kolleg. 
Bd. 4. S. 344 ff. u. Präj. Samml. deffelb. S. 22, Nr. 5.)

Vergl. auch unten sub g.
d) Auf Fischereien in gemeinschaftlich besessenen Seen finden 

die Bestimmungen des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 keine Anwendung. 
(Wulsten, die neuen Agrargesetze, S. 255 Anm.)

f) Zu Nr. 8. des Art. 1. (Berechtigung zur Torfnutzung betr.)
Vergl. Art. 4. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850.
g) Zum Schlußsätze des Art. 1. (ad verba: „auf einer Dienst

barkeit beruhen)."
Das Erg. Ges. v. 2. März 1850 findet auch auf die den Mediatisirten 

durch Staatsverträge überwiesenen und garantirten Gerechtigkeiten An
wendung.

Angenommen von dem Revisions-Kollegium für L. K. S. per 
sent. v. 2. Sept. 1851.

Die Gründe dieser Entscheidung bemerken:
Der Art. XIV. der Bundes-Akte v. 8. Juni 1815 bestimmt hierher gehörig 

nur: daß den im I. 1806 und seitdem mittelbar gewordenen ehemaligen Reichs
ständen in Rücksicht ihrer Besitzungen alle die Rechte und Vorzüge zugesichert wer
den oder bleiben, welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörten Genuß her
rühren und nicht zur Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören 
(G. S. 1815, S. 105) und §. 3. der V. v. 21. Juni ej. a., daß sie nickt nur 
bei dem Besitz ihrer sämmtlichen Domainen und davon herrührenden Einkünfte 
geschützt, sondern daß auch die direkten Steuern ihnen belassen werden sollen 
(S. 107 a. a. £).). Sodann besagt die Jnstrukt. wegen Ausführung des Ed. v. 
21. Juni 1815, v. 30. Mai 1820 (G. S. 1820, S. 81), übereinstimmend mit 
§. 5. jenes Ed. in ihrem §. 23.: „den Standes!)erren bleibt in ihren standes- 
herrlichen Bezirken die Benutzung jeder Art der Jagd- und Fischereigerechtigkeit, 
der Bergwerke ic., vorbehaltlich des Verkaufs (der Metalle) ic."; endlich Art. LXIII. 
der unterm 24. Juni 1820 (G. S. 1820, S. 113, 127) publizirteu Wiener 
Schluß-Akte: „wie der Bundesversammlung obliege, auf die genaue und vollstän
dige Erfüllung der Bestimmungen des Art. 14. zu achten."

Dadurch wird aber die rechtliche Natur der den vormals Reichsunmittelbaren 
und zur Reichsstandschaft-Berechtigten für ihre standeSherrlichen Gebiete beigeleg
ten Berechtigungen (zur Fischerei, Jagd, Bergwerken ic.) nicht verändert; sie sind 
kein Regal im eminenten Sinne, kein Theil der Regierungsgewalt und der Staats
gewalt, sondern ein sogen, niederes Regal, welches den Domainen gleichsteht und 
das vom Staate abgetreten, auch von Kommunen und Privatpersonen erworben 
und besessen werden kann (§. 73. Tit. 15. §§. 24—26. A. L. N. II. 14.). Da
mit stimmte das gemeine Deutsche Recht überein, dessen Grundsätzen zufolge, der
gleichen niedere und zufällige Hoheitsrechte in allen Fällen der Gesetzgebung des 
Staates unterworfen blieben. (Eichhorn, Einl. in das Deutsche Privatrecht, 
§§. 268. und 266.). Die Preuß. Landeskultur-Gesetzgebung hat aber hinsichtlich 
der Ablösbarkeit, wie der Ablösungsgrundsätze niemals zwischen denjenigen Eigen- 
thumSbelastungeu und Beschränkungen unterschieden, welche von Privatpersonen
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und Staatsunterthanen und anderseits denjenigen, welche vom Fiskus ausgeübt 
worden und welche den Dominialrechten des Staates entsprachen. Unter die Gem. 
Th. O. fällt so gut die Schäferei- und Hütungs-Gerechtigkeit eines Staatsgutes, 
wie die einer Privatbesitzuug. Der Beisatz im Art. 1. des Ergänz. - Ges. v. 
2. März pr., durch den die Ablösbarkeit der daselbst genannten Berechtigungen 
dahin beschränkt wird, „daß sie auf einer Dienstbarkeit beruhen" schließt gegen
sätzlich und im Hinblick auf §. 2. der Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821 nur solche 
im Art. 1. genannte Berechtigungen vom Theilungs- und AblösungsVerfahren aus, 
welche auf einem gemeinschaftlichen oder Gesammt-Eigenthum beruhen, während eS 
für die Anwendung der Gem. Th. O. vollkommen gleichgültig ist, 'welchem Rechts
subjekt die Nutzungsbefugniffe zustehen und aus welchem Rechtsverhältniß, ob aus 
einem Hoheits- oder auS einem Privatbesitzrecht dieselben erwachsen sind. Dadurch 
wird der Begriff der Dienstbarkeit, als einer Einschränkung der Disposition und 
Benutzung fremden Eigenthums (Thibaut, Pandekt. System, §. 603.) nicht be
rührt oder gar aufgehoben; es ist allein die Eristenz einer Dienstbarkeit, nicht ihr 
Rechts- und Entstehungsgrund, wovon §. 2. Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821 und 
Art. 1. des Ges. v. 2. März 1850 die Ablösbarkeit abhängig machen.

Die Frage: ob die den Mediatisirten zustehenden Rechte der im Art. 1. des 
G. v. 2. März 1850 gedachten Art von der Einwirkung der Preuß. Landeskultur- 
Gesetzgebung ausgenommen und derselben überhaupt nicht unterworfen seien? muß 
aber verneint werden. Denn selbst eine ausdrückliche Staatsgarantie gegen 
eine künftige Ablös.-Gesetzgebung würde dieser nicht entgegenstehen, wenn sie zum 
gemeinen Besten des ganzen Landes, im Fortgänge der gesellschaftlichen Entwicke
lung, nothwendig geworden, sondern allenfalls nur eine besondere EutschädigungS- 
forderung gegen den Staat aus einem speziellen Titel zur Folge haben können. 
Jedoch ergeben auch nicht einmal die betreff. Gesetze oder Verträge irgend etwas 
von einer solchen Gewährleistung gegen eine künftig durch Ablösungsgesetze etwa 
cintretertbe Veränderung in den Rechten. Ueberdies involvirt die Ablösung nicht 
eine Entziehung des wohlerworbenen Eigenthums der Berechtigungen, sondern nur 
eine im Kultur-Jntereffe gebotene Umwandlung von Rechten gegen andere, na
mentlich gegen eine Entschädigung, welche nach §§. 147 — 149. Gem. Th. O. v.
7. Juni 1821 an deren Stelle tritt. Daß Nutzungsbefugniffe der vorliegenden 
Art, selbst wenn sie als niedere Regalien anzusehen gewesen wären, nach dem 
früher geltenden gemeinen Recht der Landesgesetzgebung unterworfen blieben, ist 
schon erwähnt. Nun sind jedoch im Art. XIV. unter c. der Bundes-Akte v.
8. Juni 1815, die zur Staatsgewalt und zu den höheren Regierungsrechten ge
hörigen Rechte gegenüber den Eigenthums- und Besitzrechten der Mediatisirten 
ausdrücklich vorbehalten und zu jenen Majestätsrechten des Staats gehörte nach 
§. 6. des A. L. R. II. 13. auch die Gesetzgebung. Ueberdies wird im §. 5. der 
V. v. 21. Juni 1815 (G. S. 1815, S. 107) in Betreff des Vorbehalts wegen 
Benutzung der Jagden aller Art rc. bestimmt, daß sie sich den Anordnungen des 
Staats fügen müssen und verweist auch §. 23. der Jnstr. v. 30. Mai 1820 (G. S. 
1820, S. 88) bei der ihnen zustehenden Jagd- und Fischerei-Gerechtigkeit tc., auf 
die Landesgesetze und die für deren Ausführung ergehenden höheren Anordnungen. 
Endlich bestimmt die Verfassung des Preuß. Staates v. 31. Jan. 1850 Art 3., 
daß Standesvorrechte nicht stattfinden und alle Preußen vor dem Gesetze gleich 
sind, wobei Art. 42. die Ablösbarkeit der Grundlasten nach näherer Ausführung 
in besonderen Gesetzen gewährleistete und die Art. 62. mit Art. 83. und 106. fest
setzen, was zu allgemein verpflichtenden Gesetzen erforderlich, wie in dieser Be
ziehung die ganze Nation, also einschließlich der Mediatisirten vertreten werde und 
in welcher Weise Gesetze verbindlich werden. (Zeitschr. des Revis.-Kolleg., Bd. 4. 
S. 344 ff. u. Präj. Samml. deffelb. S. 22, Nr. 5.)

V. Ueber die Frage: ob und in wiefern die Uebertragung der Grund
gerechtigkeiten von einem berechtigten Grundstücke auf das andere zu
lässig fei? vergl. Bd.1I. Abth.I. S. 143—144, wobei noch zu bemerken, daß das 
Justizmin. in dem R. v. 30. Aug. 1824 (v. K. Jahrb. Bd. 24 S. 254) 
die Ansicht ausgesprochen hat, daß eine Uebertragung dieser Art nur mit 
Einwilligung des Eigenthümers des verpflichteten Gutes zulässig sei. — 
Das Revisions-Kollegium für L. K. S. hat in dieser Beziehung (in 
dem Erk. v. 29. Dec. 1852) angenommen, daß Grundgerechtigkeiten, welche
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nach der Gem. Th. Ordn. v. 7. Juni 1821 und dem Ergänz. Ges. v. 
2. März 1850 abgelöst oder firirt werden dürfen, theilbar oder übertrag
bar seien, sofern die Verpflichtung und Belastung des EigenthümerS dadurch 
nicht vergrößert oder erschwert wird. (Präj. Sammt, des Revis. Kolleg. S. 5 
Nr. 11. u. S. 28, Nr. 19.).

Zu 8§. 4. bis 19.

(Vom Provokationsrechte).

Zum §. 4.
I. Der 8- 4. beseitiget eines Theils den Zwang zur Aufhebung der 

Gemeinheit, indem solche nur auf Antrag eines oder mehrerer Inte
ressenten stattfinden soll;*) anderen Theils giebt derselbe auch einzelnen 
Interessenten die Befugniß, auf Gemeinheitstheilung anzutragen.

II. Die Befugniß der einzelnen Interessenten zur Provokation auf Ge
meinheitstheilung ist demnächst erheblich beschränkt worden.

1) Die K. O. v. 14. Juni 1828 ermächtigte den Minister deS Innern 
provisorisch:
bei dem Widerspruche der Provokaten einstweilen und bis zur anderweiten gesetz- 
lichen Bestimmung, der Einleitung der Separation Anstand zu geben, wenn nicht 
der vierte Theil der Interessenten (nach den gesetzlichen TheilnehmungS- 
rechten angeschlagen) darauf anträgt oder seine Zustimmung dazu ertheilt; eS 
wäre denn, daß die von einer geringern Zahl von Theilnehmern ertrahirten oder 
bewilligten Separationen, ohne besondern Nachtheil für die übrigen Interessenten 
mit überwiegenden Kultur-Vortheilen für die AnSscheidenden ausgeführt werden 
könnten.

Zugleich ordnete diese K. O. an:
daß diese Bestimmungen auch auf die bereits anhängigen GemeinheitStheilungen 
Anwendung finden sollten, wenn nicht schon Widerspruch gegen die vorzunehmende 
Auseinandersetzung erhoben, aber rechtskräftig verworfen ist, oder wenn die In
teressenten nicht schon Uebereinkünste über das Wesentliche des Geschäfts, über 
TheilnehmungSrechte, Ausgleichungsgrundsätze und Planlagen geschloffen haben, 
oder wenn nicht in Folge des gemachten Antrages, die Vermessung bereits we
sentlich fortgeschritten ist.-) (A. XII. 364. u. Jahrb. XXXI. 271.)

1) Von dieser Regel sind indeß einige Ausnahmen festgesetzt worden:
a) Die V. v. 27. Juli 1803 wegen Verleihung des Eigenthums von den 

Grundstücken der Jmmediat-Einsaffen in den Domainen von Ostpreußen, Litthauen 
und Westpreußen (s. in Bd. I. S. 243) bestimmt im §. 11., daß die Dorfschas
ten, welche durch die vorangegangenen Kriegsdrangsale verödet waren, aus der 
Gemeinheit zu setze«, und daß wenn dies nicht nach dem eigenen Entschlüsse der 
Grundbesitzer binnen 10 Jahren geschähe, die Landes-Polizei-Behörden berechtigt 
sein sollten, die Separation auf Kosten der Interessenten zu bewirken. Diese Vor
schrift zur Beförderung der Landeskultur ist durch die Gem. Th. O. nicht aufgeho
ben, und mithin, soweit sie nicht bereits ausgeführt worden, auch ungeachter der 
durch die V. v. 28. Juli 1838 erfolgten Beschränkung des Provokationsrechts ein
zelner Gemeindemitglieder auf Gemeinheitstheilung, zu beachten, (s. DönnigeS 
Landes-Kult. Ges. Bd. 2. S. 402 ad VII.).

b) Nach §§. 65. u. 66. des Regulir. Ges. v. 8. April 1823 für Posen rc. 
sollte die Gemeinheitstheilung bei Negulirung der gutsherrlich-bäuerlichen 
Verhältnisse von Amtswegen erfolget!. — Diese Vorschrift ist indeß durch 
die im §. 1. Nr. 10. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 ausgesprochene Aufhebung 
deS gedachten Ges. v. 8. April 1823 für beseitigt zu erachten.

2) Zu dieser K. O. sind folgende Erläut. ergangen:
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Diese K. O. wurde indeß nicht publicirt, sondern nur den Auseinander- 
setzungs- und den Justiz-Behörden (durch die R. des Min. des Innern v. 
23. Juni 1828 und der I. v. 10. Juli 1828) bekannt gemacht.*) 

2) Unterm 28. Juli 1838 erging hiernächst die (in der Ä. O. v. 14. 
Juni 1828 vorbehaltene) definitive V. über die Beschränkung des Pro- 
vokationSrechts auf Gemeinheitstheilungen.* 1 2 3 * * * *) (G. S. 1838, S. 429).

Diese V. macht die Zulässigkeit der Gemeinheitstheilungen von der Zu
stimmung eines Viertheils, beziehungsweise der Majorität der Interessenten, 
nach den Theilnahmerechten berechnet, abhängig.8)

a) Nach dem R. des Min. des I. v. 1. Aug. 1829 (an die Gen. Komm, 
zu Berlin) u. v. 10. März u. 4. Sept. 1835 (an die Reg. zu Gumbinnen) sollte 
die Gem. Theilung zufolge der K. O. v. 14. Juni 1828 nur zeitweise zurück
gewiesen und ausgesetzt werden. (DönnigeS LandeS-Kult. Ges. Bd. 2. S. 402).

b) Das R. des Min. des I. v. 7. Juni 1830 erklärte, daß die K. O. v. 
14. Juni 1828 nur auf die Provokation der Mitglieder von Dorf- und Stadtge
meinden Anwendung finde, keinesweges aber das Provokationsrecht der Dominien 
dadurch beschränkt sei. (a. a. O. S. 402. u. Koch'S Agrargesetzgeb. 1. AuSg. 
S. 84).

c) Nach ic’nt R. des Min. des I. v. 18. März 1837 (an die Gen. Komm, 
zu Soldin) sollte die erwähnte K. O. auch auf die Provokation der Pfarren An
wendung finden. (DönnigeS a. a. £>.).

d) Das R. des Min. des I. für Gew. Ang. v. 8. Juli 1837 erläuterte, daß 
die K. O. keine Anwendung finde, wenn die Interessenten sich bei der früheren 
Separation und nach dem Erscheinen der K. O. ausdrücklich darüber geeiniget 
haben, daß jedem Einzelnen der damals in Gemeinschaft verbliebenen Interessen
ten freistehen solle, auf Aufhebung dieser Gemeinschaft auzutragen, und dies Ab
kommen in den bestätigten Rezeß ausgenommen worden ist (v. K. Ann. Bd.21. S. 656).

e) Ueber die Verpflichtung zur Tragung der Kosten der auf Grund der 
K. O. v. 14. Juni 1828 abgelehnten Provokationen disponirt das R. deffelb. 
Min. v. 25. Juli 1837 (a. a. O. S. 657).

1) Die K. O. v. 26. April 1831 bestimmte, daß die Ordre v. 14. Juni 
1828 außer Anwendung auf^ie Westphälischen Markentheilungen bleiben und 
daß es für solche überall bei den Vorschriften der Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821 
bewenden solle (Ann. Bd. 15. S. 309 ).

2) Vergl. in Bd. I. S. 332.
Durch diese V. ist die K. O. v. 14. Juni 1828 für beseitiget zu erach

ten. (R. des Min. des I. v. 22. Okt. 1838 an die Gen. Kom. zu Posen u. v. 
28. Nov. 1838 an die Reg. zu Marienwerder, s. in DönnigeS LandeS-Kult. 
Ges. Bd. 2. S. 402.)

3) a) Die V. v. 28. Juli 1838 ist, nach Einholung der Gutachten der Ob. 
Präfidenten, Regierungen, Gen. Kommissionen u. O. L. Gerichte, und hiernächst 
der Provinzialstände, mit Ausnahme der Rheinischen, sowie nach wiederholter Be
rathung im StaatSministerium und Staatsrathe', erlassen worden. (Acta gen. des 
Min. des I., Regul. Abl. Gem. Theilungen, Gen. Nr. 52). —- Die zum 8ten 
Prov. Landtage versammelten Preuß. Stände petitionirten unterm 10. April 1843 
um Wiederaufhebnng derselben, welcher Antrag indeß mittelst Landtags-Abschiedes 
v. 30. Dec. 1843 abgelehnt, jedoch die Erweiterung der Provokationsbefugniß in
AuSficht gestellt wurde, wo fich ein besonderes dringendes Bedürfniß nach den des
halb veranlaßten Ermittelungen ergeben werde. (DönnigeS LandeS-Kult. Ges. 
Bd. 2. S. 418).

b) Ueber die Verpflichtung der Auseinandersetzungs-Behörden,
auf die Beförderung und Durchführung von Spezial-Separationen mög
lichst hinzuwirken, vergl. das R. des Min. des I. u. d. P. v. 28. Febr. 1841
(Min. Bl. d. i. V. 1841. S. 32, Nr. 47., s. in Bd. I. S. 333).
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III. Erläuternngen zu der V. v. 28. Juli 1838 über die Be
schränkung deS Provokationsrechtes auf Gemeinheusth ei-

l u n g e n.
1) Zu 88- 1 und 2. der V. v. 28. Juli 1838.
a) Es ist die Frage entstanden: ob auch die zur Gemeinde nicht 

gehörigen Dienstbarkeits-Berechtigten und Belasteten, z. B. Pfarrer und 
Kirchen, von der durch die V. v. 28. Juli 1838 angeordneten Beschränkung 
des Provokationsrechtes betroffen werden?

«) Das Mitt. d. I. hat sich in dem (an die Gen. Komm, zu Berlin 
erlassenen) R. v. 19. Aug. 1839 dahin ausgesprochen,

daß man bei den §§. 1. u. 2. der V. v. 28. Juli 1838 nicht sowohl eine 
sogenannte politische Gemeinde vor Angen gehabt, als vielmehr nur bezweckt habe, 
die Provokation einzelner Individuen zu beschränken, welche hinsichtlich einer be
stimmten Nutzung sich mit mehreren anderen in einem socialen Verhältnisse, in 
einer Genossenschaft besinden, woraus folge, daß Pfarren, Schulen k., welche sich 
mit den Mitgliedern der eigentlichen Dorfgemeinde in einer Hütungsgemeinheit 
befinden, sich auch der den Genossen dieser Gesellschaft auferlegten Beschränkung 
unterwerfen müßten und sich derselben nicht aus dem Grunde entziehen könnten, 
weil sie nicht gleichzeitig der Dorfgemeinde angehören lDönnigeS LandeS-Kult. 
Gef. Bd. 2. S. 419).

ß) DönnigeS hält diese Ansicht für unbegründet.
Zunächst ergäben die Vorverhandlungen zur V. v. 28. Juli 1838, daß zwar 

in den früheren Entwürfen und Verhandlungen von den Theilnehmern au einer 
Weidegenoffenschaft die Rede sei, daß aber bei der letzten Berathung des dem 
Staatsministerium vorgelegten Gesetz-Entwurfs nach Anleitung der K. O. v. 14. 
Juni 1828 die Beschränkung des Provokationsrechtes ausdrücklich auf „einzelne 
Mitglieder einer Stadt- oder Dorfgemeinde", mit Unterscheidung von 
anderen Genossenschaften, gerichtet worden sei. Im Staatsrathe aber sei über 
den vorgeschlagenen Wegfall jener Worte besonders verhandelt, von diesem Vor
schläge aber unter näherer Bestimmung des §. 2. der V. Abstand genommen wor
den, indem nur die Mitglieder einer Gemeinde, nicht aber andere Genossenschaf
ten, von tfer Beschränkung des Provokationsrechtes betroffen werden sollten.

Abgesehen hiervon ergebe die Einleit, der V. und die darin enthaltene Hin
weisung auf die §§. 24. u. 25. der ©ein. Th. £)., daß die angeordnete Beschrän
kung des Provokationsrechtes sich lediglich auf Gemeinde Mitglieder erstrecke 
und nicht weiter ausgedehnt werden dürfe, wofür überdieß auch der §. 2. Nr. 3. 
der V. spreche (a. o. O. S. 418—419).

y) Die Gen. Komm, zu Berlin hat dagegen (Datum des Erk. kon- 
stirt nicht) angenommen, daß die geistlichen Institute, Pfarren, Kirchen rc., 
nicht zu den fremden Berechtigten gehören, auf deren Antrag eine Spezial- 
Separation, abgesehen davon, ob die Provokanten | der Theilnahmerechte 
besitzen, nach §. 2. der V. v. 28. Juli 1838 zur Ausführung kommen muß. 

Denn die geistlichen Institute seien nicht zu den im §. 2. Nr. 3. der V. 
gedachten Berechtigten zu rechnen, und da die geistlichen Institute der Regel nach 
Theilnehmer einer jeden Dorfgemeinde seien, gleichwohl aber (im §. 2.) nicht 
ausdrücklich als solche benannt worden, die den Beschränkungen des §. 1. nicht 
unterliegen, so müsse angenommen werden, daß es nicht in der Absicht des Gesetz
gebers gelegen habe, daß sie unbedingt, und ohne den vierten Theil deö Ganzen 
zu besitzen, die Aufhebung der Gemeinheit zu verlangen berechtiget fein sollen. 
(Centralbl. für Preuß. Jur. 1841, S. 1236-1237.)

b) Das Ergänz. Gesetz v. 2. März 1850 bestimmt im Alin. 2. deS 
Art. 13. i), daß das im 8- 2. Nr. 3. der V. v. 28. Juli 1838 den Rit
tergutsbesitzern und der Domainen- und Forstverwaltung hin-

1) Bergt, in Bd. I. S. 331.
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sichtlich der Beantragung von Separationen eingeräumte Vorrecht auf
gehoben sein soll *), daß jedoch bereits eingeleitete Auseinandersetzungen 
aus diesem Grunde nicht rückgängig gemacht werden können 1 2).

Das Alin. 1. desselben Artikels erklärt die V. v. 28. Juli 1838 auch 
für die zur Rheinprovinz gehörigen Kreise Duisburg und Rees, so
wie für das Großherzogthum Posen und die mit Westpreußen wie
der vereinigten Distrikte, den Kulm- und Michelauischen Kreis und 
das Landgebiet der Stadt Thorn, anwendbar.

A. Der Art. 13. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 lautete im Re
gie r u n g S - E n t w. folgendermaaßen:

1) Alinea 1. wie in dem jetzigen Gesetze.
2) Alinea 2.
Die im 2. Nr. 3. der gedachten Verordn, den Rittergutsbesitzern und der 

Domainen- und Forst-Vrrwaltung eingeräumte Befugniß, eine Gemeinheitstheilung, 
die nicht anders als mit Umtausch von Ackerländercien ausgesührt werden kann, 
selbst dann zu verlangen, wenn auch die Besitzer des vierten Theils der Ackerlän
dereien der Orts-Feldnwrk, welche durch den Umtausch betroffen werden, damit nicht 
einverstanden sind, wird hiermit aufgehoben. — Bereits eingeleitete Auseinander
setzungen können jedoch aus diesem Grunde nicht rückgängig gemacht werden.

Die Motive bemerken dazu:
Nachdem die V. v. 28. Juli 1838 durch daö G. v. 9. Okt. 1848 aus West

phalen ausgedehnt worden, liegt kein Grund mehr vor, dieselbe nicht in allen Lan
destheilen, in denen die GemeinheitstheilungS - Ordnung gilt, zur Anwendlmg zu 
bringen. Die ausdrückliche Bezugnahme auf das G. v. 9. Okt. 1848 empfiehlt 
sich um deswillen, weil die hier einschlagende Bestimmung in diesem übrigens tran- 
fitorischcn Gesetze künftig leicht übersehen werden könnte.

Unter Nr. 3. §. 2. der B. v. 28. Juli 1838 ist aber dem Domainen-FiskuS 
und den Rittergutsbesitzern ein Vorzug cingeraumt worden, welcher mit der in der 
VerfaffnngS-Urkunde garantirten Gleichheit vor dem Gesetze nicht im Einklänge 
steht. Diese Vorschrift muß deshalb aufgehoben werden.

B. Die KomMission der II. Kammer beantragte die unverän
derte Annahme dieses Art., indem sie sich in ihrem Berichte folgendermaa
ßen äußerte:

Während die Kom. mit den Bestimmungen des Art. 13. im Allgemeinen sich 
einverstanden erklärte, wurde doch noch von einer Seite gewünscht, dem Schlußsatz 
des Alin. 2. dieses Art. eine andere Fassung zu geben und danach eine Beseitigung 
bereits eingeleiteter Auseinandersetzung unter gewissen Umständen möglich zu machen. 

3ii diesem Zwecke wurde vorgeschlagen, statt dieses Schlußsatzes Folgendes dem 
Art. hinzuzufügen:

1) Hierdurch ist auch die Entscheidung des Revis.-Kolleg. für L. K. S. 
(Datum konstirt nicht) für antiquirt zu erachten, welche auSgeführt hatte, „daß 
aus der unbedingten ProvokationSbefugniß der Domainen und Rittergüter 
noch nicht deren Verpflichtung folge, sich auf solche Provokationen einzulaffen, 
bei denen die Provokanten nur den vierten Theil des den Gemeindegliedern ge
hörigen Ackers besitzen." (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 2. S. 165 ff).

2) In Bezug auf die in dem Art. 13. des Ergänz. Gel. v. 2. März 1850 
(im letzten Satze des Alin. 2.) enthaltene Bestimmung, „daß bereits einge
leitete Auseinandersetzungen aus diesem Grunde nicht abhängig 
gemacht werden können", ist behauptet worden, daß diese Vorschrift in den
jenigen Fällen nicht Platz greife, wenn die GemeinheitSiheilung noch streitig 
gewesen sei. — DaS Revis.-Kolleg. für L. K. S. hat indeß in dem (nicht 
veröffentlichten) Erk. v. 30. Nov. 1853 (Acta Westphalen, L. Nr. 32.) angenom
men, daß eS genüge, wenn nur die Einleitung der Provokation vor Publikation 
des die V. v. 28. Juli 1838 auf Westphalen ausdehnenden Sistirungs-Gesetzes 
v. 9. Okt. 1848 (beziehungsweise des Ergänz. Gesetzes v. 2. März 1850) er
folgt sei.
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„Bereits eingeleitete Auseinandersetzungen können ans Antrag der Besitzer 
von mehr als | der durch den Umtausch betroffenen Ländereien rückgängig 
gemacht werden, in sofern nicht bereits die Uebergabe und Besitzergreifung 
der dem Umtausch unterworfenen Grundstücke erfolgt und dadurch eine Ver
änderung der wirthschaftlichen Verhältnisse herbeigeführt ist."

Begründet wurde dieser Antrag durch die Entwickelung der Ansicht, daß nicht 
in allen Provinzen des Staats die Beförderung der Gemeinheitstheilungen, beson
ders wenn damit ein Umtausch der im Gemenge befindlichen Grundstücke verbunden 
werde, wünschenSwerth erscheine und diejenigen segensreichen Folgen habe, die wohl 
sonst von ihnen erwartet würden, namentlich sei dies in einzelnen Theilen der west
lichen Provinzen und vorzugsweise bei Separationen städtischer Feldmarken der 
Fall. Hier, wo der Grundbesitz einem beständigen Wechsel durch Veräußerungen 
und Erbschaften unterliege, gewährten die Separationen, verbunden mit dem Um
tausch und der Zusammenlegung der Grundstücke, nur dem größeren Grundbesitzer, 
welchem dadurch die Möglichkeit gegeben sei, seinen Besitzstand zu arrondiren, Vor
theile, dem kleineren Grundbesitzer nur Nachtheile. Bei ihm ständen in der Regel 
die sehr großen Kosten solcher Auseinandersetzungen in gar keinem Verhältniß mit 
dem Nutzen, welcher ihm daraus erwachsen könne; ja es müßte behauptet werden, 
daß ein solcher für ihn gar nicht entstehe, indem abgesehen davon, daß er in der 
Regel als Folge einer Separation genöthigt werde, seine ganze Wirthschaftsweise 
ui ändern, für ihn d'ie damit verbundene Umtanschung und Zusammenlegung des 
Besitzstandes von gar keiner Wirkung sei, da eben durch die häufigen Abverkäufe 
und Veräußerung von Grundstücken dieser Zusammenhang bald wieder beseitigt und 
somit der ursprüngliche Zweck doch nicht erreicht werde.

Diese Uebclstände hätten fich in einzelnen Theilen der westlichen Provinzen 
bei bereits eingeleiteten Auseinandersetzungen sehr fühlbar herausgestellt und es sei 
daher wünschenswcrth, ihre gänzliche Beseitigung auch jetzt noch möglich zu machen 
und dieser Zweck solle durch den zu Art. 13. in Antrag gebrachten Zusatz erreicht 
werden.

Die Majorität der Kom. vermochte sich jedoch nicht von der Zweckmäßigkeit 
und Nützlichkeit eines solchen Zusatzes zu überzeugen, war vielmehr der Ansicht, 
daß es viel größere Uebelstände herbeiführen würde, wenn einmal eingeleitete Aus
einandersetzungen durch die Ausdehnung der V. v. 28. Juli 1838 auf alte Landes
theile , wo sie bisher noch nicht Gesetzeskraft gehabt, rückgängig gemacht werden 
sollten, insofern mehr als ® der Theilnehmer dies verlangten. Schon im Allge
meinen wären von vielen Seiten Bedenken über die Zweckmäßigkeit der V. v. 28. 
Juli 1838 überhaupt zur Sprache gebracht worden, denn es könne nicht bestritten 
werden, daß nichts mehr im allgemeinen Durchschnitt zur Hebung der Bodenkultur, 
zur Förderung eines verbesserten Wirthschastsbetriebes aller ländlichen Grundstücke 
mit Einschluß der zu städtischen Feldmarken gehörigen, und dadurch zur Hebung 
des Wohlstandes der ländlichen Grundstücks-Besitzer aller Art beigetragen habe, als 
gerade die in Folge der GemeinheitStheilungs-Ordnung dargebotene Gelegenheit für 
jeden Grundbesitzer seinen Besitzstand von allen darauf ruhendeu ihn in der freien 
Disposition beschränkenden Gerechtsamen Anderer zu befreien und nebenbei sich 
wirthschaftlich zu arrondiren.

ES sei unberechenbar, waSder National-Wohlstand durch die in Folge der 
Gemeinheitstheilungen möglich gewordene Erzeugung einer bedeutenden größeren 
Masse von Feldfrüchten, des vermehrten Anbaues von Futterkräutern, der Vermeh
rung und Verbesserung des NutzviehstandeS, der Ersparung von Zeit und Arbeits
kräften gewonnen, und wenn in einzelnen Fällen sich nicht durchweg so günstige 
Resultate herausgestellt haben sollten, wenn namentlich nicht zu verkennen sei, daß 
mitunter der Kostenpunkt wohl bei einer richtigern Behandlung einzelner Sachen 
weniger drückend für die Interessenten hätte sein können und sollen, so sei doch auch 
zu erwägen, daß gerade in letzterer Beziehung die Betheiligten, meist durch falsche 
Rathgeber verleitet, sehr oft die Schuld der großen Kostspieligkeit solcher Ausein
andersetzung dadurch trügen, daß dieselben nicht ohne die weitläuftigsten durch alle 
Instanzen strtgeführten Prozesse zu Ende gebracht werden könnten.

Alle bisher gemachten Erfahrungen stimmten aber darin überein, daß die Ge- 
meinheits-Theilungen vom richtigen national-ökonomischen Gesichtspunkt aus betrach
tet, eher auf alle mögliche Weise befördert, als verhindert werden sollten, und am 
wenigsten scheine es angemessen, jetzt schon bereits eingeleitete Auseinandersetzungen, 

LandeS-Kultur-Gesetzg. Bd. II. Abth. II. 3
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bei welchen in der Regel schon bedeutende Kosten entstanden, Einzelne sogar schon 
in Folge der Einleitung Rechte erworben, und bereits mehr oder weniger eine Stö
rung in dem bisherigen WirthschastSbetriebe stattgesunden, wieder rückgängig ju 
machen.

Wenn daher auch bei der einmal bestehenden gesetzlichen Kraft der V. v. 28. 
Juli 1838 in den meisten Provinzen des Staats und deren Ausdehnung auf die 
Provinz Westphalen durch das G. v. 9. Okt. 1848 kein Grund mehr vorwalte, 
sie nicht überhaupt in allen Landestheilen, in denen die Gem. Th. O. gilt, zur 
Anwendung zu bringen, und ebenso die Aushebung der Nr. 3. §. 2. in jener V. 
nur die Gleichheit vor dem Gesetze Herstelle, so muffe doch ganz abgesehen davon, 
ob nicht die Beseitigung jener Verordnung vorzuziehen sein durfte, die Rückgängig
machung bereits eingcleitctcr Auseinandersetzungen wegen der Bestimmung des Art. 
13. für nicht gerechtfertigt erachtet werden.

Die Kom. hat daher beantragten Zusatz abgelehnt und empfiehlt die unver
änderte Annahme des Art. 13.

Die II. Kammer hat dem Anträge der Kommission bei *).
(Steuogr. Ber. der II. K. 18;° Bd. 3. S. 1626.)

1) Zu der II. K. war zum Art. 13. von dem Abgeordn. v. Scklotheim 
folgender Verb ess.-Antrag (Drucks. Nr. 358. ad II.) gestellt worden: 

„anstatt des Schlußsatzes im Art. 13. Folgendes zu setzen:
„1. Antrag: „Bereits eingeleitete Auseinandersetzungen können auf Antrag der 

„Besitzer von mehr als X der durch den Umtausch betroffenen Ländereien 
„rückgängig gemacht werden, insofern nicht bereits die Nebergabe und Be- 
„sitzergreifung, der dem Umtausch unterworfenen Grundstücke erfolgt und 
„dadurch eine Veränderung der wirthschaftlicheu Verhältnisse herbeige- 
„führt ist."

„2. event. Antrag: Sollte das obige Amendement verworfen werden, so bean- 
„trage ich, dasselbe mit der Modifikation zur Abstimmung zu bringe«, daß 
„nach „insofern nickt bereits" Folgendes gesetzt werde:

„der Auseinandersetzungs-Plan von den Interessenten anerkannt, oder 
„über dessen Nichtigkeit rechtskräftig erkannt ist."

Motive.
„Begründet sind diese Anträge bereits durch das im Kommissionsberichte Gesagte 
„namentlich in Bezug auf die westlickeu Provinzen und in Bezug auf die Sepa- 
„ration städtischer Feldmarken; in letzterer Beziehung kaun ich nur noch hinzu- 
„fügen, daß von den Besitzern städtischer Feldmarken oft die Hälfte zwei Drittheile 
„und mehr ihren kleinen Besitz sckon vor der Separation in einem zusammen- 
„hängeuden Grundstücke hatten und für diese mithin die Auseinandersetzung mit 
„gar keinen Vortheilen sondern nur mit Nachtheilen — wenigstens wird das sich 
„bekannt machen mit einem andern Grundstücke immer als ein Nachtheil be- 
„zeicknet werden müssen — und Kosten verbunden ist, so daß mithin nur die 
„wenigen und in der Regel wohlhabenden Eigenthümer mehrerer und größerer 
„Parzellen Vortheile von dem kostspieligen Geschäft haben, welches wegen der 
„in städtischen Feldmarken fast immer vorkommenden beständigen Wechsel (durch 
„Veräußerungen und Erbschaften) den eigentlichen Zweck doch niemals vollstän- 
„dig erreichen kann.

„Nicht blos in den westlichen, sondern auck in den östlichen Provinzen des 
„Staats, namentlich in der Provinz Posen erscheint es in manchen Fällen 
„wünsckeuswerth, wenn den Interessenten, auch auf dem Lande, die Möglich- 
„keit eingeräunlt wird, von einer nach der früheren Gesetzgebung durch Wenige 
„beantragten Separation zurücktreten zu können, wenn die große Mehrheit der 
„Interessenten der Ansicht ist, daß die Auseinandersetzung nur Nachtheile und 
„keine Vortheile für sie im Gefolge hat; solche Fälle kommen namentlich im 
„Obra-Bruche häufig vor und dort haben, nach der von mir persönlich gewon- 
„nenen Ueberzeugung, die Interessenten reckt, wenn sie sich nach den lokalen 
„Verhältnissen die sonst und im Allgemeinen unbestreitbar anzu- 
„erkennenden und unberechenbaren günstigen Erfolge der AnS- 
„e in and ersehnn gen nicht versprechen können.
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C. Die Kommission der I. Kammer trug dahin an, insofern eine 
Abänderung des Art. 13. eintreten zu lassen, als sie für den ersten 
Satz des Alin. 2. dessen jetzige Fassung in Vorschlag brachte und dies 
in folgender Art inotivirte:

Zu Art. 13. ist von einem Mitglicde der Kom. darauf angetragen worden, 
rücksichtlich der Provinz Westphalen und der Kreise Duisburg und Nees die An
ordnung zu treffen:

daß dort die Provokation aus eine mit Acker-Umtausch verbundene Ge- 
meinhcitötheilung auch in dem im G. v. 28. Juli 1838 bezeichneten Falle 
nur dann Folge gegeben werden dürfe, wenn der vierte Theil der Grund- 
Besitzer der zur Separation gelangenden Feldmark daraus antragt.

Der Antrag wurde auf die Mißliebigkeit gegründet, in welche das Separations
Verfahren in jener Gegend srüherhin wegen seiner langen Dauer und Kostspielig
keit gekommen sei und ward nicht zurückgezogen, obwohl anerkannt wurde, daß in 
neuerer Zeir aus einen besseren Fortgang gewirkt sei und die Reg. Kommiffarien 
die Versicherung gegeben hatten, daß Alles angewendet werden sollte, um diese gün
stigere Entwickelung weiterhin zu fördern.

Derselbe fand indessen keine Unterstützung in der Kommission.
Voll anderer Seite wurde darauf aufmerksam gemacht, daß der erste Satz deS 

Alin. 2. zu Mißverständnissen führen kenne.
Das aufgehobene Vorrecht der Nittergutsbesitzer, Domaillen- lind Forst-Ver

waltung ist nämlich bezeichnet, als die Bcsugniß:
eine Gcmeillheitstheilung, die llicht anders als mit Umtausch der Ackerlän- 
dereieil ausgeführt werden kann, selbst dann zu verlangen, weiln auch die 
Besitzer des vierteit Theiles der Ackerländer ei en der Orts- 
Feld inark, welche durch den Unitausch betr0ffc 11 werben, damit 
einverflandell silld.

Hört eine solche Befugnis; auf, so hat es den Auscheiil, daß küilftig die Nitter
gutsbesitzer ?e. nicht mehr aus Separatioil ailtragell dürften, weiln der vierte Thei 
der übrigen Interessenten nich t d am i t ein v crst and en sei, oder, mit anderen 
Worten, widerspräche.

Dies ist weder die Absicht des Gesetzes, noch wäre ein solches Uebergewicht 
der Minorität zulässig.

Um solcher Mißdeutullg, welche sich freilich bei einem näheren Eingehen auf 
das modisizirte G. v. 28. Juli 183-S erledigt, vorzubeugen, trägt die Kom. daraus 
an: den Art. 13. zwar anzunehmen, ihm aber in dem erstell Satze des Alin. 2. 
folgende Fassung zu gebeil:

„Das im §. 2. Nr. 3. der gedachten V. den Nittergutsbesitzern und der

„Die Gegengründe, welche die Majorität der Kom. geltend gemackt hat, 
„lassen sich, wie ich glaube, einfach damit widerlegen, daß wenn nickt die Be- 
„sitzer von £ der durch den Umtausch betroffenen Ländereien — es handelt sich 
„also nicht unl die Zahl der Besitzer, wie in dem Bericht unrichtig angedeutet, 
„sondern nm die Fläche, von welcher | sehr füglich im Besitz eines oder doch 
„weniger Interessenten sein kann — von den Vortheilen der Separation zn 
„überzeugen sind, diese doch in der That, wenigstens so unbedeutender Natur 
„sein müssen, daß eS nicht rathsam sein möchte, dieselben gegen die Ansicht der 
„großen Mehrheit zn Gunsten einzelner mit der Mehrheit im Streit befindlichen 
„Interessenten aufzudrängen. Hierdurch erledigen sich auch die in Bezug auf 
„den Kostenpunkt gemachten Einwände.

„Alle Bedenken der Mebrheit der Kommission dürften aber durch das event, 
„gestellte Amendement beseitigt werden, indem nach diesem die eingeleiteten AuS- 
„eiuandersetzungen nur noch zu einer Zeit sollen rückgängig gemacht werden 
„können, zu welcher die entstandenen Kosten nickt sehr unbedeutend sein dürften, 
„Einzelne in Folge der Einleitung noch keine Rechte erworben und noch keine 
„Störungen in dem bisherigen Wirthschaftsbetriebe stattgefunden haben."

Diese Anträge wurden indeß abgelehnt. (Stenogr. Ber. der II. SL Bd. 3. 
S. 1626).
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„Domainen- und Forst-Verwaltung hinsichtlich der Beantragung von Se- 
„paraiionen eingeräumte Vorrecht, wird hiermit aufgehoben."

Die I. Kammer trat tiefem Anträge bei. (Stenogr. Ber. der I. K. 18J& 
Bd. 5. S. 2683.)

D. Die II. Kammer hat, auf den Antrag ihrer Kommission, schließ
lich die von der I. Kammer beschlossene Abänderung des Art. 13. geneh
migt. (Stenogr. Ber. der II. K. 18$ g Bd. 5. S. 2893 ff.)

c) Ueber die Zulässigkeit partieller Separationen (d. h. der servitut
freien Ausscheidung eines einzelnen Theitnehmers — belasteten [Heinen] 
Grundbesitzers oder Servitutberechtigten — aus der Feldgemeinschaft) resp, 
über die Vermittelung deS §. 20. der Gem. Th. O. mit den §§. 177. u. 
183. Abschn. II. derselben, unter Berücksichtigung des §. 1. der V. v. 
28. Juli 1838, ist zu bemerken:

aa) Das Min. d. I. hat in dieser Beziehung die Ansicht entwickelt, 
daß (iiidi Anträge auf partielle GemeinheitStheilung — besonderer Wiesen-, Hü- 
tungs- und Fcrstgrundstücke, — sowie eine Aenderung der einmal bestehenden 
Einrichtung wegen Benutzung der Weideänger oder Helzreviere nur dann zulässig 
seien, wenn:
a) ein Viertheil der als Miteigenthümer dazu Berechtigten sie verlangt, und 
ß) dieselbe nach Untersuchung der obwaltenden Verhältnisse für zweckmäßig 

eraebtet wird;
daß mithin nicht allein die Möglichkeit, sondern auch die Zweckmäßigkeit einer 
Separation ohne Ackerumtauseb, die Zulässigkeit derselben bedinge-,
daß eine Hutbefreiung der Wiesen und anderen, der gemeinschaftlichen Weide 
unterworfenen Grundstücke aber nicht anders bewilliget werden dürfe, als wenn 
dargethan werden, daß dureb dergleichen Auszüge die ordnungsmäßige Benutzung 
der übrigen Grundstücke weder gestört, noch für den Fall einer künftig allgemein 
erfolgenden Auseinandersetzung die Anordnung schicklicher Planlagen gehindert 
wird.

Vergl. das R. des Min. des I. v. 28. Rov. 1838 an die Reg. zu 
Marienwerder (Dönniges Landes-Kult. Ges. Bd. 2. S. 420), das R. des 
Min. d. I. für landwirthsch. Ang. v. 10. Aug. 1840 *) (Min. Bl. d. i. 
V. 1840 S. 398 Nr. 694 ), den Rekursbescheid desselb. Min. v. 27. Aug.
1840 1 2) (a. a. O. S. 399 Nr. 695), desgl. v. 26. Nov. 1840 3 4) (Min.Bl. 
d. i. V. 1841 S. 34. Nr. 48) und die C. R. desselben Min. v. 7. April
1841 und 13. Juni 1842 ») (Min. Bl. d. i. V. 1842 S. 221 u. S. 220 
Nr. 297.).

bb) Ueber diese Ansichten des Min. äußert sich Dönniges abwei
chend in folgender Art:

Zu «. Insofern diese Anweisung die Beschränkung der Provokation im §. 1. 
der V. v. 28. Juli 1838 auf alle partielle Gemcinheitstheilungen, welche einen 
Umsatz von Ackerlandereien nicht erforderlich machen, auSdehnt, scheint dieselbe den 
Gesetzen nicht zu entsprechen. — Sie ist hauptsächlich darauf gestützt, daß die nach 
§§. 20., 21. der Gem. Th. O. zulässigen partiellen Separationen — die Theilung 
besonderer Wiesen-, Hütungs- oder Forstgrundstücke — dem Wesen nach mit der 
nach §§. 171., 172. des Abschn. II. der Gem. Th. O. zulässigen Einschränkung 
der Gemeinheiten zusammenfalle, welche durch den Antrag eines Viertheils der 
Interessenten bedingt sei. Es sei daher diese Bedingung auch auf die partiellen 
GemeinheitStheilungen anwendbar. (R. v. 10. Aug. 1840 uud 7. April 1841.) 

Diese Bedingung ist jedoch in der Gem. Th. O. den Anträgen auf Gemein
heits-Einschränkungen keinesweges gestellt, noch weniger sind die gesetzlichen Be-

1) Vergl. in Bd. I. S. 335-336.
2) Vergl. ebendas. S. 336-337.
3) Vergl. ebendas. S. 337—338.
4) Vergl. ebendas. S. 338-343.
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stimmungen über GemeinheitS, Einschränkungen und Theilungen gleichmäßig. Die 
§§. 177., 181., 182., 183. in dem Abschn. von Gemeinheits-Einschränkungen be
stimmen, daß einzelne oder mehrere Interessenten ihre Ländereien nach einem ge
meinschaftlichen Plane der Gemeinschaft, oder den dritten Theil ihrer Acker
ländereien der gemeinschaftlichen Behütung, mit der Wirkung der GemeinheitS- 
theilung oder auch mit Vorbehalt künftiger Umlegung, entziehen können, wenn 
dargethan wird, daß durch dergleichen Auszüge die ordnungsmäßige Benutzung der 
übrigen Grundstücke weder gestört, noch für den Fall einer künftig allgemein er
folgenden Auseinandersetzung die Anordnung schicklicher Planlagen gehindert wird 
nnd daß bei der Hutfrcilegung ein erheblicher Ackerumtausch nickt erforderlich ist. — 
Wenn aber ein Viertel der Interessenten auf die Einführung einer zweckmäßigeren 
Benutzung der Gemeinheiten anträgt, so müssen sich alle Interessenten einer solchen 
zweckmäßig befundenen Abänderung unterwerfen, wobei sie in Gemeinheit verblei
ben. (§§. 171., 172. der Gem. Th. O.) — Eben so muß, wenn der vierte Theil 
der Theilnehmer oder deren mehrere die Hutfreiheit verlangen, das hutfreie Drittel 
allgenrein, d. h. für sämmtliche Theitnehnlcr der gemeinschaftlichen Flur auS- 
gewiesen werden, welche alle hinsichtlich ihrer übrigen Grundstücke in der Gemein
schaft verbleiben. (§. 182. der Gem. Th. O.) — Tragen dagegen einzelne oder 
ein Viertel der Interessenten auf GemcinheitStheilung an, so werden den Provo
kanten ihre Absindungen zur privativen Benutzung nnd freien Disposition mit 
Ausschließung einer künftigen Umlegung derselben überwiesen, während die Provo- 
katen hinsichtlich der auf sie treffenden Abfindungen die Gemeinschaft fortsetzen 
können. (§§. 4., 20., 21., 111. Gem. Th. O.)

ES ergiebt sich hiernach, daß partielle Gemeinheitstheitungeu oder Einschrän
kungen keinesweges durch den Antrag eines Viertels der Interessenten bedingt sind, 
daß aber die Wirkungen der GemeinheitStheitung von denjenigen der Gemeinheits- 
Einschränkung wesentlich verschieden sind, und daß die Bestimmungen über Ge- 
meinheitStheilungen und GemeinheitS - Einschränkungen gar nickt auf einander 
hinübergezogen werden können. (Vergl. das R. des Min. des I. v. 13. Juni 
1842. Min. Bl. d. i. V. 1842, S. 220.)

3u ß. Was hiernäckst die hier gedachte Bedingung der Zulässigkeit der Ge- 
meinheitStheilungen und Einschränkungen anbetrifft, nämlich: daß beide, wenn auch 
kein Ackerumsatz erforderlich ist, nach Untersuchung der obwaltenden Umstände den 
Zwecken der Auseinandersetzung, dem Interesse sowohl der Provokanten als der 
Provokaten soweit möglich, vor allem aber der Beförderung der Landkultur und 
der freien Disposition über die Grundstücke entsprechen müssen, so trifft die Be
dingung der Zweckmäßigkeit der Auseinandersetzung weniger den Antrag als den 
AuSeinandersetzungSplan. In wie weit hierbei den Anträgen des einen oder an
deren Theils nackgegkben werden kann, ist in dem §. 9. des Ausführ.-Ges. v. 
7. Juni 1821 den Auseinandersetzungs-Behörden vorgeschrieben. (DönnigeS 
Landes-Kult. Ges. Bd. 2. S. 420 -421.)

cc) Das RevisionS-Kollegium für L. K. S. hat in Betreff dieser 
Materie folgende Ansichten entwickelt:

«) Das (nicht veröffentlichte) Erk. v. 21. Mai 1852 führt aus, daß 
nach 88- 4., 16. und 20. der Gem. Th. O. unzweifelhaft jeder einzelne 
Theilnehmer einer Gemeinschaft im Sinne des 8- 2. der Gem. Th. O. auf 
gänzliche oder theilweise Aufhebung der zwischen ihm und den übrigen 
Theilnehmer« bestandenen Gemeinschaft anzutragen befugt war, welcher 
Grundsatz jedoch da eine Ausnahme erlitten habe, wo eine Gemeinheits
theilung nicht anders, als mit Umtausch der zur Ortsfeldmark gehörigen 
Ackerländereien ausgeführt werden kann, in welchem Falle der Antrag auf 
Gemeinheitstheilung nach 8- 1- der V. v. 28. Juli 1838 nur dann statt
finden solle, wenn die Besitzer des vierten Theils der Ackerländereien, 
welche durch den Umtausch betroffen werden, mit der beantragten Separa
tion einverstanden sind. Dieser Ausnahmefall liege indeß dann nicht vor, 
wenn die beantragte Gemeinheitsaufhebung einen Ackerumtausch nicht be
dingt, sondern es sich nur um die hutfreie Zusammenlegung von 
Wtesenländereien und die hutfreie Ausscheidung des speziellen Antheils
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eines Interessenten an den gemeinschaftlichen Wiesen-Hütungsgrundstücken 
handelt. Für derartige Auseinandersetzungen sei die Ausnahmevorschrist 
des §. 1. der V. v. 28. Juli 1838 nicht maaßgebend und könne dies auch 
aus dem ihre Entstehung bedingenden Grunde, daß nämlicb die in einer 
Gemeinschaft befindlichen Grundbesitzer nicht durch eine zu kleine Minorität 
wider ihren Willen zu einer ihren Wirthschaftsbetrieb möglicher Weise ganz 
verändernden Maaßregel gezwungen werden sollen, nicht sein, indem durch 
eine Austauschung des bloßen Wiesenbesitzes eine störende Wirthschafts
veränderung nicht hervorgebracht werden sönne. Es müsse daher angenom
men werden, daß für derartige Auseinandersetzungen das ursprüngliche un
beschränkte ProvokationSrccht für jeden einzelnen Theilnehmer bestehen 
geblieben sei, und daß mithin ein Antrag der in Rede stehenden Art an 
sich schon nach den Bestimmungen des Abschn. I. der Gem. Th. O. unbe
denklich zulässig sei, wobei cs sich jedoch von selbst verstehe, daß dadurch 
dem weiteren Ermessen der Auseinandersetzungsbehörde bei der Ausführung 
eines solchen Antrages bezüglich der ihr nach nach §. 9. des Ausführungs
gesetzes v. 7. Juni 1821 obliegenden Pflicht zur Wahrung des landespoli- 
zcilichen Interesses in keiner Weise präjudicirt werden könne. — Uebrigens 
unterfalle nur der Antrag ans hutfreie Zusammenlegung der Wiesen 
eines Theitnehmers ausschließlich dem Abschn. 1. der Gem. Th. O.; 
denn ohne Umtausch könne die hutfreie Zusammenlegung der Wiesen 
nicht bewirkt werden, und gerade deshalb könne dieser Antrag nach den 
Vorschriften des Abschn. II. der Gem. Th. O., insbesondere des §. 177., 
nicht beurtheilt werden. Dagegen könne die Zulässigkeit des Antrages auf 
hutfreie AusscheidtlNg des Antheils eines Interessenten an den gemein
schaftlichen Hütungsgrundstücken auch nach den Vorschriften des §. 177 
a. a. O. beurtheilt und müsse auch nach diesen für zulässig erachtet wer
den. In letzterer Beziehung führt das Urtel aus:

Nach §. 177. sonnen unter den Bedingungen der vorhergehenden §§. sowohl 
einzelne Eigenthümer, als auch mehrere derselben nach gemeinschaftlichem 
Plane, ihre Ländereien, und zwar sowohl mit der Wirkung der GemeinheitS- 
theiluug, daß sie nämlich Behufs einer ferneren Auseinandersetzung zu deren Um
tausch nicht mehr genöthigt werden sönnen, als auch so, daß der Umtausch für 
einen solchen Fall vorbehalten bleibt, der bisherigen Gon» ein sch ast entziehen, 
wenn dargethan wird, daß durch dergleichen Auszüge die ordnungsmäßige Be
nutzung der übrigen Grundstücke weder gestört, noch für den Fall einer künftig 
erfolgenden allgemeinen Auseinandersetzung die Anordnung schicklicher Planlagen 
gehindert wird. — Diese Bestimmung enthält im Wesentlichen dasselbe, was in 
den §§. 4., 16. u. 20. der Gem. Th. O. bezüglich der Zulässigkeit eigentlicher 
Gemeinheitsaufhebungen vorgeftbrieben ist, und unterscheidet sich von jenen nur 
dadurch, daß zufolge derselben ein Auszug durch Umtausch von Grundstücken nickt 
zulässig ist und daß der Umtausch der aus der Gemeinschaft gezogenen Ländereien 
für den Fall einer künftig eintretenden allgemeinen Auseinandersetzung Vorbehalten 
werden kann. Die Bedingungen, unter denen der Antrag ans Herbeiführung eines 
solchen Auszuges zulässig ist, sind im Wesentlichen dieselben, welcke bei einer 
definitiven Auseinandersetzung von der Auseinandersetzungsbehörde nach den Vor
schriften deS Ausführ-Ges. v. 7. Juni 1821, §. 9. zu beobachten. (Acta: Branden
burg, F. Nr. 35.)

ß) Das Erk. des Revisions-Kollegiums v. 29. Oft. 1852 spricht 
auS, daß jeder Theilnehmer einer Gemeinschaft befugt ist, auch auf theil- 
weise Ausscheidung in Betreff eines besonderen Gegenstandes der 
Gemeinheit anzutragen, sobald nicht ein Umtausch von Ackerländereien da
durch herbeigeführt wird, in welchem Falle die Zulässigkeit der Provokation 
den Bestimmungen der V. v. 28. Juli 1838 unterliegt. (Präj. Samml. 
des Revis. Kolleg. S. 24. Nr. 9.)

d) Die Beschränkung deS Provokationsrechtes findet lediglich bei den
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eigentlichen Orts-Feldmarken, nicht aber bei den s. g. wüsten Marken 
oder Außen-Ländereien statt.

Erkannt von dem Revisions-Kollegium für L. K. S. (Datum der 
Entsch. konstirt nicht), in Uebereinstimmung mit dem Min. des I., aus 
folgenden Gründen:

Die V. v. 28. Juli 1838 enthält nur eine Allsnahme von bet in der Gem. 
Th. O. v. 7. Juni 1821 ausgesprochenen unbedingten und unbeschrankten Provo- 
kations-Befugniß; eS kann daher dieses seiner ganzen Stellung und Tendenz nach 
nicht ausdehnend interpretirt, und darf namentlich in keinem anderen Sinne aufge
faßt werden, als welcher aus den Worten desselben und dem nächsten unzweifel
haften Grunde desselben erhellet (§. 46. der Eint, zum A. L. N.). Wenn nun der 
§. 1. der V. ausdrücklich nur von denen mit Ackerumtausch verbundenen Spezial- 
Separationen der Orts-Feldmarken spricht, so leuchtet schon hiernach ein, daß die 
Ausnahme auch nur bei diesen ein treten kann, auf andere und namentlich solche 
Gemeinheiten aber nicht bezogen werden darf, welche außer denjenigen auf der 
Ortö-Feldmark noch bestehen. Wollte man dies annehmen, so würde das so sehr 
bezeichnende lind ganz absichtlich im Gesetze aufgenommene Wörtchen „Orts" 
völlig müßig dastehen, und wenn man den Nachdruck auf dasselbe legt, so ergiebt 
sich der, im Gesetz allerdings nicht ausdrücklich ausgesprochene Gegensatz einfach 
Von selbst.

Der Zweck des Gesetzes erhellt aber auf's unzweideutigste aus den Motiven, 
mit welchen der Entwurf zu demselben, Behufs fernerer Berathung, beim Staats
rathe vorgelegt ward. Hier heißt es nämlich nach Auseinandersetzung der Gründe, 
welche eine Beschränkung des Provokationsrechts zunächst für die, mit Ackerumtausch 
verbundenen Separationen rechtfertigen, weiter:

„Die zweite Restriktion, daß nämlich die zum Umsatz kommenden Ackerlän- 
„dereien ;ur Feldmark d e s Orts gehören, dessen Gemeindeglieder die 
„Separation nachsuchen, hat darin ihren GJriinb, weil dergleichen Gemein
schaften sehr häufig und zwar bei den Dorfsgemeinden in der Regel mit 
„den Kommunal-Einrichtnngen enge verbunden sind und eben der OrganiS- 
„mus des Kommune - Verbandes die Handhabung guter Ordnung in den 
„sortbestehenden Gemeinheiten erleichtert. Würde man die Beschränkung der 
„Provokations-Befugniß — wie es im früheren Entwürfe geschehen war — 
„darüber hinaus auödehnen, so würde man dadurch die Theilung gerade 
„derjenigen Gemeinheiten beschränken, deren Auflösung vor allem Erleichte- 
„rung fordert re. Insbesondere finden dergleichen, von dem Gemeindever- 
„bande unabhängigen Sozietäten in den Provinzen jenseits (links) der Elbe 
„häufig schon von Alters her statt. Dahin gehören unter anderen „die 
„ Theilnehmungsrechte an den wüsten Feldmarken", ingleichen an 
„den s. g. vierjährigen Feldern und Vöhden in Westphalen. Es fehlt dabei 
„auch gar nicht an Fällen, daß dergleichen besondere Weidegenossenschaften, 
„z. B. solche, die rücksichtlich der Ackerweiden in verschiedenem Verbände 
„stehen, noch andere Weideberechtigungen als auf Gemeingründen oder in 
„benachbarten Forsten einer mit dem andern gemeinschaftlich auSüben. Die 
„Auflösung solcher Sozietäten, die den Umtausch anderer, als zur Gemeinde- 
„Feldmark gehörigen Ländereien zur Folge hat, geschieht nach dem Borste- 
„henden im wesentlichen Interesse der Betheiligten."

Hiernach haben also die sogenannten wüsten Feldmarken re. von der Beschrän
kung des Provokationsrechtes ganz ausdrücklich ausgeschlossen werden sollen, man 
hat vielmehr bei ihnen die Regel der Gem. Th. £), v. 7. Juni 1821 und eine un
bedingte Provokationsbesugniß vollständig beibehalten wollen. (Zeitschr. des Revis. 
Kolleg. Bd. 2. S. 172-174.)

e) Die Einleitung einer Spezial-Separation kann nur dann erfolgen, 
wenn die Provokanten den vierten Theil sämmtlicher zur Theilungsmaffe 
zu ziehenden Aecker besitzen und sind von letzteren auch diejenigen dabei in 
Rechnung zu stellen, welche muthmaaßlich oder voraussichtlich nicht zum 
Umtausch kommen.

Angenommen von dem Revisions-Kollegium für L. K. S. (Datum 
des Erk. konstirt nicht); denn in dieser wörtlichen Auslegung müsse der
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§. j. der V. v. 28. Juli 1838, mit Rücksicht auf §. 46. der Einl. zum 
A. L. R. aufgefaßt worden, indem der Passus: „welcher durch den Um
tausch betroffen worden," nur den Gegensatz zu servitutfreien'^Grund
stücken darstelle. Dies folge auch aus §. 5. der V. (Zeitschr. des Revis. 
Kolleg. Bd. 2. S. 165, 170—171).

f) Wenn eine Gemeinheitstheilung nicht anders, als mit dem Umtausche 
der zur Ortsfeldmark gehörigen Ackerländereien ausgeführt werden kann, so 
kommt es, um dieselbe vorzunehmen, nur darauf an, daß die Besitzer des 
vierten Theils derjenigen Ackerländereien, welche durch den Um
tausch betroffen werden, mit der nachgesuchten Separation einverstan
den sind, nicht auf den Gesammtbesitzstand der einzelnen Interessenten an 
Ackerländereien, noch auf die Zustimmung der Besitzer des vierten Theiles 
derjenigen Ackerländereien, welche der Gemeinheit unterliegen oder in der 
Ortsfeldmark belegen sind.1)

So erkannt von dem Revisions-Kollegium für L. K. S. unterm 
10. Sept. 1852.

Die Gründe führen aus:
Nach §§. 1. u. 4. der V. v. 28. Juli 1838 sowohl, als nach dem Eingänge 

dieser V. kommt es nicht auf den Gesammtbesitzstand der einzelnen Interessenten an 
Ackerländereien, sondern nur allein auf den Besitzstand an solchen Aeckern an, 
welche fliini Umtausch gelangen sollen, und zwar um deshalb, weil der Grund für 
die Beschränkung der Provokationsbesugniß nur der gewesen ist, wirthschaftliche 
Störungen nicht auf alleinigen Antrag einzelner Landbesitzer, deren Besitzthum zu 
den umzulegenden Ackerländereien in einem zu geringen Verhältnisse steht, eintreten 
zu lassen, sondern erst dann vorzunchmen, wenn die Besitzer des vierten Theils 
der umz lilegend en Ackerländer ei en darauf antragen, weil dann die Ange
messenheit der Ausführung im Landeskultur-Interesse nicht mehr zu bezweifeln ist. 
Es muß hiernach, wie 8- 4. ausdrücklich vorschreibt, die Berechnung des die Pro
vokation begründenden Besitzstandes lediglich nach dem Flächeninhalte der von dem 
Umtausche betroffenen Ackerländereien angelegt werden, und kommt es nicht 
darauf an, welchen Ackerbesitzstand einzelne Interessenten noch außer dem vom 
Umtausch betroffenen haben mögen. (Ieitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 6. S. 66 
—70 und Präj. Sammt, desselb. S. 24 Nr. 8.)

2) Zum §. 3. der V. v. 28. Juli 1838.
a) Der §. 3. der N. setzt keinesweges voraus, daß daS ganze Separa

tionsgeschäft auch durch Vollziehung und Bestätigung des Rezesses vollstän
dig und formell beendigt fei; die Ausführung muß vielmehr von dem Zeit
punkte an gerechnet werden, wo die Abfindungsstücke einem jeden Bethei
ligten, überwiesen und unter Aufhebung deß bisherigen Zustandes neue in 
der Auseinandersetzung selbst bedingte Verhältnisse eingetreten sind.

Angenommen von dem Min. des I., landwirthschaftl. Abth. .in 
dem Rekursbescheide v. 6. Juni 1842.2 3) (Min. Bl. d. i. V. 1842, S. 224 
Nr. 298.)

b) Vergl. das R. des Min. des I. v. 23. Dec. 1846. (Min. Bl. d. i. 
V. 1847 S. 14 Nr. 20 ), zum §. 9. des Ausführ. Ges. v. 7. Juni 1821.

3) Zu §§. 6. und 7. der V. v. 28 Juli 1838.
a) Ueber die Frage: in wiefern die Zurücknahme der Provokation 

auf GemeinheitS-Theilung zulässig sei? vergl. a) die R. deS Min. 
deS I. V. 15. Juli 1842 (Min. Bl. d. i. B. 1842, S. 424 Nr. 597.) und V. 
28. Febr. 1843 (Min. Bl. d. i. B. 1843, S. 84 Nr. 112.). »)

1) Dies Präjudik. verhält sich zu dem (oben unter e. gegebenen) Präjudik. 
wie eine nähere und speziellere Erläuterung und Modifikation für den in demselben 
behandelten Fall.

2) Vergl. in Bd. I. S. 343.
3) Vergl. in Bd. I. S. 344-346.
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b) Die Gen. Komm, für Schlesien hat (in dem Erk. v. 21. Febr. 

1834) angenommen, daß die Zurücknahme der Provokation auf Gemein- 
heitstheilung auch nach Einlassung von Seiten des Provokaten gegen Ueber
nahme der Kosten deS bisherigen Verfahrens zulässig sei.

Die Gründe führen aus:
Der Provokat erlange durch die Provokation des Gegners und resp, durch 

die Einlassung auf dieselbe kein Neckt aus die Vortheile aus §§. 86. und 94. 
Die Gem. Th. O. bestimme dies nickt und ein solches Neckt könne daher nur 
vertragsmäßig entstehen. Dazu würde eS einer bestimmten Erklärung 
des Provokanten zur Übertragung dieses NecktcS und der Annahme von Seiten 
des Provokaten bedürfen. Außerdem welle auck offenbar das Gesetz den Be
lasteten durch das in den eit. §§. gewährte Wahlrecht nur vor Nachtheilen 
schützen, die ihm anS der Provokation des Berechtigten erwachsen könnten; Vor
theile besonderer Art, d. h. solche, die nickt aus der Befreiung des belasteten 
Grundstückes von der Dienstbarkeit an sich folgen, sollten ihm dagegen nickt ver
schafft werden. Jene Nachtheile hörten aber auf, sobald der Berechtigte die Provo
kation znrücknehme, und es lasse stck nickt recktsertigen, den Belasteten, wenn er 
nunmehr die Ablösung verlange, Vortheile zuzusprechcn, die das Gesetz ihm, als 
Provokanten außerdem nickt einräume. Auck die Ablös. O. v. 13. Juli 1829 
für Westvhalen gestatte ausdrücklich den Rücktritt von der Provokation und des
halb sei vorauSzusetzen, daß dies auck beiden früheren Agrargesetzen der Wille 
deS Gesetzgebers gewesen sei. Dagegen müpe (nach §. 20. Ä. G. O. I. 23.) der 
Provokant die Kosten tragen. (Forni'S Zeitsckr., Bd. 1. S. 600 -602.)

c) Das RevisionS-Kollegium für L. K. S. hat (in nicht ver
öffentlichten Entscheidungen) in Betreff der Zulässigkeit der Zurücknahme einer 
Provokation auf Gemeinheitstheilung ganz dieselben Grundsätze ange
nommen, wie bezüglich der Zurücknahme von Provokationen auf Ablö
sungen, indem „auch in ersterem Falle auf die Analogie des §. 130. des 
Ablös. Ges. v. 13. Juli 1829 zurückgegangen und die Entscheidung davon 
abhängig gemacht worden ist, ob Uebereinkünfte getroffen, oder Ent
scheidungen ergangen sind über so erhebliche Gegenstände und Theilstücke 
deS Auseinandersetzungsverfahrens, daß derjenige Theil, welcher der Zurück
nahme der Provokation und der Reposition der Akten widerspricht, und die 
Fortsetzung des Verfahrens verlangt, der aus den getroffenen Uebereinkünften 
oder ergangenen Entscheidungen bereits entstandenen Rechte wieder verlustig 
gehen würde, wenn das eingeleitete Verfahren nicht zum Austrag gebracht 
wird, ob mithin die durch Vergleiche oder rechtskräftige Entscheidungen im 
bisherigen Gange des Auseinandersetzungs-Verfahrens begründeten An
sprüche nur bei dessen vollständiger Durchführung, und nicht auch außer
halb eines solchen, geltend zu machen und zu verwirklichen sind."

Dahin werden vorzugsweise solche Uebereinkünfte und Entscheidungen 
zu rechnen sein, welche die künftige Abfindung, deren Art, Maaß und Um
fang, die Lage einer Landentschädigung u. s. w. zum Gegenstände haben und 
bedingen.

d) Ueber die Unzulässigkeit der Zurücknahme der Provokation auf 
Ablösung oder auf Regulirung nach gegenwärtiger Lage der Ge
setzgebung, vergl. §. 95. (Alin. 4.) des Ablös. Ges. v. 2. März 1850') 
und die Erläut. dazu in Bd. II. Abth. I. S. 718—721.

b) Ueber die dem Provokaten bei der Vorladung nach §§. 6. u. 7. der 
V. zu stellende Verwarnung, vergl. daS R. des Min. des I., land- 
wirthsch. Abth. v. 9. April 1839.1 2) (Anm. Bd. 23. S. 367.)

1) Vergl. in Bd. I. S. 185.
2) Vergl. ebendas. S. 344.
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4) Zum §. 8. der V. v. 28. Juli 1838.
a) Der §. 8. der V. nimmt von dem Gebiete der Anwendbarkeit der

selben aus:
a) die Provinz Westphalen,
ß) die zur Rheinprovinz gehörigen Kreise Duisburg und Rees, 
y) diejenigen Landestheile, für welche das G. v. 8. April 1823 wegen 

Regulirung der gutsherrl. bäuerl. Verhältnisse erlassen worden, mithin das 
Großherzogthum Posen und die mit Westpreußen wieder vereinig
ten Kulm- und Michelauer Kreise, ingleichen das Landgebiet der 
Stadt Thorn.

Die V. v. 3. Febr. 1845. *) (G. S. 1845. S. 94.) hat demnächst noch 
bestimmt, daß die V. v. 28. Juli 1838 auch in dem Kreise All en stein 
(in Ostpreußen) keine Anwendung finden solle.

b) In Bezug auf die ad a. erwähnte Ausschließung der Anwendbarkeit 
der gedachten V. sind indeß folgende Veränderungen vorgegangen:

tt) Das G. v. 9. Okt. 1848, betr. die Sistirung der Verhandlungen 
über die Regulirung der gutsherrl. und bäuerl. Verhältnisse rc. bestimmt 
im §. 3.,1 2) daß die V. v. 28. Juli 1838 auch in der Provinz West
phalen Anwendung finden solle. (G. S. 1848. S. 278.)

ß) Der Art. 13. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 3) bestimmt im 
Alin. 1., daß die gedachte V. auch in den Kreisen Duisburg und 
Rees, den mit Westpreußen wieder vereinigten Distrikten, dem 
Kulm- und Michelauischen Kreise, und dem Landgebiete der 
Stadt Thorn Anwendung finden solle.

Vergl. die Entstehungsgeschichte des alleg. Art. 13. oben S. 32 ff.
IV. Zu §§. 4., 18., 20. u. 25. der Gem. Th. O.
Bei der Ablösung von Grundgerechtigkeiten ist eS nicht erforderlich, daß 

die Provokation gleichzeitig auf die Aufhebung sämmtlicher einem Grund
stücke gegen ein anderes zustehenden Berechtigungen gerichtet werde.

So erkannt von dem Revisions Kollegium für L. K. S. per sent. 
v. 29. Aug. 1850.

Die Gründe führen auS:
Die Richtigkeit der Annahme, daß die Provokation Eines Servitut-Berechtig

ten die Auseinandersetzung mit den Uebrigen nicht zur nothwendigen Folge haben 
müsse, ergiebt sich aus der Natur der Sache und den §§. 4., 18., 25. der Gem. 
Th. O., ohne daß es der Hervorhebung des Unterschiedes zwischen Gemeinheiten, 
welche aus einem gemeinschaftlichen oder Gesammteigenthume und solchen, die auf 
Dienstbarkeiten beruhen, bedarf, welcher überdies in dieser Schlußfolgerung nicht 
richtig ist, da auch bei Gegenständen des gemeinschaftlichen und GesammteigenthumS 
jeder Miteigenthümer und jedes zur Benutzung berechtigte Mitglied der Gemeinde 
auf Auseinandersetzung anzutragen berechtigt ist und die Beschränkung der B. v. 
28. Juli 1838 sich nur aus den Fall bezieht, wenn die Gemeinheitstheilung nicht 
anders als mit Umtausch der zur Ortsfeldmark gehörigen Ackerländereien ausgesührt 
werden kann. Was aber die Ablösung einzelner Nutzungsrechte betrifft, so befaßt 
sich die Gem. Th. O. mit der Aufhebung der gemeinschaftlichen Benutzung länd
licher Grundstücke durch Weide- und Forstnutzung, möge diese nun auf einem ge
meinschaftlichen Eigenthume, einem Gesammteigenthume oder einem einseitigen oder 
wechselseitigen DienstbarkeitSrechte beruhen. Daß in dem Falle, wenn zwischen den
selben Betheiligten aus Einem Grundstücke mehrere verschiedenartige Servituten be
stehen, dadurch ein besonderes in sich abgeschlossenes und bezüglich der einzelnen 
Nutzungen untheilbares Rechtsverhältniß gebildet werde, ist weder in dem A. L. R., 
noch in der Gem. Th. O. ausgesprochen, in letzterer schon deshalb nicht, weil die-

1) Vergl. in Bd. I. S. 346.
2) Vergl. in Bd. I. S. 346.
3) Vergl. ebendas. S. 331.
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selbe lediglich die Auslösung der bestehenden Gemeinheiten, nicht aber die Erschwe
rung dieser Auflösung oder die Bildung neuer für die Aufhebung schwieriger Rechts
verhältnisse beabsichtigt. Daß die gemeinschaftliche Benutzung eines Grundstücks 
durch verschiedenartige Nutzungen nicht ein in sich untheilbares und daher auch nur 
gleichzeitig aufzuhebendeS Rechtsverhältniß darstellt, ergiebt sich am deutlichsten aus 
der Gem. Th. O. selbst, da dieselbe sich nur auf die Aufhebung der Weide und 
Forstberechtigungen und der Berechtigungen zum Plaggen-, Weide- und Bültenhieb 
bezieht, wahrend die Aufhebung anderer Grundgerechtigkeiten nach §. 142. nur in 
dem Falle verlangt werden kann, wenn sie dem Zweck der Auseinandersetzung hin
derlich sind. Nach §. 1. der Gem. Th. O. ist deren Zweck die möglichste Aufhe
bung oder Unschädlichmachung der gemeinschaftlichen Benutzung ländlicher Grund
stücke zum Besten der allgemeinen Landeskultur. Durch die Forderung einer sofor
tigen und gleichzeitigen Aufhebung sämmtlicher auf einem Grundstücke haftender 
Servituten wird die Erreichung dieses Zweckes in den meisten Fallen nicht erleich
tert, sondern erschwert und hinausgeschoben. Dieses Verlangen würde nur dann 
gegründet erscheinen, wenn die Aufhebung eines Theils der Servituten in gar kei
ner Weife zur Verbesserung und zum Vortheile der Landeskultur gereichte, sofern 
nicht gleichzeitig sämmtliche Servituten ausgehoben werden, wiewohl auch in diesem 
Falle ein sukcessives Vorschreiten doch immer zur allmäligen Aufhebung aller kul
turschädlichen Berechtigungen führen kann, und wenigstens durch keine gesetzliche 
Vorschrift ausgeschlossen ist. Es kann aber keinem Bedenken unterliegen, daß die 
Aufhebung einer Bauholzberechtigung für sich allein, auch ohne gleichzeitige Ab
lösung des Brennholzrechts und der Besugniß zur Laub- und Nadelstreu sowohl 
dem Berechtigten als dem Belasteten Vortheile gewährt und daher in staatswirth- 
schaftlicher Beziehung unbedingt gefördert werden muß. Abgesehen davon, daß da
durch auf die Verringerung von Feuerschäden, sowie auf die zum Theil weniger 
kostspielige Errichtung massiver Gebäude, aus Holzersparung und bequemere und 
zweckmäßigere Einrichtung der Wohnungen hingewirkt wird, so wird auch dem Ei
genthümer deö belasteten Waldes dadurch die Möglichkeit einer angemesseneren Be- 
wirthschastung desselben in allen denjenigen Fällen verschafft, in welchen derselbe 
seiner Bodenbeschaffenheit halber sich vortheilhafter zur Erziehung von bloßen 
Brennholzbeftänden eignet, oder es wird ihm doch, wenn dies nicht zutrifft, die 
sreie, unbeschränkte Disposition über die Bauholzbestände zurückgegcben. Der §. 
20. der Gem. Th. O., nach welcher der Antrag nicht nur in Rücksicht alter einer 
Gemeinheit unterliegenden Gegenstände, sondern auch in Rücksicht einzelner gemein
schaftlich benutzter Grundstücke gemacht werden kann, enthält nicht sowohl eine Be
schränkung, als vielmehr eine Erweiterung, da die nach §§. 4. und 18. unbeschränkt 
zulässige Provokation auf Gemeinheits-Aushebung darnach selbst in Betreff einzelner 
Theile des Grundstücks erfolgen kann und daher um so mehr zulässig sein muß, 
wenn eS sich nur um die Trennung in mehrere in keinem rechtlichen Zusammenhänge 
stehende Servituten handelt. Anders stellt es sich, wenn ein abzulösendes Dienst- 
barkeitSrecht nicht als ein für sich bestehendes, selbstständiges Recht, sondern nur 
als der Theil und die Modalität eines anderen umfassenderen Rechtes aufgesaßt 
werden muß, in welchem Falle allerdings die Ablösung eines solchen Theils nicht 
verlangt werden kann, sondern auf Abfindung für das Ganze provozirt werden 
muß. So wird man nicht wohl die halbe Weideberechtigung desselben Gutes, die 
Berechtigung zum Brennbedars für einen einzelnen Stubenofen, oder selbst eine 
eigene besondere Berechtigung in dem Falle, wenn dieselbe nebst anderen gleichwohl 
ungleichartigen Befugnissen, mit bestimmten Gegenleistungen im Ganzen in einem 
Kausalzusammenhänge steht, für sich selbst zur Ablösung stellen dürfen, sofern der 
Verpflichtete nicht einwilligt. Die abzulösende Nutzung muß für sich genommen der 
besondere und selbstständige Gegenstand eines Rechts, eine substanzielle Sache im 
Sinne des §. 4. sein. , Mit der Freiholzberechtigung zum ganzen Gehöfte ist dies 
unstreitig der Fall. Wie die Gem. Th. O. selbst bei den Forstberechtigungen Mast, 
Holz rc. unterscheidet und wiederum bei dem letzteren Bau- und Brennholz, ferner 
Berechtigungen auf eine gewisse Holzart und auf von selbst aufwachsende Bäume, 
so würde es auch nicht bedenklich erscheinen, selbst dergleichen vereinzelte Berechti
gungen unter gewissen Verhältnissen für sich allein zur Ablösung zu stellen. Mit 
diesen Grundsätzen übereinstimmend hat auch das Ober-Tribunal (Entsch. Bd. 17. 
S.- 283) ausgeführt, daß die durch einen Vertrag konstituirten Grundgerechtigkeiten 
auf Bauholz, Brennholz, Zaunholz nicht Theile einer und derselben HolzungSge-
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rechtigkeit, sondern selbstständige Befugnisse sind und daß daher die Ausübung der 
einen Gerechtigkeit die andere nicht erhält, daß vielmehr die eine durch Nichtgebrauch 
erlöschen kann, während die andere durch den fortgesetzten Gebrauch erhalten wird. 
(Zeitschr. deS Revis. Kolleg. Bd. 3. S. 270 — 277. u. Präj. Samml. desselb. S. 
21. Nr. 3.)

Zum §♦ 5.
1) Vergl. §§. 4., 17., 18. und 90. der V. v. 20. Juli 1817 und §. 

11. der V. v. 30. Juni 1834, nebst den Erläut. dazu.
2) Wo dem Fiskus durch Provokation nach den gesetzlichen Bestim

mungen die Wahl der Entschädigungsart verloren geht, dürfen dergleichen 
Provokationen nicht ohne höhere Genehmigung angebracht werden. (Geschäfts- 
Jnstr. für die Reg. 1. 31. Dec. 1825, Litt. D. sub. d., Jahrb. Bd. 27 S. 256). 
— Vergl. §§. 86 u. 94. der Gem. Th. O.

Dagegen bedarf es einer solchen Genehmigung nicht, wenn der Fiskus 
Belasteter einer einseitigen Servitut ist, und die Regierung auf deren Ab
lösung provocirt; wohl aber muß die höhere Genehmigung eingeholt wer
den, sobald der Fiskus als Dienstbarkeitsberechtigter aus Ablösung anträgt. 
(C. R. des Min. des I. und der F. v. 8. März 1831 und des Justiz-Min. v. 
18 ej. m.') Anm. Bd. 15. S. 35. u. Jahrb. Bd. 37. S. 67).

Zu §§♦ 6., 7. und 8.
Diese §§. sind gegenstandslos geworden in Bezug auf Erbpächter^) 

und alle diejenigen, den Erbpächtern gleichzustellenden, mit beständigem, 
unwiderruflichem Nutzungsrechte an ihren Grundstücken versehenen 
Besitzer (Emphyteuten, Superficiarien — so weit diese beiden letzteren nicht 
unter den §. 75. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 fallen und erst im Wege 
der Regulirung Eigenthum erwerben müssen) —, welche nach §. 2. Nr. 2. 
des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 mit der Publikation dieses Ablös. Ges. 
Eigenthümer geworden sind.

Dagegen haben die gedachten §§. ihre Geltung behalten hinsichtlich 
der Laß- und Kulturwirthe (§§. 626. ff. A. L. R. I. 21), welche 
nach §§. 74. ff. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 für regulirungssähig erklärt 
sind, und welche erst mit dem Ausführungstermine der Regulirung daS 
Eigenthum an den Stellen erwerben, indem nach §§. 87. und 90. des Ab
lös. Ges. v. 2. März 1850 die bisherigen Rechtsverhältnisse bis zum Aus
führungstermine fortdauernd)

Diese fort wirkende Gültigkeit der §§. 6. und 8. der Gem. Th. O. 
bezüglich der noch nicht regulirten Laßwirthe kann sich in zweifacher Be
ziehung äußern:

1) Vergl. in Bd. I. S. 346—347.
2) Deshalb ist auch das Präj. des Ob. Trib. v. 21. Okt. 1845 antiquirt, 

welches ausspricht: „Auch Erbpächter können bei Gemeiuheitsseparationen auf
treten, und, sofern sie Gemeindeglieder sind, ohne Zustimmung der Erbverpächter, 
Kuhwciden, sowie eine Abfindung dafür in Anspruch nehmen. Es ist diese Be- 
fugniß nicht auf den Eigenthümer oder Ober-Eigenthümer beschränkt." (Entsch. 
des Ob. Trib. Bd. 12. S. 278 u. Präj. Samml. desselb. S. 178, Nr. 1626.).

3) Hiernach ist die Ansicht Koch's (Kreisger. Dir.) zu berichtigen, welcher 
(in s. Land-Rechte Bd. 2. S. 566. Note 9.) lehrt:

„Die hier (in §§. 6 — 8. der Gem. Th. O.) erwähnten unwiderruflichen 
„Nutzungsberechtigten und die erblichen Besitzer der nur in Kultur ausge- 
„thanenen Güter (A. L. R. I. 21. Abschn. 4.) haben durch das G. v. 
„2. März 1850 Eigenthumsansprüche erhalten; und auch die unwiderruf- 
„lichen Nutzungsrechte sind in Eigenthum verwandelt, so daß die §§. 6. 
„bis 8. der Gem. Th. O. gegenstandslos geworden find."
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1) Erstlich, wenn sie aus Ablösung von Grundgerechtigkeiten provo
ciren, die ihren Höfen auf anderen Grundstücken, als denen ihres bisherigen 
Gutsherrn, z. B. auf fiskalischen Forsten, zustehen (vergl. die Entsch. deS 
Revis. Kolleg, in der Zeitschr. Bd. 5 S. 202) oder wenn sie auf Ge- 
meinheitstheilung (Separation) mit anderen Besitzern der Dorfsfeldmark 
antragen, nachdem nämlich der Gutsherr mit den Laßbauern schon früher 
separirt hatte, und derselbe deshalb bei der Separation gar nicht mehr 
interessirt.

In beiden Fällen muß der bisherige Gutsherr, welchem noch die Pro
prietät der Laßbesttzungen zusteht, zufolge des §. 7. der Gem. Th. £)., bei 
der Ablösung und Separation noch zugezogen worden.

2) Sodann aber in anderer Richtung äußert sich die Wirksamkeit 
des §. 6., wenn sich die Lasstten mit dem Gutsherrn selbst noch in Feld
gemeinschaft befänden, wenn ihre Grundstücke noch im Gemenge mit den 
seinigen liegen und ein- oder gegenseitige Hütungs- und andere Dienstbar
keiten zwischen ihnen und dem Gutsherrn bestehen und sie auf deren Auf
lösung antragen.

In diesem Falle muß mit einem solchen Anträge der Antrag auf Re- 
gulirung verbunden werden (§. 8. a. a. O.), gegenwärtig nach dem Ab- 
schn. III. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850.

Auch in dem zu 2. gedachten Falle knüpfen sich an die bedingt fort
dauernde Geltung der §§. 6. und 8. jetzt nur andere Wirkungen, na
mentlich :

a) darf gegenwärtig die Ausführung der Regulirung nach der Separa
tion und Servitutablösung nicht mehr aufgehalten werden; letztere nimmt 
vielmehr ihren getrennten Fortgang, weshalb nöthigen Falls dieserhalb nur 
ein Interimistikum zu reguliren ist (§. 36. der V. v. 30. Juni 1834), wäh
rend andererseits die gutsherlich-bäuerliche Regulirung definitiv abgeschlossen 
werden soll.

Ferner
b) soll in Folge eines solchen Antrages nicht bloß die (auch im 

§.9. der AuSführ. Ges. v. 7. Juni 1821 und im §. 61. der Gem. Th. O. 
allgemein vorgeschriebene) zweckmäßige Zusammenlegung der im Ge
menge und in Gemeinschaft befindlichen servitutbelasteten gutsherrlichen 
und bäuerlichen Grundstücke stattfinden, sondern es dürfen nach der — 
den §§. 64. und 65. der Gem. Th. O. derogirenden — Vorschrift des

86. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, auch servitutfreie Grundstücke 
auS der vermengten Lage herausgenommen und, wenn sie zweckmäßig in 
den Seperationöplan passen, wider den Willen des Besitzers der Um
legung unterworfen werden;

endlich
c) wird jetzt für ein- und gegenseitige Grundberechtigungen des Guts

herrn einerseits und der bäuerlichen Laßwirthe andererseits, die Abfindung 
nicht mehr nach den Vorschriften der Gem. Th. O. in Verbindung mit 
denjenigen Modifikationen, welche die Regulirungsgesetze v. 14. Sept. 1811 
und 8. April 1823 nebst deren Deklarationen ertheilten, sondern nach §§. 
83. und 84. deS Ablös. Ges. v. 2. März 1850 ermittelt und gewährt, also 
resp, kompensirt oder durch Rente ausgeglichen.

Zum §. 9.
Dieser §. ist in Betreff der bisherigen nutzbaren Eigenthümer von Erb- 

zinSgütern dadurch gegenstandslos geworden, daß durch den §. 2. Nr. 2. 
des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 dem Erbzinsmanne das volle 
Eigenthum an dem Erbzinsgute beigelegt worden ist.
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Zu §§♦ 10,, 11. und 12,

1) Der §. 24. der V. v. 30. Juni 1834 schreibt dagegen vor, daß der 
Lehnsherr, Obereigenthümer und Wiederkanfsberechtigte von der Auseinan
dersetzung benachrichtiget werden sollen, desgl. die im Hypothekenbuche ein
getragenen Lehnöfolger, Anwärter und Familienglieder.

2) Vergl. die Erläut. zu §§. 23.—27. der V. v. 30. Juni 1834 und 
88- 11., V>„ 14. u. 15. des Ausfuhr. Ges. v. 7. Juni 1821, desgl. 8 109. 
des Ablös. Ges. v. 2. März 1850.

Zum §. 13.

Vergl. die Erläut. zu 88- 21. und 23. der V. v. 30. Juni 1834. 

Zum §. 13.

1) Die Pfarrer haben in ihrer Eigenschaft als Nutznießer nicht die Be- 
ftlgniß, einseitig auf Gemeinheitstheilung anzutragen, sondern bedürfen dazu 
der Zustimmung der Kirchenvorsteher und des Patrons. (R. des Min. des 
I. v. 2r>. Nov. 1822,') in Koch's Agrargesetzgeb., 4. 91 uff. S. 140).

2) Die unmittelbaren Vorsteher und Patrone der geistl. Institute können 
nicht von Aufsichtswegen angehalten werden, auf Separation anzutragen. 
(R. des Min. der geistl. Ang. und des I. v. 10. Okt. 1829,1 2) ebenvas. S. 140 
—141).

3) Bergt, die EUäul. zu 88- 17. n. 44. der V. v. 20. Juni 1817.

Zu §§. 16 19.

In den 88- 10. und 17. ist von dem Provokationsrechte der Miteigen- 
thümer bei gemeinschaftlichem Eigenthume, in den 88- 1& und 19. aber 
von dem Provokatiotlörechte der Belasteten und Berechtigten bei wechsel
seitigen und einseitigen Dienstbarkeitsrechten, unter verschiedenen Einschrän
kungen die Rede, welche theils den Gegenstand der Auseinandersetzung 
(88- 1-, 2.) betreffen, theils Bedingungen und Wirkullgen der Theilung 
enthalten. In dieser Beziehung sind die Nutzungsrechte, welche aus einem 
gemeinschaftlichen Eigenthume, Gesammteigenthume, entspringen — (88- 14., 
15., 17. Tit. 8. 88- 1- ff- A. L. R. I. 17) von den Grundgerechtigkeiten, 
Dienstbarkeitsrechten, welche einem Grundstücke auf ein fremdes Grundstück 
zustehen, — (88- H-, 12. A. L. R. I. 22.) — zu unterscheiden. — Die 
Gem. Th. O. hat, wie die nachfolgenden Erläut. ergeben, an diesen Unter
schied wichtige Folgen, sowohl wegen des Rechts auf Auseinandersetzung 
anzutragen, als hinsichtlich der Abfindung des Berechtigten, geknüpft. 

Zu 8§. 16. und 17.

L Der 8- 16. ertheilt bei Gegenständen des gemeinschaftlichen Eigen
thums jedem Miteigenthümer, der 8- 17. bei Grundstücken, deren 
Eigenthum einer Stadt- und Dorfgemeine zusteht, deren Nutzungen aber den 
einzelnen angesessenen Mitgliedern derselben gebühren, jedem zur Be
nutzung berechtigten Mitgliede der Gemeinde für die seinem Grund
besitze anhängenden Nutzungsrechte das Recht der Provokation auf 
Auseinandersetzung.

Diese Bestimmungen haben in Verbindung mit anderen Vorschriften der

1) Vergl. in Vd. I. S. 347.
2) Vergl. in Bd. I. S. 347-348.
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Gem. Th. O. und deS A. L. R. eine verschiedene Auslegung und An
wendung erlitten, welche zum Erlaß der Dekl. v. 26. Juli 1847 (G. S. 
1847. S. 327) geführt haben.

II. Zum §. 16.
1) Nach dem A. L. R. I. 8. §§. 14. u. 17. und I. 17. §. 1. ist ein 

gemeinschaftliches Eigenthum vorhanden, wenn dasselbe Eigenthumsrecht 
über eine Sache oder ein Recht mehreren Personen ungetheilt zukömmt. 
Die Personen, welche ein solches gemeinschaftliches Eigenthum haben, sind 
Miteigenthümer der Sache (A. L. R. I. 8. §.15.); es wird die gleiche 
Theilnehmung an der gemeinschaftlichen Sache für jeden Miteigenthümer 
vermuthet; die ungleiche Theilnehmung an der Sache ändert noch nichts 
in der Beschaffenheit des Rechts der verschiedenen Miteigenthümer (A. L. R.
I. 17. §§. 2-4).

Unter den landrechtlichen Begriff des gemeinschaftlichen Eigenthums fällt 
das Gesammt-Eigenthum, dessen der §. 2. der Gem. Th. O. erwähnt, daS 
Gesellschafts-, Korporations- und Gemeinde-Vermögen. (A. L. R. I. 17. 
Abschn. III , A. L. R. II. 6. §§. 25. ff., 41. ff., 72. ff., 81. ff., A. L. R.
II. 7. §§. 18. ii. 19. ff. u. II. 8. §§. 108., 160.).

Insbesondere sind die Allmanden, Marken, Erbenwaldungen, welche in 
den westlichen Provinzen vorkommen, als gemeinschaftliches Eigenthum zu 
betrachten.1 2)

2) Die Theilung des gemeinschaftlichen Eigenthums ist in allen Fällen 
statthaft, wo nicht ausdrückliche Gesetze, Verträge oder rechtsgültige Verord
nungen eines Dritten entgegen stehen (A. V. R II. 17. §§. 75. ff.). Der 
§. 16. der Gem. Th. O. aber giebt jedem Miteigenthümer das Recht der 
Provokation auf Gemeinheitstheilung, und deshalb ist dies Recht auf jede 
Gattung des gemeinschaftlichen Eigenthums bezogen worden. Das AL. 
R. II. 6. §. 71. bestimmt indeß hinsichtlich des Korporations- und 
Gemeinde-Vermögens, daß die Verwendung desselben zur Beförderung 
des gemeinschaftlichen Besten der Gesellschaft und zur (Erreichung ihres End
zwecks geschehen soll. Nach §. 83. ebendas, und §§. 151. 162. ff. A. L. 
R. II. 8. darf das unbewegliche Vermögen der Gesellschaft ohne besondere 
Einwilligung der vorgesetzten Behörde weder veräußert noch verpfändet 
werden. Nach §. 93. A. V. R. II. 6. haftet für die von der Korporation 
gehörig übernommenen Schulden das gemeinschaftliche Vermögen derselben, 
und nach §. 177. ebend. dauern Korporationen und Kommunen fort, wenn 
auch nur noch Ein Mitglied vorhanden ist. — Laut §§. 180. ff. kaun auch 
mit Einwilligung sämmtlicher Mitglieder eine öffentliche Gesellschaft nicht 
anders, als unter Genehmigung des Staats aufgehoben werden. Nach 
§§. 189. ff. ist der Staat berechtigt, die Korporation aufzuheben, wenn der 
Zweck derselben nicht ferner erreicht werden kann, oder gänzlich hinwegfällt, 
oder dem gemeinen Wohle offenbar schädlich wird. Für den Fall der Auf
hebung fällt, wenn nicht besondere Bestimmungen darüber vorhanden, das 
Korporations-Vermögen dem Staate zur anderweitigen Verwendung für das 
gemeine Wohl anheim. ?)

1) Vergl. Eich Horn'S Einleit. in das Deutsche Privatrecht 4. AuSg. 
§§. 168. 372. Mittermaier Deutsches Privatrcckt 5. Aufl. §§. 120. 122. 128. 
155. — DcSgl. §§. 63—66., §§. 44 — 47. u. §§. 42 — 45. der drei Ges. v. 
21. April 1825. (Nr. 938., 939. u. 940.) für die westlichen LaudeStheile, und 
die Erläuterungen dazu (f. in Bd. II. Abth. I. S. 1010 ff.).

2) Vergl. §§. 1. 189. St.-O. v. 19. Nov. 1808 (G. S. S. 324). Rev. 
St.-O. v. 17. März 1831, §§. 114., 117., 118. (G. S. S. 9). Landgemeinde- 
Ord. für die Provinz Westphalen v. 31. Okl. 1841, §§. 1., 91., 93. (G. S.
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Aus diesen Vorschriften haben die Verwaltungsbehörden theilweise die 
Untheilbarkeit des Korporations- und Gemeinde-Vermögens gefolgert. — 
Dagegen sind von den meisten Auseinandersetzungsbehörden jene Beschrän
kungen der Disposition über das Korporations-Vermögen nicht als Hinder
nisse der Gemeinheitstheilungen betrachtet, sondern zufolge der §§. 1. 2. 16. 
der Gem. Th. O., allein auf das Kammerei-Vermögen in Städten ange
wendet worden, welches zur Bestreitung der gemeinschaftlichen Lasten und 
Ausgaben bestimmt, nicht den einzelnen Mitgliedern der Gemeinde zur ge
meinschaftlichen Benutzung überlassen ist*). — Demzufolge sind die An
träge auf Theilung des Kämmerei-Vermögens in der Regel zmückgewiesen, 
und nur in so fern zugelassen worden, als ein solches Kämmerei-Vermögen, 
wie z. B. die Stadtforsten, zugleich mit Nutzungsrechten der einzelnen Mit
glieder oder der Schutzverwandten der Gemeinde, an Weide, Streu und 
Holz beschwert ist; welche Nutzungsrechte in diesem Falle als Bürger-Ver
mögen behandelt worden sind.2)

Was die Gemeingründe in Landgemeinden betrifft, so sind solche, 
wenn sie nicht der gemeinschaftlichen Benutzung durch die Gemeindeglieder 
oder Einwohner gewidmet, sondern zur Bestreitung der gemeinsamen Lasten 
und Ausgaben bestimmt sind, als gemeinschaftliche oder als Gesammt-Eigen- 
thum, wie das Kämmerei-Vermögen in Städten, als untheilbar angesehen 
worden.-*) Es ist indeß mehrfach bestritten worden, daß Dorfgemeinden 
ein besonderes von dem Privat-Vermögen ihrer Mitglieder rechtlich ver
schiedenes Korporations-Vermögen besitzen köntten. Denn im A. L. R. II. 
7. sei ein Kämmerei-Vermögen auf Dörfern nicht anerkannt. ES eristire 
in denselben nur ein Gemeinde-Vermögen, welches sich dem Bürger-Ver
mögen der Städte nähere, worüber die Gemeindeglieder nach §§. 28. a. a. 
O. die Disposition hätten und dessen Theilung nach §. 32. ebend. und 
§. 16. der Gem. Th. O. zulässig fei *) In anderen Fällen, wo nur par
tielle Gemeinheitstheilung stattfand, die Gemeinde fortdauerte, ist dagegen 
die Abfindung für dergleichen zur Unterhaltung oder als Emolumente der 
Gemeindevorsteher, Beamten und Diener bestimmte Grundstücke und Nutzun
gen, der Gemeinde überwiesen worden.

III. Sinn §. 17.
Die meisten Auseinandersetzungsbehörden haben im §. 17. Bestimmungen 

über das sogenannte Bürger-Vermögen in Städten, und über das gleich
artige Gemcinglieder-Vermögen in Dorfsgemeinden gefunden, von welchem

S. 297). Gemeindc-Ordn. für die Nheinprovinz v. 23. Juli 1845, §§. 95., 114. ff. 
(G. S. S. 523).

1) Vergl. §§. 139., 140. A. L. R. II. 8., §. 52. St. O. v. 19. Nov. 1808, 
§. 31. rev. St. O. v. 17. Mär; 1831.

2) Vergl. A. L. R. I. 17. §§. 3., 4., A. L. R. II. 6. §. 72., u. II. 8. 
§§. 159., IGO., §. 53. St. O. v. 19. Nov. 1808, §. 32. St. O. v. 17. März 1831.

3) Vergl. A. L. N. II. 7. §§. 18., 19., Landgem. O. für Westphalen v. 
31. Okt. 1841, §§. 17., 22, 23, 24, Rheinische Gem. O. v. 23. Juli 1845, 
§§. 12, 15, 17.

4) Dies ist in mehreren Erk. des Ober-Trib. aus den I. 18Z? ausgeführt 
und die Theilung von Grundstücken, welche zur Besoldung von Dorfschulzen be
stimmt und im Hypothekenbuche auf den Namen der Gemeinde eingetragen waren, 
für zulässig erachtet worden. (Vergl. Acta des Min. d. Inn. Regut. u. Abl. Gen. 
Nr. 35. Vol. 9. — Motive zum Entw. eines Ges. über das Vermögen der Land- 
und Stadtgemeinden S. 10, Dönniges Landes-Kult. Ges. Bd. 2. S. 405). — 
Derselbe Grundsatz ist in Landgemeinden auf solche Grundstücke angewandt worden, 
welche Gemeiudehirten, zur Benutzung, zur Unterhaltung von Zuchtstieren, ange
wiesen waren, im Falle die Gemeinschaft aufgehoben wnrde.
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gemeinschaftlichen Eigenthume die Nutzungen den einzelnen Mitgliedern, auch 
Schutzverwandten und Einwohnern zustehen. *)

Die Theilung dieses gemeinschaftlichen Eigenthums ist auf Grund des 
A. L. R. I. 17. 8. 75. II. 6. §. 72., II. 8. §. 160., II. 7. §. 32. und 
der Gem. Th. O. §§. 1. u. 2. für statthaft erachtet worden. — Einige 
AnSeinandersetzungsbehölden haben mit Rücksicht auf den §. 16. der Gem. Th. 
O. auf den Antrag jedes Miteigenthümers an dem gemeinschaftlichen 
Bürgervermögen und gleichartigen Dorfsgemeindevermögen die Auseinander
setzung zugelaffen, in früherer Zeit auch die Abfindung für die Nutzungs
rechte jedem Miteigentümer zur freien Disposition zugetheilt (§. 4. Tit. 
17. Th. I. A. L. R. §§. 141. 147. Gem. Th. O.)

Später sind rydeß diese Ansichten verlassen worden und viele Ausein
andersetzungbehörden haben angenommen, daß in dem §. 17. der Gem. Th. O. 
eine Beschränkung deS Provokationsrechts enthalten sei. Nur den ange
sessenen Mitgliedern und Nutzungsberechtigten sei der Antrag auf Aus
einandersetzung für die ihrem Grundbesitze anhängenden Theilnehmungs- 
rechte an dem Bürger- und gleichartigen Dorfsgemeindevermögen gestattet. 
Die Zuständigkeit und Beschaffenheit der Theilnehmungsrechte sei nach den 
allgemeinen Rechtsnormen, worauf der §. 31. der Gem. Th. O. verweise 
so wie insbesondere nach §§. 41. 42. derselben, welche subsidiarisch über 
die Theilnehmungsrechte, deren Beschaffenheit und über das Theilnahme- 
Verhältniß an der gemeinen Weide in Ermangelung besonderer Ortsver- 
saffung bestimmen, zu beurtheilen. — Die Abfindung für die, dem Grund
besitze anhängenden Theilnehmungsrechte ist den angesessenen Theilnehmern, 
zur Ausschließlichen Benutzung und freien Verfügung als Privateigenthum, 
möglichst im wirthschaftlichen Zusammenhänge mit ihrem sonstigen Grund
besitze, zugetheilt worden (§§. 66. 69. 141. 147. Gem. Th. £).). Den 
unangesessenen Theilnehmern ist die Abfindung für die ihnen blos persön
lich zustehenden, der Gemeinde-Mitgliedschaft anhängenden, oder aus dem 
Verbände mit der Gemeinde fließenden Theilnehmungsrechte, zur gemein
schaftlichen oder auch zur besonderen Benutzung jedoch mit Vorbehalte des 
EigenthumS der Gemeinde daran, zugewiesen worden.?)

Abweichend hiervon ist mit Rücksicht auf die landrechtlichen Bestim
mungen über das Korporations-Vermögen, und mit Unterscheidung desselben 
von dem Vermögen einzelner Klaffen oder Interessenten,^) dem 8- 17. der 
Gem. Th. O. die Auslegung gegeben worden, daß derselbe nicht vom 
Bürgervermögen, sondern von den zum Privatvermögen der Gemeindeglieder 
gehörigen Grundgerechtigkeiten an Gemeindegrundstücken handele. Er spreche 
aus, daß die Theilnehmungsrechte der Mitglieder, welche in dinglicher Art 
ihren Grundstücken anhängen, — welche ihnen nicht vermöge eines anderen 
Repartitionsgrundes, vermöge der Gemeindemitgliedschast zustehen, — nicht 
zum untheilbaren Bürgervermögen gerechnet werden dürfen, daß vielmehr

1) Vergl. A. L. R. I. 8. §. 159., §. 53. der St. O. v. 19.Nov. 1808, revid. 
St. O. v. 17. März 1831, §. 32., Land-Gemeinde-Ord. für die Provinz West
phalen v. 31. Okt. 1841, §§. 17. 11. 24 , Gemeinde-Ord. v. 23. Juli 1845 für 
die Rheinprovinz, §§. 12., 15. u. 17., Gem. Th. O. §§. 31., 41., 42.

2) Vergl. den Pleuarbeschluß des Ob. Trib. v. 4. Sept. 1843 im Just. 
Min. Bl. 1844. S. 48 11. Entsch. Bd. 9. S. 50, wonach unangesessene Bürger, 
welchen nach §. 41. Gem. Th. Ord. ein Theilnahme-Recht an der Gemeinde zu
gestanden werden muß, die dafür zu gewährende Abfindung nicht eigenthümlich 
erwerben.

3) Vergl. A. L. R. II. 6. §§. 68., 69., 73., II. 7. §§. 23. ff., St. O. v. 
19. Nov. 1808, §§. 54., 55., revid. St. O. §. 33., Weftphäl. Landgem. O. v. 
31. Okt. 1841, §. 26, Rheinische Gem. O. v. 23. Juli 1845, §. 20.

Landeö-Kultur-Gksetzg. Bd. II, Ahth. II. 4
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bie Getneinbeglieber für ihre auf bett eigenthümlichen Grunbstücken bet 
Korporation haftenden Servitutrechte, gleich jedem anderen Servitutberech
tigten, auf Auseinandersetzung antragen und Abfindung verlangen können.') 

IV. Zu §8 16. und 17.
Die auf Grund der SS- 16. und 17. der Gem. Th. O. Seitens der 

Auseinandersetzungs - Behörden für zulässig erklärte und theilweise zur 
Ausführung gebrachte Vertheilung von Korporations - und Gemeindever- 
mögen, gab den oberen Verwaltungs-Behörden Veranlassung, den Gegen
stand in legislative Berathung zu ziehen. Die darüber erforderten Berichte 
konstatirten die Verschiedenheit der oben (ad 11. u. 111.) erörterten An
sichten der Gerichte, wie der Auseinandersetzungsbehörden.

1) Dies gab zunächst Veranlassung dazu, in die revid. St. O. v. 31. 
März 1831 8- 118. die Bestimmung aufzunehmen,
daß zu Gcmeinheitstheilungen städtischer Grundstücke und Realbcrechtigungen die 
Erklärung beider Stadthehörden (des Magistrats und der Stadtverordneten) und 
die Genehmigung der Regierung erforderlich sein solle, welche zu prüfen habe, ob 
nickt wirkliches Gemeinde-Vermögen (Kämmerei- und Bürgervermögen, §§. 31. 
ii. 32.) dadurch in Privatvermögen übergehe, welches zu verhindern sei.

2) Mit Bezug hierauf erging demnächst Seitens des Min. des I. für 
H. ii. Gew. unterm 11. Aug. 1831 eine Jnstrukt. an die Gen. Komm, zu 
Soldin (v. ft. Ann.Bd.16. S. 393-397) und unterm 14. Juni 1832 an sämmtl. 
Auseinandersetzungs-Behörden und Regierungen, mit Ausschluß der Rheini
schen, eine Jnstrukt. des Min. des I. für H. u. Gew. und des I. u. 
d. P., wegen des von den Gen. Kommissionen bei den Gem.-Theilungen, 
rücksichtlich der zum Gemeindevermögen zu rechnenden Grundstücke, zu beob
achtenden Verfahrens 1 2) (v. K. Ann. Bd. 16. S. 385—393).

3) Die materiellen Vorschriften der ad 2. gedachten Jnstrukt. fanden 
indeß Widerspruch. Die Spruchbehörden wichen großentheils davon ab. 
Die Gen. Kommissionen und Regierungen, welche zum Berichte über die 
Anwendung der Instruktion aufgefordert wurden, trugen dagegen Bedenken 
insbesondere dahin vor, daß bei Anwendung jener Grundsätze den Gemein- 
heitstheilungen unübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und der 
Zweck derselben zum Theil verfehlt werde. — Es wurde hierauf das Min. 
des I. durch die A. K. O. v. 1. Febr. 1834 beauftragt,
die materiellen Grundsätze der Jnstrukt., da dieselben nickt administrativer, sondern 
legislativer Natur seien, zur Berathung des StaatSmin. zu befördern, die Gen- 
Kommifsionen aber anznweifen, daß sie in jedem Falle, in welchem von einem 
Interessenten der Gemeinheitstheilung der Anwendung dieser materiellen Grund
sätze widersprochen werde, die definitive Verhandlung bis zur Bckauntmachuug 
einer gesetzlichen Vorschrift suspendiren.

Diesem ist durch das Eirk. R. der Min. des I. für H. und G. und 
des I. und der P. v. 24. Febr. 1834 (v. K.Ann. Bd. 18. S. 71) genügt worden. 

Die in diesem C. R. nachgelassene Ausnahme von der Suspension des 
Rechtsverfahrens über die darin angeregten Präjudizialfragen, nach erstat
tetem Berichte der Auseinandersetzungsbehörde ist in Folge einer K. O. v. 
22. April 1839 durch das Cirk. R. des Min. des I. u. d. P. v. 31. Mai 
1839 (v. K.Ann. Bd. 23. S. 366) auf alle Fälle erweitert worden, in welchen der

1) Vergl. gegen diese Ansichten Dönniges Landes-Kult. Ges. Bd- 2. 
S. 406-407.

2) Insoweit diese Jnstrukt. die Kompetenz und daS Verfahren der Aus
einandersetzungsbehörden betrifft, vergl. darüber die Erlant. zum §. 11. (Satz 5. 
u. 6.) der V. v. 30. Juni 1834.
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Mtn. deS I. nach vorgängigem Gutachten der Letr. Regierung und Berichte 
der General-Kom. die Ueberzeugung gewinnen würde, daß durch die Zulassung 
des weiteren Verfahrens das Interesse der Kommunen nicht gefährdet werdet) 
Insbesondere werde die Zulassung dieser Fortsetzung auch da wünschenswerth 
sein, wo sich abgesehen lasse, daß mittelst solcher noch ein angemessener 
Vergleich zu erzielen sein möchte.

Nachdem das Min. des 3nn. in Folge der K. O. v. 1. Febr. 1834 die 
Lage dieser Angelegenheit Allerhöchsten Orts vorgetragen und angezeigt 
hatte, daß zur Vermeidung der das Gemeinde-Vermögen gefährdenden Er
kenntnisse der Gerichtshöfe schon legislative Maaßregeln vorbereitet würden, 
wurde dies durch die K. O. v. 26. Marz 1834 genehmigt und daraus hin
gewiesen:
daß besonders auf die Feststellung eines bestimmten und klaren Unterschiedes zwi
schen dem Bürger-Bermögen und demjenigen, welches ausschließend einzelnen Klas
sen der Einwohner angehört, zu wirken sei, daß aber die Annahme wegen der 
TheilnehmungSrechte in dem Cirk. R. v. 14. Juni 1832 dem §. 33. der revid. 
St.-O. nicht gemäß zu sein scheine.

4) Die in dem §. 118. der revid. St. O. hinsichtlich der Konservation 
des Gemeinde-Vermögens gegebene Anweisung der Oberaufstchtsbehörden, 
ist hiernächst im §. 11. der V. v. 30. Juni 1834, wodurch den Regierun
gen neben den Auseinandersetzungsbehörden die Konkurrenz wegen Beauf
sichtigung der Stadt- und Dorfsgemeinden wieder eingeräumt wurde, er
weitert und dahin ausgedrückt worden:
daß sie bei vorkommenden Gemcinheitstheilungen in Städten und Dörfern dahin 
zu sehen haben, daß das Gemeindevermögen, dasjenige nämlich, welches 
nicht Gegenstand des Privat-EigenthumS der Korporation ist, nicht ver
kürzt werde.

5) Bei der Schwierigkeit der Unterscheidung des Kommunalvermögens 
von demjenigen, welches Gegenstand deS Privat-Eigenthums ist, zum Pri
vatvermögen der Mitglieder der Gemeinde gehört, bei den darüber erwach
senen vielen Streitigkeiten und den aus der Suspension der Entscheidung 
derselben und der Gemeinheitstheilungen selbst hervorgegangenen Uebelständen, 
wurde durch mehrfache Erlasse der Ministerien?) auf gütliche Ausglei
chung der Interessenten hingewirkt.

V. Zur Beseitigung der vorgedachten Zweifel ist demnächst aufden 
Antrag des Staatsmin., und nach Anhörung der Provinzial-Stände und 
vernommenem Gutachten des StaatSraths, für alle Landestheile, in welchen 
das A. L. R. Gesetzeskraft hat, unterm 26. Juli 1847 die Dekl. einiger 
Vorschriften des A. L. R. und der Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821, 
betr. das nutzbare Gemeindevermögen^) (G. S. 1847, S. 327) 
ergangen.1 2 3 4)

1) Vergl. auch das C. R. der Min. der I. u. des I. u. d. P. v. 12. Juli 
1839 (v. K. Ann. Bd. 23. S. 605).

2) Hierauf beziehen ftcb folgende N. des Min. deS J.: a) v. 20. Mai 1837 
(v. K. Ann. Bd. 21. S. 382), b) v. 12. Ang. 1839 (Min. Bl. d. t. B. 1840, S. 397), 
c) v. 14. Nov. 1839 (Min. Bl. d. i. L. 1843, S. 166), d) v. 22. Aug. 1840 
(Min. Bl. d. i. B. 1840, S. 396), e) v. 4. Juli 1842 (Min. Bl. d. i. B. 1842, 
S. 282), deren Grundsätze demnächst zusammen gestellt sind in dem C. R. 
deffelb. Min. v. 15. Mai 1843 (Min. Bl. d. i. B. 1843, S. 164).

3) Bergt, in Bd. I. S. 348.
4) Durch die Dekl. v. 26. Juli 1847 erledigen sich die in der Jnstr. v. 

14. Juni 1832 nur interimistisch ausgestellten materiellen Grundsätze bezüglich 
auf das Interesse der Gemeinden. Auch ist durch das E. N. des Min. des I. v.
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Dazu ist folgendes zu bemerken:
1) Die Dekl. betrifft lediglich das Stadt- und Land-Gemeinde-Vermögen, 

in Beziehung auf Gemeinheitstheilungen, insbes. aber das sogenannte Ge- 
meindeglieder-Vermögen, mit Unterscheidung der zum Privatvermöqen ge- 
börigen Nutzungsrechte der Mitglieder und Einwohner der Stadt- und 
Dorssgemeiuden auf das Gemeindeglieder-Vermögen, also den Gegenstand 
deö §. 17. der Gem. Th. O. und der damit in Verbindung stehenden Vor
schriften des A. L. R. II. 6. §. 72., II. 8. §. 160. u. II. 7. §§. 28. u. 
30., sowie der §§. 41. u. 42. der Gem. Th. O.

Ueber die Erklärung dieser Gesetzstellen hinaus, namentlich auf die an
derweitigen Bestimmungen des A. L. R. über gemeinschaftliches Eigenthum 
und des §. 16. der Gem. Th. O. über die Gemeinheitstheilung desselben, 
erstreckt sich die Dekl. nicht. (Bergt. Acta des Min. d. Inn., Regul. und Abt. 
Gen. 9ir. 35. Vol. 9. und DönnigeS LandeS-Kultur-Ges. Bd. 2. S. 413).

2) 3Hin §. 1. der Dekl.
a) Das Alin. 1. des §. 1., in welchem von dem Patrimonium der Ge

meinden (Kämmerei-Vermögen) die Rede ist, beseitigt die insbesondere hin
sichtlich des Vermögens der Landgemeinden in Erkenntnissen ausgesprochene 
Ansicht, daß Grundstücke, welche zur Unterhaltung von Beamten, Dienern 
und Anstalten der Gemeinden bestimmt sind, unter die Mitglieder und Ein
wohner vertheilt werden können. (Acta des Min. d. Inn. Regul. u. Gen. Nr. 
35. Vol. 9. Korrelation S. 121 ff., Dönniges a, a. £).).

b) Die Bestimmung deö Alin. 2. des §. 1. findet auch dann Anwen
dung, „wenn die den Mitgliedern oder Einwohnern als solchen zustehenden 
Nutzungsrechte noch außerdem, durch den Besitz eines Grundstücks oder 
durch besondere persönliche Verhältnisse bedingt sind."

In diesen Bestimmungen ist zufolge der oben erwähnten K. O. v. 26. 
März 1834. der Begriff des im Wege der Gemeinheitsthcilung unveräußer
lichen Gemeindeglieder-Vermögens (Bürgervermögens) aufgestellt worden, 
im Gegensatze zu dem im §. 2. der Dekl. angegebenen Begriffe des Privat
vermögens einzelner Klaffen oder Interessenten, auf welches allein sich der 
§. 17. Gem. Th. O. beziehen soll. Letzterer handelt von den Theilneh- 
mungsrechten einzelner angesessener Mitglieder von Stadt- und Dorfsge
meinden an dem Gemeinde-Eigenthurn, welche ihrem Grundbesitze 
anhängen. — Auf den Grund dieses §. 17. der Gem. Th. O. ist vor 
Publikation der Dekl. ziemlich allgemein bei Gemeinheitstheilungen die Ab
findung für dergleichen subjektiv-dingliche Nutzungsrechte in das Privat- 
eigenrhum der Theilnehmer übergegangen; dagegen sind Theilnehmungs- 
rechte an dem Gemeinde-Eigenthum, welche aus der bloßen Mitgliedschaft 
fließen, als subjektiv-persönliche Rechte angesehen und die Abfindung dafür 
der Gemeinde als Eigenthum Vorbehalten worden. — Auf diesen Unter
schied der subjektiv-dinglichen und persönlichen Rechte ist bei den Vorver
handlungen zur Dekl. die Erörterung gerichtet worden. Auf den Grund 
der in mehreren Landestheilen, namentlich der Provinz Sachsen, noch jetzt 
obwaltenden altsächsischen Gemeinde-Verfassung ist bemerkt worden, daß oft 
Grundstücke, insbesondere die Häuser in Städten, als die Gemeindemuglie- 
der gedacht und angesehen werden, daß das Gemeinderecht und die daraus

24. Sept. Ib47 (Min. Bl. d. i. V. 1847, S. 293, Nr. 355, s. in Bd. I. S. 349) 
ausgesprochen, daß nunmehr die durch die K. O. v. 1. Febr. 1834 angeordnete 
Suspension der Streitigkeiten über die Qualität von Grundstücken oder Be
rechtigungen als Gemeinde-Vermögen oder Privat-Vermögen der einzelnen Inter
essenten aushöre und den bctr. Prozessen Fortgang zu geben, jedoch möglichst auf 
Vergleiche hinzuwirken sei.
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fließenden Nutzungsrechte auf Gemeindegründe und Gemeindeglieder-Ver
mögen, durch den Besitz von Grundstücken bedingt seien, daß mithin das 
Gemeinderecht in solchen Fällen nicht rein persönlich sei, sondern den Cha
rakter des subjektiv-dinglichen Rechts an sich trage. In ähnlicher Weise 
verhalte es sich, wenn, wie ebenfalls vor komme, das Gemeinderecht durch 
besondere persönliche Verhältnisse, z. B. durch die Genossenschaft an einem 
Gewerke, durch ein Amt, Kirchen-, Pfarr-. Schulamt, oder auch durch das 
Domizil an einem Orte bedingt sei. Durch diese Bedingung werde die 
Natur des Gemeinderechts und seiner Ausflüsse, als Gemeindeglieder-Ver- 
mögen, nicht geändert und müsse als solches bei Gemeinheitstheilungen der 
Gemeinde konservirt werden.

Obgleich nun dieser Deduktion der Einwand entgegen steht, daß in 
allen vorgedachten Fällen nicht die Gemeinde, sondern das Grundstück, das 
Gewerk, das Amt, die Wohnung als Subjekt des Gemeinderechts und seiner 
Ausflüsse erscheine, daß mithin die fraglichen Nutzungsrechte auf einem an
deren Titel als der Gemeindemitgliedschafl beruhen, ganz eigentlich zum Privat- 
Vermögen einzelner Klaffen, Mitglieder oder Einwohner der Gemeinde gehörig 
sich darstellen, so ist jener Ansicht doch in der oben bezeichneten Bestim
mung des Alin. 2. des §. 1. der Dekl. Folge gegeben worden. — Es ist je
doch darin nur von Nutzungsrechten die Rede, welche den Gemeinde-Mit
gliedern und Einwohnern als solchen zustehen, und noch außerdem ander
weitig bedingt sind. Dadurch ist das hauptsächlichste Merkmal des Gemeinde- 
glieder-VermögenS im Gegensatze des Klaffen- oder Interessenten «Vermögens 
(§. 2.) wieder hervorgehoben worden. — Demgemäß ist in jedem ein
zelnen Falle zu untersuchen', ob die Theilnehmungsrechte aus der Ge
meinde-Mitgliedschaft und Einwohnerschaft entspringen, oder nicht auf dieser 
Eigenschaft, sondern auf einem anderen Titel beruhen, eine Frage, die wie 
bisher, so auch künftig großen Schwierigkeiten unterliegt, deren Lösung je
doch durch die im §. 41. Gem. Th. O. ausgestellten Präsumtionen erleich
tert wird. (Bergs. Ada des Min. des Inn. Regul. und Abl. Gen. Nr. 3<5. Vol. 
9. Motive S. 24. 2S. Relation, S. 47. 54. 121. 139, DonnigeS a. a. O. 
S. 414).

c) Nach Alin. 3. des §. 1. fällt die Abfindung für Nutzungsrechte auf 
das Gemeindeglieder-Vermögen, welche den einzelnen Gemeindegliedern oder 
Einwohnern vermöge dieser ihrer Eigenschaft zukommen, der Gemeinde als 
Korporation zu, während die berechtigten Gemeindeglieder oder Einwohner 
die Benutzung dieser Abfindung für die Dauer ihrer Nutzungsrechte er
halten.

«) Diese Bestimmung scheint die Mitglieder der Gemeinden in den ihnen 
als Miteigenthümern des gemeinschaftlichen Vermögens zustehenden Rechten 
zu beschränken, indem die Abfindung für ihre Nutzungsrechte der Gemeinde 
alS Korporation zufallen soll, sie selbst und die Einwohner der Gemeinden 
aber nur die Benutzung der Abfindung erhalten sollen. Die gedachte Be
stimmung ist nach den Vorverhandlungen zur Dekl. aus der Ansicht herge
leitet, daß das Gemeindegliedervermögen der Gemeinde als moralischer Per
son zustehe, den Gemeindegliedern nur Nutzungsrechte auf das Gemeinde- 
Eigenthum gebühren.

Dönnigesist der Ansicht, daß dies weder den Bestimmungen des A.L. R./) 
noch den §§. 56., 57., 141., 147. der Gem. Th. O., wonach jedem Interessenten 
bei Gemeinheitstheilungen die Abfindung zur freien Disposition mit denselben 
Berechtigungen überlassen werden muß, welche er früher hatte, entspreche. 
(Vergl. Acta des Min. d. Inn. Regul. und Abl. Gen. Nr. 35. Vol. 9. Relat. 
S. 126 ff., Dönniges a. a. O. S. 415).

1) Vergl. oben Zus. II. (zum §. 16.) ad 1
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ß) Die gedachte Bestimmung legt einer zweckmäßigen Auseinander
setzung Hindernisse in den Weg. Soll nämlich die Abfindung für die Ge
meingliederrechte der Korporation abgesondert von der Abfindung für die 
Privat-Theilnehmungsrechte an der Gemeinheit gegeben, kann jene mit dieser 
nicht vereinigt, nicht zur freien Verfügung über die Substanz gestellt wer
den, so geht nicht allein der Reiz zu Anträgen auf Gemeinheitstheilung, 
sondern auch die Möglichkeit einer zweckmäßigen Wirthschaftseinrichtung 
und Anwendung mit den daraus zu erwartenden Kulturvortheilen großen- 
theils verloren.

Die Bedenken ad a u. ß haben sich auch ersahrungsmäßig seit Auf
stellung des Prinzips der Unveräußerlichkeit der Gemeindegründstücke im 
Wege der Gemeinheitstheilung im Jahre 1831 und neben der im Jahre 
1838 erfolgten Beschränkung der Proookationsbefugniß als so gewichtig 
herausgestellt, daß man, um den Gemeinheitstheilungen Fortgang zu ver
schaffen, einestheilS Vergleiche über die Beschaffenheit der Theilnehmungs- 
rechte an den Gemeindegrundstücken anempfahl, anderntheils eine zweck
mäßige Vertheilung der zum Bürger-Vermögen gehörigen Antheile an den 
Gemeingründen und deren Vereinigung mit den Privat-Grundstücken im 
Wege des Vergleichs beförderte und gestattete. (Vergl. die oben S. 51 Note 
2. erwähnten Min. Erlasse).

Auch in den Vorverhandlungen zur Dekl. ist die Zulässigkeit und Nütz
lichkeit solcher Vergleiche anerkannt, in der Dekl. selbst aber nichts über 
diesen Gegenstand bestimmt worden. (Vergl. Acta des Min. des Inn. Regul. 
9lbL Gen. 35. Vol. 9. Motive S. 51 ff. Relation S. 107 ff. 141 ff., Donuiges 
a. a. O.)

Vergl. jedoch das' Cirk. R. des Min. des I. v. 24. Sept. 1847 (Min.- 
Bl. d. i. V. 1847 S. 293, s. in Bd. I. S. 349).

In dem letzterwähnten C. R. ist zwar die Zweckmäßigkeit der Zusam
menlegung der Abfindung für die Antheile an dem Gemeindegliedervermögen 
mit den Abfindungen für Privatvermögen angedeutet worden, hinsichtlich der 
Gewährung freier Disposition durch Ueberlassung der erstgedachten Abfin
dungen zum Eigenthum aber werden nur Auskunftsmittel an die Hand ge
geben, welche theils den Interessenten nicht genügen, theils den Gesehen über die 
Theilbarkeit der Grundstücke nicht entsprechen. — Denn wenn auch die 
Uebernahme eines unablöslichen Zinses auf die gedachten Abfindungen gegen 
Ueberlassung des uneingeschränkten Eigenthums derselben nicht unzulässig ist 
(G.v.31.Jan.l845,G.S.1845S.93), so kann solche doch nicht erzwungen wer
den, und ist in mehreren Fällen als eine neue Belästigung früherhin ver
weigert worden. Eben so hat die Untrennbarkeit der Abfindungen von den 
Grundstücken, welchen sie beigelegt worden, auf den Grund des Landkultur- 
Ed. v. 14. Sept. 1811 §. 1. mannigfaltigen Widerspruch gefunden. Des
halb sind die Vorschriften der §§. 56., 57., 141., 147. der Gem. Th. O. 
mit Berücksichtigung des §. 1. der Dekl. dahin zu beachten,

daß auch die Abfindungen der Mitglieder von Gemeinden für ihre
Miteigenthums- und Nutzungsrechte an dem Gemeindeglieder-Ver
mögen in wirthschaftlich-zweckmäßiger Lage zur freien Disposition, 
jedoch nicht zum ausschließlichen Privat-Eigenthum zu überweisen 
sind.

Hierauf bezieht sich auch der §. 6. der Dekl., indem derselbe eine ander
weitige Regulirung der Ausübung der Nutzungsrechte zuläßt, welche in Folge 
der Gemeinheitstheilung etwa nöthig werden möchte. ES kann jedoch eine 
solche Regulirung der Nutzungsrechte auf Gemeindeglieder-Vermögen, nach 
§. 11. der V. v. 30. Juni 1834 nur nach Konununikation mit der Regie
rung Seitens der Auseiuandersetzungsbehörde erfolgen. (Vergl. DönnigeS 
a. a. D. S. 416.)
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3) Zum $. L. der Dekl.
Dönniges spricht hierüber folgende Ansichten aus:
a) 3m Alin. 1. des §. 2. ist keinesweges der Begriff des sogenannten 

Klassen-Dermögens angegeben oder erschöpft worden, wie zur Hebung der 
früheren Differenzien über Bürger- und Vermögen einzelner Klassen unter 
den Gemeindegliedern beabsichtigt war. (5s ist vielmehr das Privatvermögen 
der zu Nutzungen an dem Gemeindeglieder-Vermögen berechtigten Mitglieder 
oder Einwohner einer Gemeinde, von dem Gemeindeglieder-Vermögen unter
schieden und naher bezeichnet worden. — Das Klassenvermögen beschränkt 
sich nicht auf Nutzungsrechte an dem Gemeinde-Eigenthume, sondern besteht 
in dem gemeinschaftlichen Eigenthume einzelner Klassen oder Korporationen, 
woran die Mitglieder der Gemeinde als solche keinen Antheil haben. 
(§. 53. St. O. v. 19. Nov. 1808, §. 33. Nev. St. O. v. 17. März 1831). 
Es enthält größere als Nutzungsrechte, namentlich die Proprietätörechte an 
dem gemeinschaftlichen Eigenthume, kann aber auch, wie häufig der Fall, 
Nutzungsrechte auf fremdes Eigenthum von Privatpersonen, oder auch auf 
Gemeinde-Eigenthum begreifen, welche dann zum Privatvermögen der be
sonderen Gemeindeklasse oder Korporation gehören. In der letzten Bezie
hung fällt das Klassenvermögen unter die Bestimmung des §. 2. Im klebri
gen ist es bei Gemeinheitstheilungen als gemeinschaftliches Eigenthum zu 
behandeln. (§. 16. der Gem. Th. O.).

b) Die Lösung der Frage: ob Nutzungsrechte der Gemeindemitglieder oder 
Einwohner am Gemeindeglieder-Vermögen, denselben nicht vermöge dieser 
ihrer Eigenschaft, sondern aus einem anderen Rechtstitel gebühren? ist im 
§. 2. der Dekl. durch Angabe näherer Merkmale nicht erleichtert, sondern 
der Erörterung und dem Befinden der Auseinandersetzungs- und entschei
denden Behörden überlassen worden. Es wird daher auf die gesetzlichen 
Erwerbungstitel, Willens-Erklärungen und Verträge, Judikate, Gewohn- 
heitln, Statuten, Provinzial-Gesetze und erst in deren Ermangeluug aus die 
Vorschriften des A. L. R. und der Gem. Th. O. in jedem einzelnen Falle 
bei der Beurtheilung zurückzugeben sein (Vergl. §§. 111. VII. des Publik. 
Pat. v. 5. Febr. 1794 zum Ä. L. R., §. 31. A. L. R. 11. 7., revid. St. 
O. v. 17. März 1831 §. 32., Weflphäl. Land-Gem.-O. v. 31. Okt. 1841 
§. 24., Gem. Th. O. §§. 31. 41., in welchen letzteren, wie in §§. 197— 
199. die bezüglichen Präsumtionen aufgestellt sind.

c) Im Alin. 2. des §. 2. ist der sonst nicht abgeänderte §. 17. der 
Gem. Theil. O. ausschließlich auf die zum Privatvermögen gehörenden 
Nutzungsrechte bezogen und dadurch ausgedrückt worden, daß für die den 
angesessenen Mitgliedern einer Stadt und Dorssgemeinde auf Gemeinde- 
Grundstücke zustehenden ihrem Grundbesitze anhängenden Theilnehmungs- 
rechte die Abfindung in ihr Privatvermögen übergeht. (Vergl. Acia des Min. 
d. Inn. Regul. u. Abl. Gen. Nr. 35. Relation S. 126 ff. 129 ff., Dönniges 
a. a. O. S. 416—417).

4) 3um §. 3. der Dekl.
Die Zulässigkeit der Vertheilung des Bürger- und gleichartigen Dorf- 

gemeinde-Vermögens zum Privateigenthum ist insbesondere aus den Vor
schriften des A. L. R. II. 6. §. 72. und II. 8. §. 160. hergeleitet worden. 
3n Bezug auf die Bestimmung des §. 1. der Dekl. ist durch den §. 3. 
derselben diese Ansicht beseitigt, jedoch dadurch die Vertheilung jenes Ver
mögens zur Benutzung nicht ausgeschlossen worden- (Dönniges a. a. £).).

5) Zum §. 4. der Dekl.
Die §§. 28. und 30. A. L. R. II. 7. handeln von den Nutzungsrech

ten der Mitglieder und Einwohner der Dorfsgemeinden auf Gemeingrüttde 
und Gemeinweiden, also vom Gemeindeglieder-Vermögen, nicht von der 
gemeinschaftlichen Hütung aus Grundstücken, welche sich im Privateigenthum



56 Von d. Ablös. der Reallasten, den Regulirungen u. Gem. Theilungen, 

befinden, welche hier und da gleichfalls „gemeine Weide" benannt worden 
ist. Diese Ausdehnung des Ausdrucks „Gemeingründe und Gemeinweide" 
ist durch den vorgedachten §. 4. ausgeschlossen worden, (a. a. O.).

6) Zum §. 5. der De kl.
Auch die §§. 41. u. 42. der Gem. Th. O. handeln von der Theil

nahme an der gemeinen Weide, in Folge der §§. 31. 32. derselben, wo 
überhaupt von dem Gegenstände der Gemeinheit und insbesondere von den 
Theilnehmungsrechten bei gemeinschaftlichen Hütungen die Rede ist. Dem
gemäß erklärt der §. 5. der Dekl., daß die §§. 41.42. der Gem. Th. O. sowohl 
auf die zum Privat-, als auf die zum Gemeindeglieder-Vermögen gehörigen 
HütunaSnutzunaen Anwendung finden.

7) Zum §. 7. der Dekl.
Als Deklaration findet die V. auch auf frühere, durch die K. O. v. 

1. Febr. 1834 suspeudirte GemeinheitStheilungs-Verhandlungen, jedoch 
nicht auf bereits durch Vergleich oder rechtskräftiges Urtheil erledigte Streit
fälle, Anwendung (§. 15. Einl. zum A. L. R.).

Vergl. auch die Erläut. zu den §§. 41. u. 42. der Gem. LH. D.

Zum §♦ 18.
Vergl. das Präj. des Revis-Kolleg. für L. K. S. v. 29. Aug. 1850. 

(S. Zus. IV. zum §. 4. der Gem. Th. O., oben S. 42 ff.)

Zum §. 19.
Die Einschränkungen der §§. 86. und 94. der Gem. LH. £. sind 

durch den Art. 9. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 aufgehoben worden. 
(Vergl. die Erläut. zum §. 86).

Zu 88. 20. und 21.
(Verschiedene Arten der Auseinandersetzung).

1) Die Bestimmung des §. 20. setzt voraus, daß die Theilung ohne 
Umtausch von Ackerländereien geschehen kann; sonst muß nach den 
Vorschriften des Abschn. II. der Gem. Th. O. verfahren werden.

Vergl. die R. v. 10. Ang. 1840, 7. April 1841 und 13. Juni 1842') 
(Min. Bl. d. i. V. 1840, S. 389 und 1842, S. 220-223).

2) Ueber die Zulässigkeit partieller Separationen, resp, über die Ver
mittelung des §. 20. der Gem. Th. O. mit den §§. 177. und 183. im 
Absch. II. derselben und den Vorschriften des §. 1. der V. v. 28. Juli 
1838, vergl. die Erläut. zu §§. 1. und 2. der letztgedachten V. (insbesond. 
die Erk. des Re vis.-Kolleg, für L.K.S. v. 21. Mai und 29. Okt. 1852) 
(s. Zus. III zum tz. 4. der Gem. Th. O., sub 1 ad c, oben S. 31 ff.)

3) Das R. des Min. des I. v. 23. Dec. 1846 (Min. Bl. d. i. V. 1847 
S. 14) ordnet an, daß bei Anwendung der §§. 20. und 21. stets für eine 
zweckmäßige Planlage Sorge ju tragen. (Vergl. die Erläut. zum §. 9. des 
Ausfuhr. Ges. v. 7. Juni 1821).

4) Kann bei dem Anträge auf partielle Ausscheidung eines besonderen, 
zu den Aeckern nicht gehörigen Gegenstandes der Gemeinheit, ein zweck
mäßiger Separationsplan ohne die Hineinziehung des Ackers gar nicht an
gelegt, auch das Hütungsverhältniß wirtschaftlich nicht geordnet werden, so 
muß die Provokation zur Zeit als unbegründet abgewiesen und deren 
Erneuerung durch den vierten Theil der Interessenten abgewartet werden.

1) Vergl. in Bd. I. S. 335, 338 u. 342.
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So erkannt von dem Revis.-Kolleg. für L. K. S. unterm 3. Nov. 
1848 (Acta Brandenburg F. 20).

5) Vergl. das Präj. des Revis.-Kolleg. für L. K. S. v. 29. Aug. 
1850 (s. Zus. IV. zum §. 4. der Gem. Th. O., oben S. 42 ff.)

Zu §§♦ 22.-25.
(Begründung des Antrages).

Ueber die neuere Beschränkung des Provokationsrechtes, vergl. die 
Erläut. zum §. 4. Zus. II. und III. (s. oben S. 29 ff.)

ZUM §. 23.
Ueber den Begriff der „gemeinschaftlichen Gefahr" im Sinne 

deö $. 23. bemerkt das Revis.-Kolleg. für L. K. S. in einem Erk. 
(Datum konstirt nicht) Folgendes:

Die Materialien des Gesetzes ergeben darüber nichts Näheres, weshalb auf 
den gewöhnlichen Wortsinn zurückzugehen, nach welchem Gefahr im Allgemeinen 
die Möglichkeit eines Uebels ist, welches einer Person oder Sache Nachtheil brin
gen und deren äußeren oder inneren Werth verringern kann. Eine Gefahr ist 
aber eine gemeinschaftliche, wenn die Möglichkeit eines bestimmten Uebels 
für mehrere Personen oder Sachen vorhanden ist, und kann als solche wieder in 
doppelter Beziehung gedacht werden, nämlich so, daß das eintretende Uebel die 
mehreren Personen oder Sachen nothwendig alle und zugleich trifft, daß sie 
sämmtlich und in gleichem Maaße von den schädlichen und nachtheiligen Wir
kungen desselben berührt werden, oder in der Weise, daß es ungewiß ist, welche 
der mehreren Personen oder Sachen davon betroffen werden möchten und in wel
chem Grade dies zugleich der Fall sein dürfte. In dem §. 23. ist unbedenklich 
nur eine solche Gefahr gemeint, bei welcher das zukünftige mögliche Uebel alle 
Interessenten zu gleicher Zeit dergestalt bedroht, daß jeder Einzelne einen unmittel
baren Schaden oder Nachtheil dadurch erleidet und keiner von den Folgen des 
Ereignisses verschont bleiben kann. Was in dieser Weise gemeinschaftlich getra
gen werden mußte, soll nicht einem Einzelnen aufgebürdet werden, und deshalb die 
Theilung der so gefährdeten Grundstücke unterbleiben, wenn sie nicht anders ge
schehen könnte, als daß der Einzelne dem von seinen Genossen bisher mit getra
genen Schaden allein ausgesetzt würde. — Ein solches Verhältniß tritt bei der 
gemeinschaftlichen Gefahr, deren oben im Gegensatze gedacht worden, nicht ein; 
hier beruht die Gemeinschaftlichkeit nicht in dem positiven Schaden, den die Ge
nossenschaft dort unmittelbar erleidet, sondern nur in der ungewissen und unbe
stimmten Möglichkeit, daß das befürchtete Uebel Einen oder den Andern, oder auch 
vielleicht Mehrere oder Alle treffen kann. Dasselbe ist aber an keine bestimmte 
Stelle gebunden, noch zu firiren-, die Gefahr bleibt vielmehr über allen Interes
senten schweben und keiner kann behaupten, daß eine gemeinschaftliche Gefahr die
ser Art nach der Theilung von Einzelnen übernommen werden müsse. — Darauf 
kommt es aber nach dem §. 23. a. a. O allein an und man kann deshalb eine 
Spezial-Separation aus dem Grunde nicht ausschließen, weil sich nach Zusammen
legung der Grundstücke, die Möglichkeit eines größeren Schadens für den ein
zelnen Interessenten darbie'tet. Dies ist eine Rücksicht, auf welche das Gesetz selbst 
keinen Werth gelegt hat und die sonach von dem Richter um so weniger beachtet 
werden kann, als jene Nachtheile keine unmittelbaren und vorherzusehenden Folgen 
der Auseinandersetzung sind, vielmehr dem Gebiete der Zufälligkeiten angehören, 
welche nach wie vor bestehen bleiben.

Wollte man dem §. 23. eine andere Auslegung geben, so würde die Auf
hebung der der Landeskultur schädlichen Gemeinheiten gerade bei den werthvollsten, 
an Strömen belegenen und eingedeichten Niederungsgrundstücken, sowie die zweck
mäßige und wirthschaftliche Arrondirung solcher Grundstücke gar nicht erreicht wer
den können. Dies kann indeß nicht die Absicht des Gesetzes sein. (Zeitschr. des 
Revis.-Kolleg., Bd. I. S. 102-108.)
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Zum §. 25.
Vergl. das Präj. des Revis.-Kolleg. für L. K. S. v. 29. Aua. 1850. 

(S. Zus. IV. zum §, 4. der Gem. Th. O., oben S. 42 ff.)

Zu §§. 26-29.
(Beschränkung des Provokationsrechtes).

Vergl. die Erläut. zum §. 4. der Gem. Th. O., Zus. II. und III 
(S. oben S. 29 ff.). 

Zum §. 27.
Vergl. die Erläut. zum §. 164. der Gem. Th. O.

ZU §§, 30.-35.
(Von Theilnehmungörechten).

Zum §. 30.
In Betreff der Wahrnehmung der Rechte des Militair-Fiskus 

hinsichtlich der Exerzier- und Schießplätze, vergl. die Erläut. rum 
§. 89. Nr. 1. der V. v. 20. Juni 1817.

Zum §. 31.
1) Der §. 31. der Gem. Th. O. erwähnt zwar nicht ausdrücklich der 

Verjährung als eines Rechtstitels für die Theilnehmungsrechte und des 
Umfanges derselben; allein die Anerkennung auch dieses Rechtstitels 
folgt schon daraus, daß die Vorschriften des A. L. R., welches die Ver
jährung als einen Titel zur Erwerbung auch von Grundgerechtig
keiten anerkennt (A. L. R. I. 22. §§. 13. ff.), im §. 31. der Gem. Th. 
O. ganz allgemein in Bezug genommen worden sind.

Der §. 31. ergiebt indeß klar, daß das Theilnehmungsrecht selbst 
strenge bewiesen werden muß, und die folgenden §§. bestimmen nur über 
den Umfang desselben, wenn das Recht selbst feststeht, der Um
fang (d. h. Zahl und Art des Viehes und Weideperiode) aber nicht durch 
die gewöhnliche Verjährung, nicht durch rechtsbeständige Willenserklärungen 
und rechtskräftige Judikate, noch durch ein statutarisches Recht festge
stellt ist.')

In dieser Beziehung ist daraus hinzuweisen, daß das A. L. R. I. 22. 
§§. 27. u. 28. den Grundsatz ausspricht, daß bei Grundgerechtigkeiten, die 
aus Willenserklärungen entspringen, der Inhalt dieser letzteren den Gegen
stand und die Grenzen des Rechtes bestimmt, wogegen bezüglich der durch 
Verjährung erworbenen Grundgerechtigkeiten die Regel gilt, daß solche 
sich nur so weit erstrecken, als der Besitz wählend des Laufes der 
Verjährung gegangen ist2)

Wird nun die Verjährung als Rechtstitel des Theilnehmungs- 
rechtes an einer gemeinschaftlichen Weide geltend gemacht, und für 
den gesetzlich dazu erforderlichen Zeitraum an sich nachgewiesen, da-

1) Der Ort, das Weideterrain, auf welchem die Hütung stattfindet, muß 
stets durch die ordentliche Verjährung nachgewiesen werden. DaS hütungsbelastete 
Terrain bedingt einen Theil des Rechtes selbst.

2) Quantum possessum tanlum praescriptum. (Vergl. A. L. R. I. 9. §. 666.)
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gegen nicht für den vollen (30-, 40- oder 44jährigen) Zeitraum der
jenige Umfang (Zahl, Art deS Viehes und Zeit der Ausübung in jedem 
Jahre) des durch Verjährung erworbenen Mitweiderechtes dargethan, in 
welchem solches in den letzten zehn Jahren vor Anbringung der Pro
vokation als ausgeübt nachgewiesen werden kann, so entsteht der Zweifel: 
ob alsdann der Umfang (Zahl und Art des Viehes und Zeit der Aus
übung in jedem Jahre) eines solchen TheilnehmungSrechtes nur nach dem 
seit rechtsverjährter Zeit als erwiesen zu erachtenden Maaße (Zahl, 
Art und Zeit) oder — mit Rücksicht auf §. 32. Gem. Th. O. — nach 
dem innerhalb der letzten zehn Jahre erweislich ausgeübten (grö
ßeren) Besitze — zu normiren sei?

Die letztere Alternative scheint die richtige zu sein. Denn der §. 31. 
a. a. O. verordnet, daß die Theilnehmungsrechte und deren Umfang 
nur in so weit nach den darin gedachten Rechtsquellen, insbesondere auch 
nach den Vorschriften des A. L. R. beurtheilt werden sollen, als nicht die 

32. ff. a. a. O. Abweichendes festsetzen. Der §. 32. a. a. O. aber 
bestimmt, daß wenn zwar die Theilnehmungsrechte selbst seststehen, 
dagegen Maaß und Verhältniß der Theilnahme der einzelnen Inte
ressenten nicht durch Urkunden, Judikate oder Statuten bestimmt sind, hier
für in der Regel der Besitzstand der letzten zehn Jahre die Norm 
abgeben soll. Dadurch ist — wie angenommen werden muß — in so 
fern eine Modifikation des im §. 28. A. L. R. I. 22. ausgesprochenen 
Grundsatzes über den Erwerb der Grundgerechtigkeiten durch Verjä hrung 
angeordnet, als für den Nachweis des Umfanges einer an sich fest
stehenden Weide.Servitut (der Zahl und Art des Viehes und der 
Zeit der Weideperiode), wenn dieser Umfang nicht anderweitig dargethan 
werden kann, der Nachweis.des neuesten zehnjährigen Besitzstandes 
genügen soll. Es ist anzunehmen, daß die Gem. Th. O. beabsichtiget hat, 
diesen Grundsatz allgemein (auch für den Fall, wo das Theilnehmungsrecht 
selbst auf Vertährung gestützt wird) eintreten zu lassen, um allzu schwie
rige und weitläuftige Beweisführungen zu vermeiden.

2) Ueber die Erwerbung der Grundgerechtigkeiten durch Verjährung 
vergl. A. L. R. I. 22. §§. 13., 14., 26.-19. und I. 19., §. 10., so wie 
die Ergänz, und Erläut. der Preuß. Rechtsbücher von Gräff rc. dazu.

3) Ueber die Theilnehmungsrechte bei Gemeinheiten inl Allgemeinen, 
vergl. die Abhandlungen von Kuh (Reg. Rath) in der Kameralistischen 
Zeitung 1841, S. 1090 ff.

4) Der Art. 1. deS Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 hat unter Andern 
auch für ablösbar nach den Grundsätzen der Gem. Theil. O. erklärt:

a) die Berechtigung zur Gräserei J) und zur Nutzung von Schilf, 
Binsen oder Rohr auf Ländereien und Privatgewäffern aller 9Ut;

b) zum Pflücken des Grases und Unkrauts in den bestellten 
Feldern (zum Krauten);

c) zum Nachrechen auf abgeerndteten Feldern, sowie zum 
Stoppelharken;

1) Ueber die Ermittelung des Werthes der Sickelgr äserei-Berech- 
tigung vergl. die techn. Jnstrukt. der landwirthsäaftl. Abth. der Negier, zu 
Frankfurt v. 24. März 1842, §. 135, S. 300—301, der Gen. Kom. zu Sten
dal v. 29. Sept. 1845, §. 104., S. 193—194, u. der Gen. Kom. zu Bres
lau v. 11. Nov. 1845, §. 73., S. 96—97 , Pfeil, Ablösung der Waldservitut., 
§8. 16. u. 67.
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d) zur Torfnutzung. *)
Ueber daS Maaß und Verhältniß der Theilnahme der Interes

senten an diesen Berechtigungen (ad a—d.) diSponiren die Art. 3. u. 4. 
des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850, 1 2) deren Entstehungsgeschichte 
daher hier, mit den sich daran anreihenden Bemerkungen, mitzutheilen ist. 

I. Betreffend den Art. 3.
A. Der Art. 3. enthielt in dem Regier. Entw. nur dessen jetziges 

Alin. 1., wogegen das Alin. 2. von den Kammern hinzugefügt 
worden ist.

AA. Die Motive des Regier. Entw. dazu lauten dahin:
Obwohl die Grasschnittberechtigung als ein Surrogat der Weidegerechtigkeit 

zu betrachten ist, und es deshalb nahe liegt, daS nicht durch Urkunden, Judikate 
oder Statuten bestimmte Maaß und Verhältniß der Theilnahme mehrerer Inte
ressenten in gleicher Weise, wie in den §§. 32. saq. der Gem. Th. O. für die Hu
tung geschehen ist, nach dem Viehstande sestzustellen, so ist doch zu erwägen, daß 
gerade der Grasschnitt allgemein von den Besitzern der kleinen, mit geringem Land
besitze versehenen Nahrungen am meisten benutzt wird, und diese bei Anwendung 
der Analogie der Weiderechte die geringste Abfindung erhalten würden. Aus die
sem Grunde rechtfertigt sich eine Verkeilung der Gesammt-Entschädigung für den 
Grasschnitt, in Ermangelung anderer schriftlicher Normen dafür, nach der Zahl der 
berechtigten Wirthschaften; ein Maaßstab, welcher sich um so mehr empfiehlt, als 
er ein Mittel zur Verbesserung der Lage der ärmeren ländlichen Bevölkerung an 
die Hand giebt. Eben diese Theilungsgrundsätze erscheinen auch auf das Recht zum 
Krauten oder Nachrechen anwendbar.

BB. Die Kommission der II. Kammer empfahl die Annahme des 
Art. 3. mit folgendem Zusatz:

In Niederungsortschaften, wo der Futterbedarf der berechtigten Stellen über
wiegend durch Grasschnitt beschafft wird, bleibt eS d-n Besitzern der größeren Stel
len gestattet, zu beweisen, daß sie in den letzten 10 Jahren vor Einleitung der 
Theilung in einem größeren dem Viehstande oder der Fläche ihrer Stetten entspre
chenden Maaße den Grasschnitt benutzt haben und erfolgt alsdann die Theilung 
der Gräserei nach diesem Nutzungs-Verhältnisse.

Der Kommissions-Bericht motivirt dies in folgender Art:
Bei Art. 3. wurden folgende Verbeff.-Anträge bevorwortet:

a) hinter den Worten: „berechtigte Besitzungen" einzuschalten:
und zwar in Betreff der Gräserei nach dem auf Grund informatorischer 
Ermittelungen durch Schiedsrichter festzustellenden Nutzungs-Verhältnisse 
in den letzten zehn Jahren abgemessen, in Betreff des Krautens und 
Nachrechens aber rc.;

b) am Schluffe des Art. hinzuzufügen:
In Niederungs-Ortschaften, wo der Futterbedarf der berechtigten Stellen 
überwiegend durch Grasschnitt beschafft wird, bleibt es den Besitzern 
der größeren Stellen gestattet, zu beweisen, daß sie in den letzten zehn 
Jahren vor Einleitung der Theilung in einem größeren dem Vieh
stande oder der Fläche ihrer Stellen entsprechenden Maaße den Gras
schnitt benutzt haben und erfolgt alsdann die Theilung der Gräserei nach 
diesem Nutzungs-Verhältnisse.

Die Kom. erkannte zwar im Allgemeinen die für den Art. 3. ausgestellten 
Motive als zutreffend an, und erachtet sonach die Fassung dieses Art. als zur Ver
meidung von Prozessen über die Theilnehmungsrechte bei diesen Nutzungen zweck
entsprechend, zugleich aber auch als eine besondere Rücksichtnahme aus die Ver
besserung der Lage der ärmeren ländlichen Bevölkerung; indessen konnte doch auch

1) Vergl. die Erläut. zu §§. 2. u. 3. der Gem. Th. O., sub II., III. u. IV., 
oben S. 12 ff.).

2) Vergl. in Bd. I. S. 328-329.
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der Umstand nicht außer Acht gelassen werden, daß in einzelnen Landestheilen sehr 
ausgedehnte Grasschnitt-Berechtigungen für ganze aus größeren und kleineren Grund
stücksbesitzern bestehenden Gemeinden bestehen, wo nach der bisherigen Observanz 
die Benutzung dieser Berechtigung fich wesentlich nach dem gesammten Futterbe
dürfniß der einzelnen Wirthschaften gerichtet hat, somit in diesen Fällen eine we
sentliche Verletzung einzelner Berechtigten eintreten würde, wenn auch hier in Er
mangelung von Urkunden, Judikaten oder Statuten, das Theilnahmerecht an der 
Gräsereinutzung als ein Gleiches für alle berechtigten Besitzungen angesehen wer 
den sollte.

Für diese Ausnahmsfälle hielt daher die Kom. den zu b. erwähnten Zusatz 
vollständig für gerechtfertigt, und beantragt:

zwar die Annahme des Art. 3., jedoch mit dem vorstehend zu b. aufge
führten Zusatz.

Die II. Kammer trat dem Anträge der Kommission mit der Modifi
kation bei, daß beschlossen wurde, statt: „Niederungs-Ortschaften" zu 
setzen „Ortschaften." *) (Stenogr. Ber. der II. St I8;z. Bd. 3. S. 1598 
bis 1599.)

CC. Die KomMission der I. Kammer schloß sich dem Beschlusse 
der II. Kammer mit der Maaßgabe an, daß sie beantragte, im Alin. 2. 
statt der Worte: „größere Stellen" zu setzen: „einzelne Stellen."

Der Kommissions-Bericht äußert sich folgendermaaßen:
Der Art. 3. nut dem im Allgemeinen entsprechend befundenen Zusatze, wel

chen die II. K. hinzugefügt hat, genügt einem öfters hervorgetretenen praktischen 
Bedürfnisse.

Wenn die hier erwähnten Berechtigungen zur Gräserei, zum Krauten oder 
Nachrechen bei einer Auseinandersetzung festftanden, so war es gewöhnlich nicht 
schwierig, den Werth zu ermitteln, welchen die Nutzung im Ganzen gehabt, aber 
es fehlte, wo das Maaß der Theilnahme jedes einzelnen Berechtigten nicht durch 
Urkunden, Judikate oder Statuten bestimmt war, häufig an einem sicheren Maaß- 
stabe für diese Theilnahme, weil nur selten der Nachweis zu führen war, in wel
chem Umfange ein Jeder während eines längeren Zeitraumes von seinem Rechte 
Gebrauch gemacht hatte.

Dies mußte darauf führen, die berechtigten Stellen nach ihrem wirthschaftlichen 
Bedürfnisse partieipiren zu lassen, was jedoch der oft bewährten Erfahrung wider
sprach, wonach die Besitzer der kleineren Stellen von solchen Nutzungen viel mehr 
Gebrauch gemacht hatten, als die der größeren Stellen.

Um diesen Uebelstand zu beseitigen, soll jetzt als Regel gelten, daß die berech
tigten Besitzungen ein gleiches Theilnahme-Recht haben, dagegen ausnahmsweise 
der Nachweis zugelaffen werden, daß eine größere Theilnahme stattgesunden, welche 
dann maaßgebend sein soll.

So zweckmäßig dies an sich ist, so hat die Kom. sich doch nicht überzeugen 
können, daß es entsprechend ist, diesen Nachweis nur den Besitzern der größeren 
Stetten einzuräumen, wie es in dem von der II. K. beschlossenen Zusatze geschehen 
ist, vielmehr ist sie einstimmig der Meinung gewesen, daß — abgesehen von den 
Zweifeln, welche darüber entstehen können, was int einzelnen Falle unter größeren 
Stellen zu verstehen sei — die erwähnte Ausnahme von der Regel jedem zu Stat-

1) Dies geschah auf den Verbess.-Antrag des Abgeordn. Ambronn 
(Drucks. Nr. 357.). — Die Gründe, welche der Antragsteller hierfür anführte, 
waren, daß wenn man den Ausdruck: „Niederungs-Ortschaften" wörtlich nehme, 
darunter Ortschaften zu verstehen seien, die in der Niederung selbst liegen; eS 
sei dagegen nur gemeint, daß die Gegend solche Niederungen habe, in welchen 
der Grasschnitt auSgeübt wird, wenn auch die Berechtigten auf der Höhe wohnen» 
— Der Berichterstatter (Abgeordn. Bauer-Stargard) erklärte sich hiermit 
einverstanden, worauf die Kammer die Umwandlung des Wortes: „Niederungs- 
Ortschaften" in: „Ortschaften" beschloß. (Stenogr. Ber. der II. K. Bd. 3. 
S. 1598 ii. 1599).
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ten kommen müsse, der den Nachweis einer während 10 Jahren vor Einleitung der 
Auseinandersetzung ausgeübten größeren Theilnahme führen kann.

Sie tragt daher daraus an:
im Alin. 2. des Art. 3. statt der Worte: „größeren Stellen" zu setzen: 
„einzelnen Stellen", und mit dieser Verbesserung den Art. anzunehmen. 

Ein Mitglied der Kom., welches im Wesentlichen von demselben Gesichtspunkte 
ausging, wollte in so fern noch weiter gehen, als eS meinte, daß bei Zulassung 
einer Erhöhung der Viril-Portion auch eine Herabsetzung derselben bei denen müßte 
erfolgen können, welche erweislich, weil sie auf eigenen Grundstücken hinreichenden 
Futterbedarf erzielten, und weder selbst zur Theilnahme an Ausübung der Berech
tigung Muße hätten, noch es in ihrem Interesse hielten, durch Lohnleute in dieser 
Weise Futter werben zu lassen, weniger Nutzen von der Berechtigung gezogen ha
ben, als die Uebrigen.

Es verlangte daher, dem Alin. 2. folgende Fassung zu geben: 
In Ortschaften, wo der Futterbedarf überwiegend durch Grasschnitt be
schafft wird, bleibt es den Berechtigten gestattet, zu beweisen, daß sie in den 
letzten 10 Jahren vor Einleitung der Theilung in einem größeren Maaße 
den Grasschnitt benutzt haben, und erfolgt alsdann die Theilung der Gra
serei nach Verhältniß des Rechts und der stattgehabten Nutzung. 

Dieser Antrag ist jedoch mit 16 gegen 1 Stimme verworfen worden.

Die I. Kammer trat dem Anträge der Kommission bei. (Stenogr. Ber. 
der I. K. 18*4. Bd. 5. S. 2657.)

DD. Die KomMission der II. Kammer trug nunmehr dahin an, 
die von der I. Kammer beschlossene Abänderung des Alin. 2. anzunehmen, 
indem sie bemerkte:

Das dem Alin. 2. des Art. 3. zum Grunde liegende und von der II. K. an
genommene Prinzip wird durck diese Abänderung nicht verändert, vielmehr der 
damit beabsichtigte Zweck nur um so sicherer erreicht und jeder etwanige Zweifel, 
waS im einzelnen Falle unter größern Stellen zu verstehen sei, beseitigt, zumal eS 
allerdings auch vorkommen kann, daß Besitzer von Stellen, die nickt zu den grö
ßeren zu zählen sind, im Stande wären, den in diesem Alinea geforderten Nach
weis einer ausnahmsweise größeren Theilnahme an der Gräsereinutzung zu führen. 

Die II. Kammer ist dem beigetreteu. (Stenogr. Ber. der II. K. 1 
Bd. 5. S. 2893-2805.)

B. Der Art. 3. des Ergänz. Ges. v. 2. März 1850, dessen Alin. 1. 
„das Maaß und Verhältniß bei gemeinschaftlich ausgeübten Berechtigungen 
zur Gräserei oder zum Krauten oder Nachrechen, insoweit allen oder 
einzelnen Interessenten nicht Urkunden, Judikate oder Statuten zur Seite 
stehen, als ein gleiches (gleich großes) behandelt wissen will", giebt zu fol
genden Bemerkungen Veranlassung.

a) Es bestätiget das Alin. 1. des Art. 3. die Auslegung der §§. 31. 
ff.1), insbesondere des §. 34. der Gem. Theil. O. dahin, daß das Theil
nahmeverhältniß derjenigen einzelnen Interessenten an der Weide, deren 
Viehzahl durch Urkunden, Judikate rc. feststeht, nach Inhalt derselben fest
zustellen ist und daß der subsidiaire Maaßstab des zehnjährigen Besitzstan
des, eventuell des Durchwinterungsfußes alsdann nur bei allen denjenigen 
übrigen Interessenten zur Anwendung kommt, welche keine Urkunden über 
daS Maaß und Verhältniß ihrer Weidetheilnahmerechte aufzuweisen haben.

b) Es beruhet jene Bestimmung des Alin. 1. auf der Annahme, daß 
die Berechtigung zur Gräserei, zum Krauten und zum Nachrechen eine tut 
Allgemeinen unbedeutende sei, welche auf die wirthschaftlichen Verhältnisse 
der Berechtigten keinen besonders merklichen Einfluß übe, was allerdings 
meist zutrifft, da Gräserei und Krautsuchen zur Sommerstallfütterung, wie

1) Vergl. Zus. III. zu §§. 31-40. (s. unten S. 66 ff.).
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tn Schlesien und der Lausitz, am häufigsten von kleinen Leuten, Häus
lern, Gärtnern nebenher auSgeübt wird.

c) Wenn eS aber einige andere Gegenden giebt, z. B. die des Spree- 
waldeS in der Lausitz, wo der Grasschnitt die ganze Sommerstallfütterung 
deS BieheS liefert und die Erhaltung des Viehstandes wesentlich auf eine 
solche Berechtigung gegründet ist, so daß dieselbe den landwirthschaftlichen 
Umfang der Viehhaltung bedingt und andererseits deren Maaß durch den 
wirthschastlich gehaltenen Viehstand bestimmt wird, so mußte, um diesen 
Verhältnissen gerecht zu werden, das Alin. 2. hinzugefügt werden.

Bei der Anwendung des Alin. 2. tritt demnächst aber in Bezug auf 
das Recht zum Grasschnitt, und nur für dieses Nutzungsrecht, eine 
verschiedene Behandlung der einzelnen Interessenten, welche 
mit anderen gemeinschaftlich dergleichen Rechte ausgeübt haben, und somit 
eine Abweichung von dem für die Weidetheilnahme nach den §§. 31. u. 
34. der Gem. Theil. O. geltenden Prinzip dahin ein, daß für einzelne 
Stellen die Ausübung in den letzten zehn Jahren bei Feststellung des 
Maaßes ihres Rechtes entscheidet, während alle anderen Theilnehmer mit 
gleichen Antheilen zum Ansätze kommen.

d) Tritt dieser zuletzt gedachte Fall deS Alin. 2. ein, ober steht die Mit
benutzung des Eigenthümers der zum Grasschnitte benutzten Reviere dem 
gleichen Nutzungsrechte von Servitutberechtigungen gegenüber, so muß, Be
hufs Feststellung des Theilnahmeverhältnisses aller Mitberechtigten und bei 
einer etwa nöthigen Kürzung der Rechte, der wirtschaftliche Bedarf aller 
übrigen Interessenten veranschlagt und als Verhältnißzahl Behufs Verthei- 
lung des vorhandenen Grasvorrathes zum Grunde gelegt werden.

II. Betreffend den Art. 4.

Der Art. 4. ist von beiden Kammern in der Fassung des Regier. 
Entw. angenommen worden. *) (Steucgr. Ber. der II. K. 18Jg. Bd. 3. S. 
1600. ii. der I. K. Bd. 5. S. 2657.)

A. Die Motive deS Regier. Entw. zum Art. 4. lauten dahin-
Um den Weitläufigkeiten vorzubeugeu, welche die Ermittelung deS Umfangs 

der Dienftbarkeitsrechte zur Nutzung von Schilf, Binsen oder Rohr, zum Stoppel
harken und zur Torsnutzung verursachen möchte, wenn dieser Umsang nicht durch 
einen schriftlichen Titel feststeht, ist es nothwendig, darüber eine ausdrückliche Vor
schrift zu ertheilen, und da die gedachten Servituten zu demselben Zwecke dienen, 
wie das Recht zum Plaggen-, Heide- oder Bültenhieb, so erscheint es am Ange
messensten, auch auf sie die für das oben genannte Recht ertheilten Vorschriften der 
§§. 52—55. der Gem. Th. O. für anwendbar zu erklären. Dabei wird es jedoch 
erforderlich, der Meinung entgegenzutreten, als müßte sich der Berechtigte auf sei
nen Bedarf den Vorrath an Torf, welcher sich etwa in unausgedeckten Lägern 
auf seinem Grundstücke vorfinden möchte, abrechnen lassen. Denn eine solche An
nahme würde nicht nur mit der wirklich stattgehabten Nutzung des Rechts unver-

1) Der hi der II. K. von den Abgeordn. Welz er und Langer gestellte 
Verb ess.-An trag (nicht gedruckt):

„den 2. Abs. deS Art. 4. fortzulaffen und statt desselben folgende Bestimmung 
„aufzunehmen:

„Besitzt ein Streu- oder Brennholz-Berechtigter selbst Grundstücke, welche 
„ihm Streu- oder Brennholz gewähren, so wird sein Theilnahmcrecht an 
„den ihm auf fremden Grundstücken zustehenden Streu- und Brennholz- 
„Berechtigungen, wenn nicht urkundlich etwas Anderes feststeht, unter Be- 
„rückstchtigung der in den letzten 10 Jahren stattgefundenen Nutzung durch 
„Schiedsrichter stestgestellt,"

wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. der II. K. Bd. 3. S. 1600).
Vergl. die Erläut. zum §. 54. der Gem. Th. O
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einbar sein, sondern auch zu einer reichhaltigen Quelle von Chikanen gemacht 
werden.

Unter den Spruchbehörden hat sich eine abweichende Ansicht darüber geltend 
gemacht, ob der 8- 54. der Gem. Th. O. auf die Berechtigung zum Plaggen-, 
Heide- und Bültenhieb zu beschranken ist, oder ob derselbe einen allgemeinen Grund
satz ausspricht, der auch auf unbestimmte Brennholzberechtigungen zum Bedarf aus
gedehnt werden muß, wenn nicht im einzelnen Falle etwas Anderes ausdrücklich 
bestimmt ist. Das Ober-Trib. hat sich in mehreren Prozessen für das Letztere ent
schieden und demgemäß festgesetzt, daß der Brennholzberechtigte nur so viel Holz 
auö dem belasteten Forste zu entnehmen befugt sei, als er in seiner Wirthschaft 
nach Abrechnung der eigenen Feuerungömittel gebraucht. Dieses Prinzip steht mit 
der Vorschrift des §. 15. Tit. 19. Thl. I. A. L. R., daß im Zweifel für diejenige 
Art der Einschränkung, welche dem Eigenthümer am wenigsten lästig ist, die Ver
muthung eintritt, int Einklänge, und muß daher als das richtige angesehen werden. 
Zur Vermeidung entgegengesetzter Erkenntnisse ist eS wünschenSwerth, den Grund
satz in den Art. 4. des Gesetzes aufzunehmen. Da sich aber dasselbe Bedenken auch 
in Betreff der Anwendbarkeit des §. 52. der Gem. Th. O. aus Streuberechtigungen 
erheben könnte, so wird dieses gleichzeitig in dem nämlichen Sinne zu erledigen 
sein.

B. Der Bericht der Kommission der II. Kammer (zu Art. 4. u.
5.) bemerkt:

Die Bestimmungen der Art. 4. und 5. sind nach der einstimmigen Ansicht der 
Kom. durch die Motive des Gesetz-Entwurfs genügend gerechtfertigt, und werden 
daher dieselben zur unveränderten Annahme empfohlen.

Von einer Seite wurde verlangt, hinter Art. 5. eine besondere Bestimmung 
deS Inhalts einzuschalten:

Keine der in den Art. 3. iinb 4. bezeichneten Nutzungen kann zu einem hö
heren Werthe geschätzt werden, als ihre Ausübung bei Berücksichtigung der 
forst- und feldpolizcilichen Vorschriften zu gewähren vermag.

Die Majorität der Kom. konnte sich jedoch nicht von der Nothwendigkeit einer 
solchen Bestimmung, die eben nur bei der Abschätzung des Werths für die Berech
tigung des Harzscharrens der Natur der Sache nach erforderlich erscheint, über
zeugen, da es bei der Feststellung des Werths der Berechtigungen zur Gräserei, 
des Krautens, zum Nachrechen, der Nutzung von Schilf, Rohr, Binsen, Stoppel
harken und der Torfnutzung, überall nur auf eine Schätzung der auf einer be
stimmten Fläche vorkommenden Masse dieser Nutzungen und ihres Geldwerthes an
kömmt, und dabei selbstredend auf etwaige vorgekommenen Uebergriffe bei ihrer bis
herigen Ausübung keine Rücksicht genommen werden kann, es ist daher die Auf
nahme eines solchen Zusatz-Art. von der Kom. abgelehnt worden.

C. Die Kommission der I. Kammer hat sich dahin geäußert:
Der Art. 4. ist durch die Motive der Regierungsvorlage ausreichend begründet 

und keine Veranlassung gefunden worden, den Berechtigten im Sinne des von dem 
Abgeordneten Welzer in der II. K. eingebrachten, aber verworfenen Amendements 
(pag. 1599 stenogr. Bericht der II. K. l) dafür sicher zu stellen, daß er wegen hin
reichend vorhandenen Brennmaterials auf eigenem Grund und Boden gar keine 
Entschädigung für seine Grundgerechtigkeit erhalte.

Von einer Seite wurde hervorgehoben, daß der am Schluß des Alin. 1. die
ses Art. gebrauchte Ausdruck „aufgedeckt" unbestimmt und zweideutig sei, indem 
darunter eben so gut das bloße Aufstechen, als das gänzliche Entblößen des Torf
lagers verstanden werden könne, während es allein darauf ankomme, ob der Torf
stich bereits in Betrieb genommen worden sei, oder nicht?

Außerdem war man von dieser Seite der Meinung, daß eS in der Gerechtig
keit beruhe, dem Berechtigten auch dasjenige Brennmaterial anzurechnen, welches er 
auf seinem eigenen Boden ohne außergewöhnliche Kosten und erhebliche Störung 
seines Wirthschaftsbetriebes gewinnen könne.

1) Vergl. die Note 1. oben S. 63.
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Die- sei eigentlich schon int §. 54. der Gem. Th. O. angeordnet gewesen, in- 
dem dort dem Berechtigten die Anrechnung aller eigenen Feuerungsmittel an Holz, 
Torf, anferlegt worden, ohne zwischen aufgedeckten und nicht aufgedeckten Torflagern 
zu unterscheiden. Bon diesem Prinzip der Gemeinheitstheilungs-Ordnung zum 
Nachtheile des Belasteten abzuweichen, liege keine hinreichende Veranlassung vor. 

Aus diesem Grunde schlug man vor, dem letzten Satze des Alin. 1. folgende 
Fassung zu geben:

Dabei kommen aber solche den Berechtigten gehörige Torflager, welche zur 
Zeit der Anbringung des Ablösungs-Antrages noch nicht in Betrieb genom
men sind, nicht in Betracht, wenn sie zur Holz-, Acker- oder Wiesen-Kultur 
dauernd benutzt werden, oder doch außergewöhnliche Torf-Betriebs-Einrich- 
tungskosten erfordern, die durch den Torfbetrieb nicht gedeckt werden.

Die Majorität der Kom. hat jedoch diesem Vorschläge ihre Billigung versagt, 
theils weil sie den auch anderwärts in den Gesetzen (z. B. im §. 25. des Ges. v. 
8. April 1823) gebrauchten Ausdruck: „ aufgedecktes Torflager" nicht unklar, 
sondern ganz geeignet findet, eine zum Gewinn von Torf eröffnete Anlage zu be
zeichnen, andcrntheilS aber, weil es ein auch den §. 54. bedingendes Prinzip der 
Gem. Th. O. ist, die Nutzungen so zu entschädigen, wie sie vor, resp, bei der Ein
leitung des Verfahrens stattgesundcn (cf. §. 87., 131. rc. der Gem. Th. O.). Sie 
findet deshalb in dem Art 4. des vorgelegten Gesetz-Entw. lediglich eine neue Kon
sequenz aus einem bewährten und unabweislichen Grundsätze der früheren Gesetz
gebung, welche um so mehr aufrecht erhalten werden muß, als man sonst, nament
lich bei Annahme des gestellten Amendements, öfters in der That auf daS Resul
tat kommen könnte, daß dem Berechtigten, weil er selbst Brennmaterial auf seinem 
Grund und Boden zu finden vermag, keine Entschädigung für eine wohlerworbene 
Servitut gewährt würde.

Die Kom. empfiehlt daher die unveränderte Annahme deS Art. 4.

Vergl. die Erläut. zu §§. 52—55., 119. u. 140. der Gem. Theil. O.

Zu §§♦ 31-40. ')
I. Bei der Anwendung dieser Vorschriften ist von dem Grundsätze aus

zugehen, daß die Gem. LH. O. keine neuen Rechte verleihet, son
dern daß der RechtSgrund der Theilnahmerechte an dem Gegen
stände der Auseinandersetzung außerhalb derselben liegt. Die Gem. 
Th. O. regelt nur die zur Auseinandersetzung anderweit erworbenen 
und mitgebrachten Theilnahmerechte. Die verschiedenen Rechtstitel dieser 
Theilnahmerechte beruhen theils auf den allgemeinen oder Provinzial-Ge
setzen, theils auf statutarischen Bestimmungen, oder auf Judikaten und 
Willenserklärungen (Verträgen) (§. 31.).

Dagegen regelt die Gem. Th. O. das Theilnahmeverhältniß 
der gleichartigen Rechte, und zwar zunächst in den §§. 32. ff. der Rechte 
auf die zur Theilungsmaffe gehörige Weide, d. h. an dem in der Regel 
nach Kuh weid en (nach dem Quantum an Weidegras, welches zur Er
nährung einer Kuh des örtlichen Schlages während der Weideperiode er
forderlich ist) sachverständig ermittelten Gesammtwerthe der unter die Be
rechtigten zur Vertheilung gelangenden Hütung.

Nur zum Zwecke der Theilung, oder aber der nach Abschn. II. nur

1) Vergl. über die Historismen Grundlagen dieser Vorschriften daS Schrei
ben des Gen. Direktoriums v. 23. Nov. 1790 an das Justiz - Depart., das Ant
wortschreiben des letzteren v. 6. Dec. ej. s., das Schreiben des ersteren v. 14. Mai 
1791 nebst Gutachten der Kurmärkischen Kammer, und das 9t. des Justiz-Depart. 
an das Kammergericht v 30. Mai 1791 und das Gutachten des letzteren v. 19. 
April 1792. (Stengel's Beitr. Bd. 3. S. 1 ff.), dcSgl. die Mittheilungen in 
Kretzschmer's Konkordanz der Preuß. Agrar-Gesetze, zum §. 32. der Gem. 
Th. O.

LandeS-Kultur-Gesetzg. Ed. 11. Mth. n. 5
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auf Provokation des Eigenthümers oder Miteigenthümers der belasteten 
Grundstücke gestatteten Firation oder Einschränkung von Servitu
ten, stellt die Gem. Th. O. bestimmte, die allgemeinen, namentlich 
die im A. L. R. hierüber gegebenen, Vorschriften ergänzende und mo- 
dificirende Regeln und Normen auf.

Insoweit wird zu dem gedachten Zwecke durch die Gem. Th. O. 
auch das Maaß und der Umfang der Theilnahmerechte getroffen.

Für daö nach Maaß und Umfang der Rechte sich bestimmende Theil
nahme-Verhältniß der Interessenten an der gemeinschaftlichen, zur Verthei- 
lung gelangenden Weidemasse stellt die Gem. Th. O. (88- 31—34.) drei 
verschiedene Maaßstäbe in folgender Reihenfolge auf:

1) Urkunden, Judikate oder Statuten, als den principaliter 
entscheidenden Maaßstab, sodann

2) den zehnjährigen Besitzstand, endlich
3) in subsidium, wenn der zehnjährige Besitzstand nicht zuverlässig auö- 

zumitteln ist, oder die anderweite Voraussetzung des 8- 34. eintritt, — den 
Durchwinterungsfuß.

II. Was zuvörderst den zehnjährigen Besitzstand (88- 32. und 
33.) betrifft, so ist zuvörderst zu bemerken, daß darunter nicht die Viehhal
tung, sondern der Vortrieb (die wirkliche Ausübung der Hütung) 
zu verstehen ist.

Ist die Weide mit verschiedenen Viehsorten ausgeübt, so sind diese 
in der Regel auf Kühe zu reduciren, und zwar nach Maaßgabe des für 
die verschiedenen Vieharten in der Weideperiode erforderlichen und zu kon- 
sumirenden Weidegrases, so daß z. B. 8—10 Schaafe, oder 8 Schweine, 
oder 16 — 24 Gänse u. s. w. einer Kuh gleich gerechnet werden. ES muß 
aber bei der Anwendung des Maaßstabes des zehnjährigen Besitzstandes 
(SS- 32. u. 33.) nicht bloß die in jedem Jahre der zehnjährigen Periode 
vor Anmeldung der Provokation wirklich aufgetriebene Art und Zahl 
des Viehes, sondern außerdem auch nachgewiesen werden, wie lange in 
jedem dieser zehn Jahre die Hütung mit der resp. Zahl und Art deS 
Viehes wirklich stattgefunden hat.

Da ein solcher Beweis, so wie ihn das Gesetz erfordert, erfahrungS- 
mäßig nur selten geführt werden kann, in dieser Beziehung mithin der 
Voraussetzung deS Gesetzes, daß durch Anwendung des Maaßstabes des 
zehnjährigen Besitzstandes das Beweisverfahren über den Umfang 
des bei dem Separationsplane zu berücksichtigenden Hütungsrechtes werde 
vereinfacht und erleichtert werden, in der Praxis selten entsprochen wird, — 
rumal für den Fall des 8- 33. ad b. noch weiter als auf die letzten zehn 
Jahre vor der Provokation zurückgegangen werden muß, — so kommt in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Maaßstab des Durchwinte
rungsfußes zur Anwendung, obwohl dieser Behufs Ermittelung des Fut
tergewinnes zur Erhaltung des VieheS in der Periode der Stallfütterung 
eine Vermessung, Bonitirung und Ertragsermittelung der Aecker und Wie
sen, resp, an Stroh und Wiesenheu, voraussetzt und nöthig macht, — Ope
rationen, welche meist aber ohnehin für den Zweck der Um- und Zusam
menlegung in der Gemeinheitstheilung begriffenen Grundstücke geschehen 
mußten.

III. Nach den Vorschriften der SS- 31 — 34. der Gem. LH. O. be
steht kein Zweifel darüber, daß wenn alle Interessenten ihren zehnjäh
rigen Besitzstand dargethan haben, lediglich dieser entscheidet, und daß 
wenn alle ihn nicht dargethan haben, daö DurchwtnterugSprinzip 
unter den in den §§. 35. ff. der Gem. Th. O. vorgeschriebenen Maaß 
gaben eintritt. Dagegen hat die Vorschrift des S« 34. zu dem Zweifel ge
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führt, welcher Maaßstab in denjenigen Fällen anzuwenden fei, wenn ein
zelne Theilnehmer von ihrem (übrigens feststehenden) Rechte in den letzten 
zehn Jahren gar keinen oder doch einen minderen Gebrauch gemacht haben, 
als wozu sie erweislich durch Urkunden, Judikate oder Statuten befugt 
waren, — sowie wenn von einigen Interessenten der zehnjährige Besitz
stand erwiesen worden ist, von anderen dagegen nicht?

1) Das Ob. Trib. hat in Betreff dieser Fragen folgende Grundsätze 
angenommen.

a) Der II. Sen. des Ob.Trib. hat (in dem Erk. v. 23. März 1839) 
ausgesprochen, daß wenn sich bei Ermittelung des Umfanges der Theil- 
nehmungsrechte nach §. 32. findet, daß ein Theilnehmer in einem der letz
ten zehn Jahre von seinem Rechte keinen Gebrauch gemacht hat und der
selbe sich dieses Jahr bei der Durchschnittöberechnung von zehn Jahren mit 
Null in Anschlag bringen lassen will, den übrigen Interessenten hiergegen 
ein Widerspruchsrecht nicht zusteht, und daß sie nicht berechtigt sind, zu 
verlangen, daß das eventuell vorgeschüebene Durchwinterungsprinzip zur 
Anwendung gebracht werde. *) (Präj. Samml. des Ob. Trib. S. 339. Nr. 
638).

b) Späterhin ist bei dem Ob. Trib. die Frage kontrovers ge
worden :

ob nach $§' 32—34. der Gem. Th. O. die Theilnehmungsrechte 
sämmtlicher Gemeinheits-Interessenten entweder nach dem Besitzstände 
in den letzten, der Einleitung der Theilung vorhergegangen zehn Jah
ren oder nach dem Durchwinterungsfuße zu ermitteln sind, beide Be
rechnungsgrundsätze aber nicht neben einander zur Anwendung 
kommen können,

oder
ob eS zulässig ist, die TheilnehmungSrechte Einzelner nach dem zehn
jährigen Besitzstände, anderer Interessenten aber nach dem Durchwin
terungsfuß festzustellen, und daher beide Berechnungssätze einer Thei
lung zum Grunde zu legen?

DaS Plenum des Ob. Trib. hat (mittelst Beschlusses v. 23. Nov.
1840) die letztere Meinung für die richtige erachtet und demgemäß folgen
den RechtSsatz ausgesprochen:

Diese Vorschriften bedingen nicht die Jndentität eines Maaßstabes, 
das TheilnehmungSrecht kann vielmehr bei einigen Interessenten nach dem zehn
jährigen Besitzstände, bei andern nach dem Durchwinterungsfuße festgestellt, und 
beide Berechnungsgrundsätze können daher neben einander der GemeinheitStheilung 
zum Grunde gelegt werden. ’) (I. Min. Bl. 1841, S. 128, Min. Bl. d. i. V. 
1841, S. 85.)

Die Gründe dieses Plenarbeschlusses sind im Wesentlichen folgende:
Die Ausdrücke „jedem Betheiligten" im §. 31., „jeden einzelnen Interessenten" 

im §. 32., „jeder Theilnehmer" im §. 33. und „einzelnen Theilnehmern" im §. 34. 
der Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821 führen auf die Vermuthung, der Gesetzgeber

1) Die Richtigkeit dieses Grundsatzes muß unbedenklich anerkannt werden.
2) In der Präj. Samml. des Ob. Trib. (Präj. Nr. 936. S. 339) und 

in den Entscheid. Bd. 6. S. 375 ist der angenommene Rechtssatz in folgender 
Art sormulirt worden:

„Bei der Auseinandersetzung gemeinschaftlicher HütungS-Jntereffenten ist es 
„zulässig, die Theilnehmungsrechte Einiger nach den letzten der Theilung 
„vorhergegangenen 10 Jahren, die Theilnehmungsrechte Anderer dahingegen 
„nach der Durchwinterung festzustellen, und mithin beide Berechnungen 
„nebeneinander zum Grunde zu legen."
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sei von der Voraussetzung ausgegangen, daß der zehnjährige Besitzstand als Regel 
von jedem Einzelnen werde ohne Schwierigkeiten dargelegt werden können, oder, 
falls hierbei wider Verhoffen Schwierigkeiten vorwalten sollten, diese sich/ bei der 
Gesammtheit der Interessenten finden werden, daß mithin schon der Fall einer all
gemeinen Möglichkeit, oder allgemeinen Unmöglichkeit der Beweisführung von An
fang an auf die Anwendung eines einzigen Theilungsmaaßstabes hinführe, und des
halb die Frage: ob die Verbindung der beiden, in den vorgedachten Gesetzftellen 
naher bezeichneten Maaßstäbe statthaft sei, bei gleich gutem Willen und gleichen 
Bemühungen der Interessenten gar nicht vorkommen könne. Dies ist indeß, wie 
die Erfahrung lehrt, allerdings der Fall, und da der Gesetzgeber sich die Anwen
dung beider Ermittelungsarten der Theilnehmungsrechte neben einander wenigstens 
nicht als unmöglich gedacht hat, so wird jene Frage, in Ermangelung einer be
stimmten Vorschrift, aus dem Geist und Sinne der Gem. Th. O. zu beantwor
ten sein.

Das A. L. R. Th. I. Tit. 17. §. 338. stellt den Grundsatz aus, daß bei einer 
jeden Gemeinheitstheilung kein Theil gegen den andern verkürzt oder in seinen 
Nutzungen geschmälert werden dürft. Die Gem. Th. O. §. 23. dagegen setzt als 
theoretisch und praktisch erwiesen voraus, daß eine jede GemeinheitsauSeinander- 
setzung zum Besten der Landeskultur gereiche und ausführbar sei. Wenn aber die 
gedachte Ordnung einmal dergleichen Theilungen im landwirthschaftlichen Interesse 
möglichst befördern wollte, so muß sie konsequenter Weise zur Ersparung von Zeit 
und Kosten auch den Weg abzukürzen bemüht sein, auf welchem die einzelnen Theil- 
nehmer den Umfang ihres Rechts darzulegen haben. Hierauf hat nun auch die 
Gem. Th. O. in der That Bedacht genommen, indem sie in den §§. 31—31. ein 
dreifaches Beweisverfahren zulaßt. An der Spitze dieser drei Klaffen steht nach 
§. 31. der Beweis aus Urkunden (rechtsbeständigen Willenserklärungen und rechts
kräftigen Erkenntnissen) oder unmittelbar aus statutarischen oder Provinzial-Ge
setzen; die zweite Klaffe bildet nach §. 32. der zehnjährige Besitzstand und die 
dritte und letzte nach §. 34. das DurchwinterungS - Prinzip. Die erste Klaffe hat 
vor der zweiten und diese wiederum vor der dritten den Vorzug, wie der §. 32. 
durch die Worte „in der Regel" unzweideutig ergiebt; die Berechnung nach der 
Durchwinterung ist mithin abweichend vom A. L. R. diejenige, welche zuletzt zur 
Anwendung gebracht werden darf.

Seit dem Ed. zur Verbesserung der Landeskultur v. 14. Sept. 1811 wußte 
jeder Grundbesitzer, daß er seinen Fruchtbau erweitern, seinen Viehstand mithin er
höhen konnte. Zehn Jahre später erschien die in der Zwischenzeit durch mehrere 
Gesetze, z. B. die Dekl. v. 29. Mai 1816 Art. 24. und die V. v. 20. Juni 1817 
§§. 10., 102., verheißene neue Gem. Th. O. v. 7. Juni 1821. Bis zu den nach 
dieser Ordnung zu bewirkenden Auseinandersetzungen hatte jeder Grundbesitzer zehn 
und mehr Jahre Zeit gehabt, seinen Viehstand möglichst zu firiren, und über das 
wirklich gehaltene Vieh schriftliche Notizen zu führen. Die Grundbesitzer waren 
mithin sehr wohl im Stande, den Separationskommissionen ohne erhebliche Mühe 
mit dem leichteren Erfahrungsbeweise des zehnjährigen Besitzstandes entgegen zu 
kommen, und eS ist ihre eigene Schuld, wenn sie sich in die schwierige Lage versetzt 
haben, statt des Erfahrungsbeweises auf den Schätzungsbeweis — die Berechnung 
nach der Durchwinterung — zurückgehen zu müssen. — Die Regel, welche der 
$. 32. der Gem. Th. O. aufstellt, hat hiernach einen historischen Grund. Jeder 
einzelne Interessent hat den Umfang eines Theilnahmerechtes darzuthun, sobald aber 
dies geschehen ist, muß er auch dessen, was er wirklich erwiesen hat, theilhaftig 
werden, und hat sich seinerseits darum nicht zu kümmern, auf welche Art sein viel
leicht minder vorsichtiger Gegner den Beweis seines Rechtes führen werde. — 
Offenbar aber würde die Regel des §. 32. ganz illusorisch werden, wenn man erst 
das Theilnahmerecht des einen Interessenten nach dem Besitzstände feststellen und 
hinterher wiederum als ganz unermittelt betrachten wollte, wenn und weil der 
Gegner nicht ebenfalls den Beweis eines zehnjährigen Besitzstandes zu führen ver
mag. — Daß das Gesetz solche Zeit und Kosten verursachende Ermittelungen gleich
sam nur zur Probe habe gestatten wollen, läßt sich nicht annehmen, und zwar um 
so weniger, als dies gegen den Grundsatz der Gleichheit der Rechte bei Gemein
schaften verstoßen würde. — In der That läßt sich aber auch gar keine Jnkonve- 
nienz darin finden, wenn der Ermittelung der Theilnehmungsrechte bei einer Ge- 
Minheitöauseinandersetzung theilweise der Besitzstand, theilweise die Durchwinterung
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zu Grunde gelegt wird. Der eine wie der andere MaaßstaV dürfte meist zu einem 
gleichen Resultate führen, und eine Differenz wenigstens nicht von großer Bedeu
tung sein können, weil in beiden Fällen der wirtschaftliche Bedarf und der Grund
ertrag nothwendig berücksichtigt werden muß. (Bergl. §. 33. Lit. a., §§. 34., 35. 
a, a. O., §. 90. d eS A. L. R. I. 22 ). Anders wäre eS, wenn derjenige, welcher 
den Beweis des zehnjährigen Besitzstandes wählt, auch dasjenige Vieh zur Berech
nung bringen dürfte, welches er nur während der HütungSzeit gehalten, oder wel
ches er im Winter mit erkauftem Futter oder mit Früchten von solchen Grund
stücken ernährt hat, welche außer der zu theilenden Feldmark liegen. Dies ist je
doch keineSwegeS der Fall, vielmehr darf auf dergleichen Ueberfchreitungen bei Fest
stellung der Theilnahmerechte keine Rücksicht genommen werden. — Wenn übrigens 
das zu theilende Objekt nicht für alle TheilnehmungS - Berechtigte ausreicht, so 
ist nur demjenigen Theilnehmer, dessen Berechtigung auf einem DienstbarkeitSrechte 
beruhet, das erwiesene Maaß bis zur Zulänglichkeit des Bedürfnisses zu gewähren, 
die übrigen Theilnehmer, welche ihre Berechtigung aus dem Miteigenthume ableiten, 
müssen sich dagegen eine verhältnißmäßige Verminderung ihres Viehstandes gefallen 
lassen, ohne Unterschied, ob sie einen zehnjährigen Besitzstand erwiesen haben oder 
ihr TheilnehmungSrecht nach dem Durchwinterungsprinzip berechnet ist (§. 51. der 
Gem. Th. O.). Auch hieraus folgt, daß eine Einheit des Maaßstabes bei Fest
stellung der Theilnehmungsrechte nicht nothwendig ist. — Als Resultat der vor
stehenden Ausführung stellt sich heraus, daß Besitzstand und DurchwinterungSprin- 
zip mit einander gar nicht in Kollision kommen, vielmehr beide neben einander als 
Maaßstab der Theilnehmungsrechte sehr wohl bestehen können und im Wesentlichen 
zu demselben Zwecke führen. (Entsch. Bd. 6. S. 375 ff.)

2) Dünniges hat sich mit dem Plenarbeschl. des Ob. Trib. ein
verstanden erklärt, indem er seine Ansichten in folgender Art entwickelt:

a) Der bei Auslegung des §. 32. aufgekommene Zweifel: ob der Umfang 
des TheilnehmungSrechteS an gemeinschaftlichen Weiden auch solcher Interessenten 
nach dem zehnjährigen Besitzstände feftzusetzen sei, deren Theilnahme-Maaß und 
Verhältniß durch Urkunden, Judikate und Statuten bestimmt ist? erledigt sich durch 
die Fassung deS §. 32. in den Worten: wenn das Maaß und Verhältniß der 
Theilnahme eines jeden einzelnen TheilnehmerS, (b. h. aller Interessenten) 
nicht durch Urkunden, Judikate oder Statuten bestimmt ist, so soll dieses Maaß 
und Verhältniß (also aller Interessenten) in der Regel nach dem letzten zehnjäh
rigen Besitzstände feftgestellt werden. — Daß dies der Sinn des §. 32. sei, ergiebt 
sich auch aus der Bestimmung des §. 34. Ausnahmsweise, wenn entweder der zehn
jährige Besitzstand nicht zuverlässig auszumittelu ist, oder aber von einzelnen Theil- 
nehmern erwiesen wird, daß sie von ihrem (übrigens feststehendem) Rechte in den 
letzten zehn Jahren gar keinen, oder doch einen minderen Gebrauch gemacht haben, 
als wozu sie erweislich durch Urkunden, Judikate oder Statute befugt waren, soll 
das Theilnahme-Verhältniß nach den Vorschriften des A. L. R. I. 22. §. 90. ff. 
berechnet werden. Dieser Ausnahme hätte es gar nicht bedurft, die Vorschrift des 
§. 34. hätte gar nickt gegeben werden können, wenn diejenigen Interessenten, deren 
Theilnahme-Maaß und Verhältniß durch Urkunden, Judikate oder Statuten fest
steht, der Regel des 10jährigen Besitzstandes nicht unterworfen wären. — Der 
§. 32. giebt also nicht blos einen Hülstmaaßstab zur Feststellung des Theilnahme- 
Verhältnisses solcher Interessenten ab, deren Theilnehmungsrechte dem Umfange 
nach nicht anderweitig schon feststehen, sondern drückt eine allgemeine Re
gel für sämmtliche Interessenten aus.

b) Zu §. 34. ist zweifelhaft geworden: ob in den hierin angegebenen Fällen 
die Durchwinterung als ein allgemeiner oder nur als ein HülfSmaaßstab zur Er
mittelung des Umfanges der Theilnehmungsrechte derjenigen Interessenten, deren 
Theilnahme-Maaß und Verhältniß nicht anderweitig nach dem zehnjährigen Be
sitzstände oder nach Urkunden, Judikaten und Statuten schon feftsteht, Anwendung 
finden solle?

DaS Marginal des §. 34. „Berechnung nach der Durckwinterung" und die 
Worte: „es soll das Theilnahme-Verhältniß nach den Vorschriften des A. L. R. I. 
22. S- 90. ff» berechnet werden", lassen sich zwar in Uebereinstimmung mit der 
Auslegung des in ähnlicher Art gefaßten §. 32. auf alle Interessenten beziehen; 
der Anwendung des DurchwinterungSmaaßstabeS auf alle Interessenten widerspricht
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jedoch der Anfang des als Norm vorgeschriebenen §. 90. a. a. O. wo es 
heißt:

„Ist die Zahl des vorzutreibenden Viehes nicht bestimmt, so 
mag der Berechtigte so viel Stücke, als er mit dem von den berechtigten 
Grundstücken gewonnenen Futter durchwintern kann, auf die Hütung 
bringen."

Hieraus geht deutlich hervor, daß wenn der Umfang der TheilnehmungSrechte 
anderweitig feststeht, der DurchwinterungSmaaßstab nicht in Anwendung <u bringen 
ist. — Dies ergeben auch die gleichfalls in Bezug genommenen §§. 93., 96. a. 
a. O., welche einen andern Maaßstab, als den des Winterfutters, für diejeuigen 
Interessenten, welche nicht Ackerbau treiben und nicht angesessen sind, zulaffen, nicht 
minder der laut §. 44. in Beziehung auf §. 34. stehende §. 47. Gem. Th. £)., 
welcher, wenn die Hütung für eine bestimmte Anzahl Vieh und zugleich mit Be
stimmung der Zeit der zulässigen Ausübung verliehen ist, wo also das Theilnahme- 
Maaß genau bestimmt ist, die Feststellung nach dieser Bestimmung anordnet. — 
Hieraus und aus den Vorverhandlungen zur Gem. Th. O. und deren Berathung 
im Staatsrathe ergiebt sich:

daß die Durchwinterung nur als ein HülfSmaaßstab auf diejenigen Interes
senten in Anwendung zu bringen ist, deren Theilnahme-Verhältniß nicht 
anders festgestellt werden kann.

Der §. 34. Gem. Th. O. schränkt den allgemeinen Grundsatz des §. 32. da
hin ein:

«) daß der zehnjährige Besitzstand nicht zur Anwendung kommt, sondern das 
DurchwinterungSmaaß, wenn der zehnjährige Besitzstand nach den Vorschrif
ten der §§. 32., 33. nicht zuverlässig auSzumitteln ist;

ß) oder aber von einzelnen Theilnebmern erwiesen wird, daß sie von ihrem 
(übrigens feststehenden) Rechte in den letzten 10 Jahren gar keinen oder 
doch einen minderen Gebrauch gemacht haben, als wozu sie erweislich durch 
Urkunden, Judikate oder Statuten befugt waren. In diesem Falle wird 
nach diesen Bestimmungen verfahren.

y) Dagegen behält der §. 32. seine Anwendung, wenn diejenigen Interessen
ten, deren Rechte nach dem Maaße feftftehen, von ihrem Rechte vollen 
oder über dasselbe hinauSgehenden Gebrauch gemacht haben.

c) Aus den vorstehenden Erläut. (ad a. u. b.) ergiebt sich, daß der zehnjährige 
Besitzstand und der DurchwinterungSmaaßstab (wie auch der Plenarbeschl. des Ob.- 
Trib. v. 23. Nov. 1840 angenommen hat) neben einander auf einzelne In
teressenten Anwendung finden können.

d) Nach §§. 32 — 34. der Gem. Th. O. ist mithin das Verfahren der Aus
einandersetzungsbehörden dahin zu richten:

daß die Berechnung des Maaßes und Verhältnisses der TheilnehmungS
rechte an gemeinschaftlichen Hütungen zuvörderst nach Willenserklärungen, 
Judikaten und Statuten versucht, wenn diese, wie häufig der Fall, nicht 
hinreichende Auskunft bieten, allgemein auf die Ermittelung des Besitzstan
des in den letzten lO Jahren vor der Auseinandersetzung eingeqangen wird, 
und hinsichtlich derjenigen Interessenten, deren Besitzstand zuverlässig ermittelt 
ist, darnach festgestellt wird, hinsichtlich derjenigen, welche nach Verträgen, 
Judikaten und Statuten ein höheres TheilnehmungSrecht als nach dem Be
sitzstände erweisen können, auf jene Beweismittel zurückgegangen wird und 
nur hinsichtlich derjenigen Interessenten, deren Theilnahmemaaß weder auf 
speziellen Rechtstiteln beruht, noch durch zehnjährigen Besitzstand zuverlässig 
ermittelt ist, auf den Durchwinterungsfuß eingegangen wird.

In diesem Verfahren sind die Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten der Er
mittelung des Theilnahmemaaßes nach der Durchwinterung großenteils beseitigt 
worden, welche erstere hauptsächlich in der Veränderung des Wirtschaftssystems 
in der neueren Zeit beruhen. (Dönnige's Landes-Kult.-Ges., Bd. 2. S. 
424 - 425.)

3) Dagegen hat das Min. deS I. in dem C. R. v. 16. Jan. 1843 *) 
lKoch's Agrargesetzgeb., 4. Aufl. S. 148.) die in dem Plenarbeschl. deS Ob.

1) Vergl. in Bd. I. S. 349-350.
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Trib. ausgesprochenen Ansichten für unrichtig erklärt und mit Bezug 
darauf die Auseinandersetzungs - Behörden mit besonderer Instruktion 
versehen.

4) Die natürlichste und sachgemäßeste Auslegung des §. 34., welche zu
gleich in vollem Einklänge steht mit den Vorschriften der §§. 31. u. 32., 
wonach „bei Bestimmung des Lheilnahmeverhältnisses für jeden einzel
nen Theilnehmer principaliler Urkunden (Vertrage), Judikate oder Sta
tuten entscheiden und die beiden anderen Maaßstäbe (zehnjähriger Vortrieb 
und Durchwinterungsfuß) nur in subsidium eintreten", dürste folgende sein. 

Derjenige Interessent, dessen Theilnahmemaaß, — Art und Zahl 
des Viehes, nebst der Weideperiode — durch Urkunden, Judikate 
und Verträge (welche alleTheilnehmer verpflichten) feststeht, (und der 
seinen Anspruch aus ein solchergestalt feststehendes Maaß auch nicht etwa 
mittelst Verjährung durch Nichtgebrauch verloren hätte) kommt im Thei
lungsplane mit der vollen Zahl des berechtigten Viehstandes 
zum Ansätze, selbst dann, wenn er innerhalb der letzten zehn Jahre vor 
Anbringung der Provokation einen geringeren, als den urkunden-, judikat- 
oder statutenmäßigen Gebrauch oder gar keinen Gebrauch von diesem seinen 
Rechte gemacht hat. Wäre dies nun der Fall gewesen, so haben anderer
seits die übrigen Weidetheilnehmer präsumtiv einen um so viel größeren 
Gebrauch von ihrem unfirirten Weiderechte gemacht, indem ihr Vieh die
jenige Weidenahrung verzehrt hat, welche der Viehstand des jndikat-, ur
kunden- oder statutenmäßig Berechtigten verzehrt haben würde, wenn er 
denselben in derjenigen unverminderten Anzahl aufgetrieben hätte, zu wel
cher ihn seine Urkunde, sein Jndikat oder das Statut jederzeit berechtigten. 
Deshalb muffen die übrigen Theilnehmer, denen kein durch dergleichen Ti
tel dem Umfange nach firirtes Recht zur Seite steht, insoweit, als der ju- 
dikat-, urkunden- und statutenmäßig firirte Weide-Viehstand des einen In
teressenten zum Ansätze kommt, diesem weichen und nachstehen. Dem ge
genüber können sie sich mithin auf ihre zehnjährige Ausübung im Thei
lungsverfahren selhst nicht mehr berufen, da die Ausübung von ihnen nur 
deswegen weiter ausgedehnt und ein verhältnißmäßig größerer Viehstand 
seit zehn Jahren aufgetrieben worden ist, weil der nach Urkunden, Judika
ten oder Statuten berechtigte Viehstand des einen Interessenten ganz oder 
theilweise von der Weide zurückblieb, ohne daß sie ihrerseits aus diesem 
Nichtgebrauche ein Recht erworben haben. Die zehnjährige Weidenutzung in 
der im §. 33. bezeichneten Art soll nur einen subsidiären Maaßstab für 
alle übrigen Theilnehmer, denen Judikate, Urkunden und Statuten man
geln, insoweit bilden, als keinem von ihnen dergleichen spezielle Rechtstitel 
zum Erweise des Maaßes zur Seite stehen. Zum Erwerbe des Weide
theilnahmerechtes selbst mittelst Akquisitiv-Verjährung genügt der zehn
jährige Vortrieb niemals; das Recht selbst muß vielmehr, ganz abgesehen 
von den §§. 33. u. 34., auf die im §.31. bestimmte Art durch allge
meine, poovinzielle, statutarische Bestimmungen oder spezielle Rechtstitel, zu 
denen allerdings auch die Verjährung gehört, erworben sein und nachge
wiesen werden. Dabei ist dann für den Fall des Erwerbes durch Verjäh
rung mittelst 30-, 40-, 44jährigen Besitzes vor Einleitung des Gemeinheits- 
theilungs-Verfahrens, für den Erwerb des Rechtes an sich die Ausübung 
während jener längeren Fristen, für den Umfang aber — die Ausübung 
(Zahl und Art deö vorgetriebenen Viehes und Weidezeit) während der letz
ten zehn Jahre jener Usukapionsfrist entscheidend.

Abgesehen von denjenigen Theilnehmern, welchen Judikate, Urkunden 
oder Statuten rücksichtlich der Viehzahl und Art, — des hiernach zu be
stimmenden Maaßes und Umfanges .ihres Rechtes, — zur Seite stehen,
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müssen alle übrigen Theilnehmer, deren Weiderecht solchergestalt nicht firirt 
ist, dagegen einen und denselben subsidiären Maaßstab, entweder nemlich 
den zehnjährigen Vortrieb oder aber den Durchwinterungsfuß, gemeinschaft
lich und gleichzeitig zur Anwendung bringen lassen, resp, sich alle zugleich 
dem einen oder anderen unterwerfen.

Obgleich das Ob. Trib. diesen von dem Min. des 3. und in der 
Praxis der Auseinandersetzung-Behörden allgemein anerkannten 
Grundsatz nicht angenommen hat, so beruht derselbe doch, selbst ganz abgesehen 
von den Bestimmungen der §§. 32. u. 34., auf der Natur und inneren Noth
wendigkeit der Verhältnisse. Es würde sonst eine nur von zufälligen Um
ständen, nicht von Rechtsgründen abhängige, vorübergehende Benutzung der 
Hütung Seitens des einen Interessenten über das Maaß des Rechtes des 
anderen entscheiden. Unter der, in der Praxis gewöhnlich vorkommenden 
Voraussetzung, daß die Weide für alle aufgetriebenen Viehstände nicht auS- 
reichte, vielmehr kümmerlich gewesen ist oder Nebenfutter nöthig gemacht hat, 
würde die verschiedenartige, theils auf den Beweis des zehnjährigen Vor
triebes, theils auf das Wintersutter gegründete Vertheilung der Weide we
der dem Rechte der einzelnen Theilnehmer, noch dem wirklichen Befunde 
und Zustande der Theilungsmasse entsprechen.

IV. Zn Betreff der Ausmittelung des Maaßes und Umfanges der 
Weideantheile der einzelnen Interessenten, mit Berücksichtigung der oben 
entwickelten Grundsätze, ist hier noch Folgendes zu bemerken.

Die der gemeinschaftlichen Benutzung unterliegenden Grundstücke, von de
nen in Hinsicht aus Ermittelung der Theilnahmerechte hier nur die Rede 
ist, sind in Betreff des Eigenthums an Grund und Boden seltener Gegen
stand eines Streites; vielmehr kommt es meistens nur auf die Theilnahme 
an den gemeinschaftlich ausgeübten Nutzungen an, und es sind daher in 
der Regel die aus der Gemeinheit zu setzenden Flächen in zwiefacher Be
ziehung zu betrachten: a) ihrer Hauptbestimmung nach, nämlich insoweit 
sie (Ackerbau, Heu, Holz) dem Eigenthümer unbestritten gebühren, und b) 
ihrer Nebenbestimmung nach, soweit die Nutzungen denjenigen zustehen, 
welche, außer dem Eigenthümer, zum Genuß derselben berechtigt sind. Un
ter die zu b. gedachte Kathegorie gehört die Weide, sowohl auf Aeckern, 
Hütungen, als Forsten, fast immer, und es wird sich daher im Allgemeinen 
jeder aus der Gemeinheit zu setzende Gegenstand in zwei Massen brin
gen lassen, deren erste aus den Antheilen der Grundeigenthümer, deren 
zweite aber aus den Antheilen der zu Nebennutzungen (gewöhnlich der 
Weide) Belechtigten besteht. — Die Vertheilung der ersten Masse, resp, 
die Bildung des Sollhabens jedes einzelnen Eigenthümers an derselben, 
ergiebt sich von selbst, wenn durch rechtsbeständige Willenserklärungen oder 
rechtskräftige Erkenntnisse bekannt ist, welche Flächen und welche der von 
denselben zu ziehenden Nutzungen dem Eigenthümer zukommen, deren Werth 
dann nach der Bonitirung in Zahlen (Roggen- oder Geldwerth) auszusprechen 
und bei der Vertheilung der Masse zu berücksichtigen ist. Wo dergleichen positive 
Bestimmungen fehlen, sind die Antheile der Eigenthümer im historischen 
Wege zu ermitteln, wobei zu beachten, daß es hinsichts des bei der Ver
theilung der Masse dem Eigenthümer gebührenden Antheils und Sollhabens 
den zu einzelnen Nutzungen, insbesondere der Weide, Berechtigten gegen
über, hauptsächlich auf die ortsüblich hergebrachte Bestellungsweise der 
Aecker, Fruchtfolge, Bestimmung für die Schonzeit der Wiesen rc. an
kommt, welche Voraussetzungen daher zu erörtern und festzustellen sind. — 
Die Vertheilung der zweiten Masse dagegen, nämlich der Nebennutzungen 
oder der vielleicht auch im gemeinschaftlichen Eigenthume nach dem Ver
hältnisse der Nebennutzungen befindlichen Weidereviere, hat oft Schwierig-
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feiten. *) DaS Gesetz hat für die Feststellung deS Maaßes und Verhält
nisses der Theilnahme an dergleichen Objekten (gemeinschaftlichen Hütun
gen), wie bereits erwähnt, in Ermangelung der Urkunden, Judikate oder 
Statuten, zwei Wege vorgezeichnet:

a) den Besitzstand in den letzten der Einleitung der Theilung vor
hergegangenen zehn Jahren (§§. 32., 33.),

b) für den Fall, daß solcher nicht zuverlässig zu ermitteln, die Durch- 
winterung mit Berücksichtigung der besonderen eigenen privativen, oder 
mit anderen in Gemeinschaft zu benutzenden Weiden (§§. 34. ff., §§. 44., 
48., 50. unter näherer Maaßgabe der §§. 45., 46., 47., 51.).

Tritt der Fall ad a. ein, und können die bei ihm vorgeschriebenen Er
fordernisse beschafft werden, so ist die Bildung des Sollhabens, oder die 
Bestimmung des Antheils, welchen jeder Interessent an der gemeinschaft
lichen Masse hat, einfach, indem durch die Bonitirung ermittelt ist, wie viel 
Weide überhaupt und in den besonderen Zeiträumen vorhanden. Diese ist 
in dem durch die Theilnahmerechte gegebenen Verhältnisse aus die einzelnen 
Berechtigten zu repartiren, und nach Maaßgabe dieser Repartition seiner 
Zeit die ganze Weidemaffe zu vertheilen.

Ist aber die Feststellung des Theilungsfußes nach dem zehnjährigen Be
sitzstände ($§. 32., 33.) weder durch förmlichen Beweis, noch durch Ver
gleich zu erreichen, so muß das Prinzip ad b. (des Durchwinterungs- 
maaßstabes) zur Anwendung gebracht werden. — Hierbei ist zunächst 
der durchzuwinternde Viehstand zu ermitteln. 1 2)

Wenn nun der überhaupt zu haltende Viehstand feststeht, so kommt es 
ferner darauf an, das Maaß und Verhältniß der Theilnah nie dessel
ben an der Theilungsmasse zu ermitteln, wobei die ganze aus dem Thei- 
lungs-Objekte hervorgehende Weidemenge, resp, dessen Weidewerth, — die
selben entstehen von Aeckern, Wiesen, Hütungen oder Forsten, — das die 
Weidetheilungs-Masse bildende Objekt ist. — Hierbei kommt es gewöhnlich 
vor, daß die Berechtigten:

a) mit gleichen Viehständen in gleichen Zeiträumen, oder mit verschie
denen Viehständen in gleichen Zeiträumen,

b) mit gleichen oder verschiedenen Viehständen und in verschiedenen 
Zeiträumen,

c) mit einzelnen Viehgattungen ausschließlich ganz, oder in bestimmten 
Zeiträumen,

(ad a., b. u. c. unter Voraussetzung des Mangels aller privativen
Weiden, oder der Befugniß, sich solche nicht anrechnen lassen zu 
dürfen),

d) mit gleichen oder verschiedenen Viehständen in gleichen Zeiträumen, 
beim Besitze überflüssiger besonderer Nebenweiden,

1) Es ist wiederholt daraufhinzuweisen, daß das Reckt der Theilnahme 
selbst an sich feststehen muß, und hier nur die Rede ist von dem Maaß und 
Verhältnisse derselben.

2) Die technischen Anleitungen dazu werden ertheilt in der Jnftrukt. der land- 
wirthschaftl. Abth. der Reg. zu Frankfurt v. 1842, §. 98. S. 265 ff., der Gen. 
Kom. zu Berlin v. 1838, §. 34. S. 41, zu Stargard v. 1842, §§. 74. ff., 
S. 75 ff., zu Stendal v. 1845, §. 94. S. 158, zu Posen v. 1841, §. 27. 
S. 152 ff., nebst Nachtrag v. 1847, S. 25 ff., zu Münster v. 1844, §§. 90. ff., 
S. 59 ff., der Reg. zu Gumbinnen v. 1844, §§. 31, ff., S. 85 ff.
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e) mit gleichen oder verschiedenen Vieh standen in verschiedenen Zeit
räumen, beim Besitze überflüssiger besonderer Nebenweiden,

f) mit gleichen oder verschiedenen Viehständen oder Zeiträumen, bei 
gleichmäßig beschrankten Nebenweiden,

g) in bestimmten Zeiträumen mit Ausschluß aller übrigen Theilnehmer,
h) mit gleichen oder verschiedenen Viehständen und Zeiträumen, mit 

theils beschränkten, theils überflüssigen Nebenweiden,
die gemeinschaftliche Hütung zu betreiben befugt sind. Das gesetzliche Prin
zip für die Theilung überhaupt besteht darin, daß jeder Berechtigte nach 
Verhältniß der Nutzungen, welche er vom TheilungS-Objekte gesetzmäßig 
wirklich gezogen, oder rechtlich hat ziehen dürfen und können, abzufin
den ist.

Ueber die technischen Grundsätze, welche in den verschiedenen oben 
gedachten Fällen maaßgebend sind, vergl. die technische Jnstrukt. der land- 
wirthsch. Abth. der Regier, zu Frankfurt v. 24. März 1842 101.
—109. S. 272 ff. — Vergl. auch die Jnstrukt. der Gen. Kom. zu Ber
lin v. 1838, §§. 35. ff. S. 42 ff., zu Stargard v. 1842, §§. 80. ff. 
S. 85 ff., zu Stendal v. 1845, §§. 92—93. S. 156 ff., zu Posen v. 
1841, 88. 25., 26. S. 148 ff., zu Münster v. 1844, 88. 81. ff. S. 55. 
ff., zu BreSlau v. 1846, 88- 70. ff. S. 93 ff, und der Regier, zu Gum
binnen v. 1844, 88- 29. u. 30. S. 83 ff.

Zum §♦ 35.
1) Ist bei der Berechnung des Maaßes und Umfanges der Theil- 

nehmungsrechte das Futter von solchen Ländereien, die nicht Zubehör 
deS berechtigten Gutes sind, insbesondere von Pachtländereien, welche 
seit rechtsverjährter Zeit dabei benutzt worden, zu berücksichtigen?

Das Revisions-Kollegium für L. K. S. und das Ob. Trib. ha
ben (in den Erk. v. 17. April u. 10. Aug. 1848 in der Sache Schlesien 
G. Nr. 7.) verneint und ausgesprochen:

a) Bei der Anwendung des zehnjährigen Vortriebes entscheidet 
nicht der faktisch, sondern der rechtlich gehaltene und vorgetriebene 
Diehstand; eS kann daher das von Pachtländereien durchwinterte und 
vorgetriebene Vieh bei Ermittelung des zehnjährigen Vortriebes nicht in 
Anrechnung gebracht werden.

b) Der 8- 35. der Gem. Theil. O. ist nur von solchen außerhalb der 
Feldmark deS berechtigten Gutes gelegenen Grundstücken zu verstehen, welche 
dem Besitzer des letzteren eigenthümlich gehört haben; es können daher 
bloße Pachtgrundstücke, selbst wenn sie bei dem berechtigten Gute rechts
verjährte Zeit hindurch benutzt worden sind, bei den Durchwinterungs
kräften nicht berücksichtiget werden. (Vergl. Zeitschr. des Revis.-Kolleg. Bd. 
2. S. 334. in der Note.)

Diese Grundsätze führt auch das in der Zeitschrift des Revis.-Kolleg. 
für L. K. S. Bd. 2. S. 328—334 veröffentlichte Erkenntniß (Datum kon- 
stirt nicht) aus, und zwar auS folgenden Gründen:

Nach 8§. 26., 90., 91., 93., 96., 97., 203., 205., 208., 222., 237. A. L. R. 
I. 22. ist jede Grundgerechtigkeit auf das Bedürfniß deS herrschenden 
Grundstückes ödes das persönliche Bedürfniß des Besitzers und seiner Fa- 
milie beschränkt. Die landrechtlichen Vorschriften sollen (nach 8- 31. der Gem. 
Th. O.) bei der Theilung der Gemeinheiten für die Ermittelung der TheilnehmungS- 
rechte gelten, sofern sie nicht durch die Gem. Th. O. selbst modificirt find. Wenn 
mithin die Berechnung nach der Durch Winterung erfolgt, müssen jene Bestim
mungen Anwendung finden; der §. 35. der Gem. Th. O. aber ist nur eine Modi- 
fikation deS 8- 91. A. L. R. I. 22. in Bezug aus die anderen eigenthümlichen 
Grundstücke der Hütungsberechtigten und bezieht sich auf Pachtländereien in
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keiner Art, wie sich auS dem Gegensatze in jener Vorschrift: „Zubehör zur 
Zeit der Verleihung oder Benutzung dabei durch rechtsverjährte Zeit" 
ergiebt, da somit nur die Benutzung des Zubehörs gemeint sein kann, Pacht
ländereien aber niemals Zubehör eines eigenthümlichen Grundstücks deS Päch
ters sein können. Außerdem spricht der § 35. nur von Ländereien, welche außer
halb der Feldmark deS berechtigten Gutes belegen sind, ist mithin auf solche in
nerhalb dieser Feldmark nicht zu beziehen.

Für die Feststellung der TheilnehmungSrechte nach dem Besitzstände wird 
zwar allgemein als Regel der Durchschnitt der vorgetriebenen Viehzahl in den 
letzten 10 Jahren vorgeschrieben, ohne zu unterscheiden, woher das Winterfutter 
für dasselbe entnommen worden ist; daß aber eben so auch hierbei auf daS wirth- 
schaftliche oder persönliche Bedürfniß des Berechtigten Rücksicht genommen wird, 
ergiebt sich aus §. 33. litt. s. und b.

Wenn hier insbesondere gesagt ist,
daß die Viehzahl Derjenigen, welche ihren Viehstand über die Mittelzahl, 
die Andere feiner Klaffe gewöhnlich gehalten, erhöhet haben, bis zu eben 
dieser Zahl erniedrigt werden soll,

so leuchtet ein, daß Vieh, welches über daS Bedürfniß des berechtigten Gutes oder 
des Besitzers gehalten, resp, von fremden Ländereien oder mit gekauftem Fut
ter, überwintert worden ist, nicht berücksichtigt werden darf. — Außerdem geht ans 
der Vorschrift der Gem. Th. O. über die Folge-Ordnung der Ermittelung der 
TheilnehmungSrechte und dem, was über die Entstehung des zehnjährigen Vor
triebes bekannt ist (cf. Kretschmer s Konkordanz, 1830, S. 423 bis 425), hervor, 
daß dieser als Erleichterung für jene Ermittelung eingeführt worden ist. ES 
muß daher angenommen werden, daß man durch diesen dasselbe Ziel, wie mittelst 
der DurchwinterungS-Berechnung, zu erreichen beabsichtigte, mithin gleiche Grund
lagen für beide ErmittelungS-Arten voraussetzte, nämlich das Bedürfniß des 
Berechtigten. — Wollte man aber bei der Berechnung nach dem zehnjähri
gen Besitzstände Vieh veranschlagen, welches von Pachtland er ei en durch
wintert worden ist, wahrend solches bei der Berechnung nach der Durchwinte
rung ausgeschlossen bleiben würde, so müßte das Resultat beider Ermittelungen 
prinzipieumäßig ein ganz verschiedenes sein. Dazu kommt, daß der Pachter 
eines Grundstückes, insoweit er mit Rücksicht darauf Vieh gehalten und auf fremde 
Weide gebracht hat, nur als Repräsentant deS gepachteten Grundstücks aufge
treten ist, und dadurch keine Rechte für seine eigenen Grundstücke erwerben konnte, 
mithin auch keine Abfindung für solche im eigenen Namen fordern darf.

Schließlich nimmt die Ausführung noch Bezug auf die derselben zur 
Seite stehenden Vorschriften der Großherzoglich Hessischen Gem. Th. O. 
v. 9. Juli 1808 §§. 114 —119., welche der Preuß. Gem. Th. O. zur 
Grundlage gedient haben. *)

1) In einem älteren Falle ist entgegengesetzt erkannt, und durch die 
konformen Urtel der Gen. Kom. zu Berlin, des Revis.-Kolleg. für die Pro
vinz Brandenburg und des Ob. Trib. (v. 3. Juli 1830, 6. Aug. 1831 u. 
7. Nov. 1832) angenommen worden, daß bei Berechnung der Durchwinte- 
rungskräfte das Futter von Ländereien außerhalb der Feldmark, welche 
seit rechtsverjährter Zeit pachtweise oder sonst widerruflich bei dem hütungS- 
bereäckigten Gute benutzt worden sind, berücksichtiget werden müsse; denn der 
8- 35. der Gem. Th. O. mache keinen Unterschied zwischen eigenthümlichen 
und gepachteten Ländereien; hiernach aber sei die Vorschrift deS A. L. R. I. 
22. §. 91. für abgeändert zu erachten, und es komme daher nur darauf an, 
daß das Futter von den außerhalb der belasteten Feldmark belegenen Ländereien 
seit rechtsverjährter Zeit bei dem berechtigten Gute benutzt worden. 
(Centralbl. für Preuß. Jur. 1839, S. 917-920).

Koch (KreiSger. Dir.) erklärt dies mit Recht für unrichtig. Er bemerkt, 
daß Futtergewinn von erpachteten Grundstücken in einer fremden Feldmark, 
in der hier in Betracht kommenden Beziehung, mit an gekauft em Futter auf 
gleicher Linie stehe, und nimmt als Argument den §. 38. der Gem. Th. O. in 
Bezug. (Koch's Land-Recht, Bd. 2. S. 572, Note 19). — Wenn nun auch diese
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2) Unter Ländereien, welche außerhalb der Feldmark eines hütungsbe
rechtigten Gutes belegen sind, und deren Futterertrag, wenn sie seit /rechts
verjährter Zeit dabei benutzt worden, bei der Durchwinterungsberechnung 
(nach §. 35.) berücksichtiget werden soll", sind nicht selbstständige Vor
werke, sondern nur einzelne Aecker und Wiesen zu verstehen.')

Erkannt von dem II. Sen. des Ob. Trib. unterm 3. Juni 1844. 
(Präj. Nr. 1449, iy der Präj. Sammt, des Ob. Trib. S. 330.)

ZUM §. 36.
Die auf §. 36. der Gem. Theil. O. gegründete Befugniß de- HütungS- 

berechtigten, bei der Ablösung seines HütungSrechtes zu verlangen, daß bei 
der Durchwinterungsberechnung das Futter von Zehnten berücksichtiget werde, 
wird dadurch allein nicht verändert und resp, aufgehoben, daß der Natural
zehnt bereits vor Einleitung des Ablösungsverfahrens in eine Rente um
gewandelt worden ist.

Angenommen von dem II. Sen. des Ob. Trib. unterm 11. Aug. 1847. 
(Präj. Nr. 1904, in der Präj. Samml. S. 340. und in den Entsch. Bd. 15, 
S. 489.)

Zum §. 39.
1) Die Bestimmung des §. 39. hat zu dem Zweifel Veranlassung gegeben, 

ob dadurch das Theilnehmungsrecht eines mit einer Schäferei-Gerechtigkeit 
versehenen Gutsherrn im Ganzen verändert werden könne, weil alsdann 
dasselbe in Rücksicht seines übrigen Viehes an Pferden, Ochsen, Kühen und 
Jungvieh nur so hoch bestimmt werden darf, daß eS überhaupt die Durch
winterung nicht überschreitet.

Die Gen. Kom. zu Stargard bemerkt hierüber in ihrer technischen 
Jnstrukt. v. 28. Dec. 1841 §. 75. S. 77, daß dieser Zweifel seine Erle
digung darin finde, daß die Schaafe in der Regel längere Zeit im Jahre 
auf die Weide getrieben werden können, als das übrige Vieh, und daß 
solche auch häufig Winrerabtristen haben, so daß sie mithin verhältnißmäßig 
weniger Winterfutter bedürfen, als das Rindvieh. Wenn daher der Schä
ferei-Berechtigte in den letzten zehn Jahren einen größeren Schaafstand ge
halten habe, als solcher nach der Durchwinterung angenommen werden 
könne, dann werde dennoch sein Theilnehmungsrecht im Ganzen erhöhet 
werden, wenn auch letzteres in Rücksicht des übrigen Viehes nur nach Ab
zug desjenigen FutterS bestimmt werde, welches für den in den letzten zehn 
Jahren gehaltenen Schaafstand erforderlich ist. Ebenso könne er bei der Ab
findung für einen größeren Schaafstand auch dann Vortheil haben, wenn 
sich bei der Bonitirung ein Ueberfluß an Schaasweiden, ein Mangel aber 
an Weide, welche für das Rindvieh geeignet ist, ergeben habe.

2) Ueber die Grundsätze, welche bei der Werthsermittelung der Schaaf-

Bezugnahme nicht zutreffend ist, da der §. 38. a. a. O. von einem ganz ande
ren Falle handelt, nämlich der Regel nach verbietet, das Futter aus Abgängen 
einer zum berechtigten Gute gehörigen Brauerei und Brennerei, oder einer anderen 
FabrtkationSanstalt, zu berücksichtigen, so muß doch die (im Terte vorgetragene) 
Ansicht, aus den von dem Revis.-Kolleg, für L. K. S. dafür entwickelten 
Gründen, für die unzweifelhaft richtige angesehen werden.

1) Die Richtigkeit dieses Präjud. ist anzuerkennen; indeß versteht es sich von 
selbst, daß, wenn der Besitzer eines außerhalb der Feldmark belegenen selbststän
digen Vorwerks als solcher Inhaber einer selbstständigen Weide-Servitut 
auf der der Gemeinheits-Theilung unterliegenden Feldmark sein sollte, derselbe in 
dieser Eigenschaft zur Theilnahme berechtiget ist.
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weiden im Verhältniß zu den anderen Vieharten anzunehmen, vergl. daS 
R. des Min. deS I. für Gewerbe-Ang. v. 15. Febr. 1837. *) (v. K. Ann. 
Bd. 21. S. 77.)

Ium §. 40.
1) Es ist im §. 40. nur von solchen Interessenten die Rede, welche 

mit Grundstücken angesessen sind, die Wintersutter gewähren, nicht aber von 
Interessenten, die mit dergleichen Grundstücken nicht angesessen sind. Wegen 
der letzteren vergl. §§. 41. 42.

2) Der §. 40. setzt ferner, da er dem $. 34. und dieser dem §. 31. — 
nämlich wegen Berechnung des Viehstandes zufolge der Vorschriften des 
A. L. R. nach dem Winterfutter — unterstellt ist, voraus, daß das Theil- 
nehmungSrecht des -Berechtigten mit Vieh, welches mit Stroh und Heu 
nicht erhalten wird, nicht anderweitig (§. 31.) feststeht. In diesem Falle 
soll daS Theilnehmungsrecht nach dem nachzuweisenden 10 jährigen Besitz
stände ermittelt werden. Ist auch solcher nicht nachzuweisen, so fällt eine 
Abfindung dafür weg. (Akta deS Staatskanzler-Amts. Regul. Nr. 1. a. Vol. 5. 
Bl. 161. ff., u. DönnigeS LandeS-Kult. Gesetzgeb. Bd. 2. S. 425.)

Dagegen ist Kretzschmer der Ansicht, daß, wenn der zehnjährige Be
sitzstand nicht nachgewiesen werden könne, auf daS in der Gegend, und be
sonders bei der Klasse der abzufindenden Ackerwirthe, übliche Verhältniß der 
nicht strohfressenden Thiere zu dem übrigen Viehstande zurückgegangen wer
den müsse. (Konkordanz, zum §. 40. der Gem. Th. O.)

Die Gen. Komm, zu Stargard bemerkt in ihrer technischen Instruk
tion v. 28. Dec. 1841 §. 76. S. 77, daß, wenn für Vieh der im §. 40. 
gedachten Gattung besondere Abfindung gewährt werden muß, im Falle der 
Besitzstand der letzten zehn Jahre in der im §. 33. der Gem. Th. O. be
stimmten Art nicht nachgewiesen werden kann, auf dieses Vieh bei Bauer
gütern T\y bis Tl2- und bei Vorwerken bis von der durchzuwinternden 
Häupterzahl an Großvieh angeschlagen werden könne.

Zu Hh. 4L und 42.
1) Der §. 5. der Dekl. v. 26. Juli 1847 2) (G. S. 1847 S. 327) 

hat die §§. 41. und 42. der Gem. Th. O. dahin erläutert, daß dieselben 
sowohl auf die zum Privatvermögen, als auch auf die zum Gemeindeglie
der-Vermögen gehörigen Hutungsnutzungen Anwendung finden 3).

Vergl. die Erläut. zum §. 5. der Dekl. v. 26. Juli 1847 (s. zu §§. 16. 
und 17. der Gem. Th. O., Zus. V. ad 6., oben S. 56).

1) Vergl. in Bd. I. S. 350-351.
2) Vergl. in Bd. I. S. 348.
3) Die in dem §. 42. der Gem. Th. O. in Bezug genommenen Vorschriften 

deS A. L. R. II. 7. §§. 30. ff., sowie die Vorschriften der §§. 28. u. 29. ebendas., 
finden nach Erlaß der Dekl. v. 26. Juli 1847 in den Bestimmungen der letzteren 
ihre nähere Erläuterung. Es ist daher, nachdem seit Erlaß der Dekl. v. 26. Juli 
1847 vie früheren hieraus bezüglichen Bedenken für erlediget zu erachten sind, nur 
noch von untergeordnetem Interesse, auf die früheren betreffenden Ansichten, ins
besondere des höchsten Gerichtshofes, hinzuweisen.

a) Durch die Bestimmung des §. 5. der Dekl. v. 26. Juli 1847 finden inS- 
besond. det Plenarbeschl. des Ob. Trib. v. 22. März 1841 (I. M. Bl. 1841, 
S. 212, Min. Bl. d. i. V. 1841, S. 167, Entsch. Bd. 7. S. 24) und die darauf 
bezüglichen C. R. des Min. des I. v. 12. Aug. 1841 (Min. Bl. d. i. V. 1841. 
S. 211, Nr. 328.) und des I. u. der I. v. 12. Febr. 1845 (I. M. Bl. 1845, 
S. 38) ihre nähere Erläuterung.
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2) Zum $. 41. Litt. b. und c. 
In Bezug auf diese Bestimmungen ist darauf hinzuweisen, daß auf die

Der erwähnte Plenarbeschluß stellt zum A. L. R. II. 7. §. 28.) folgenden 
RechtSgrundsatz auf:

„Neue Anbauer in einer Dorfgemeinde haben auf die Mitbenutzung der 
„Gemeingründe in allen Fällen ein Recht, in denen die der Errichtung ihrer 
„Stellen vorhergehenden Verträge keine ausdrückliche entgegengesetzte Be- 
„stimmungen enthalten. Aus der bloßen Nichterwähnung dieses Rechtes in 
„den Verträgen kann dessen Entziehung nicht gefolgert werden."

Mit Bezug hierauf weist das oben alleg. C. R. des Min. des I. v. 12. Aug. 
1841 die Reg. an, durch die Landräthe dahin zu wirken, daß die Frage über die 
den Neuanbauern etwa zuzugestehenden HütungS- und sonstigen Nutzungsrechte an 
dem Gemeinde-Vermögen gleich bei den Verhandlungen über deren Ansiedelung 
und deren Aufnahme in die Gemeinde geordnet und in solcher Art künftigen Strei
tigkeiten vorgebeugt werde.

Das C. R. v. 12. Febr. 1845 macht darauf aufmerksam, daß bei Anwendung 
des Plenarbeschl. v. 22. März 1841, hinsichtS der Auslegung der §§. 28 — 30. 
A. L. R. II. 7., zwischen dem Vermögen und den Nutzungsrechten der Gemeinden, 
als solche, und dem Vermögen und den Nutzungsrechten einzelner Societäten oder 
Klaffen innerhalb der Gemeinden, zu unterscheiden, und dieser Unterschied zwischen 
beiden Vermögensarten zu beachten sei.

Späterhin (nach Erlaß des Ges. v. 3. Jan. 1845) hat daS Ob. Trib. 
sich veranlaßt gesehen, den Plenarbeschl. v. 22. März 1841 durch den (nachstehen
den) Plenarbeschl. v. 17. Okt. 1845 zu ergänzen und näher zu bestimmen: 

Ehe daS Ges. v. 3. Jan. 1845 über die Verkeilung von Grundstücken 
und die Gründung neuer Ansiedelungen erschienen war, war:

1) der bloße Anbau innerhalb der Gemeinde nicht zureichend, um allein 
schon daS Recht der Mitgliedschaft zu gewähren.

Ueber die Weise, wie Jemand zum Gemeinde-Mitglied ausgenommen 
wird, entscheiden vielmehr vorzugsweise die Partikular Reckte. Wo eS an Par
tikular-Rechten ermangelte, bedurfte es jedoch zur Aufnahme als Gemeinde-Mit
glied nicht einer ausdrücklichen Erklärung von Seiten der Gemeinde. Es 
machte zwar:

a) beim Anbaue keinen Unterschied, wenn er auf der Parzelle eine- schon 
vorhandenen PrivatgrundstückeS eines Gemeinde-Mitgliedes erfolgte. Da
gegen war

b) die bisherige Zahlung eines veränderlichen Weidegeldes eine erhebliche 
Thatsache gegen daS Bestehen der Mitgliedschaft in der Gemeinde.

DaS Gewicht dieser Thatsache zur Ausschließung dieser Mitgliedschaft und 
der in ihr begründeten TheilnehmungS-Rechte an der Nutzung des Gemeinde- 
Vermögens war jedoch in jedem einzelnen Falle von der Beschaffenheit der übri
gen ermittelten Umstände abhängig.

2) Zur Ausschließung vom Theilnahme-Rechte an den Gemeingründen 
genügte es, wenn der Anbauer von seinem Verkäufer, oder von der Kreisbehörde 
belehrt war, daß er dieses Theilnahme-Recht erst durch Vereinigung mit der
Gemeinde erwerben müsse.

3) Das Theilnahme-Recht eines NeuanbauerS bei der Hütung in Folge 
seiner Gemeinde-Mitgliedschaft erstreckte sich bloß auf die Gemeingründe als 
Korporations-Vermögen (I. M. Bl. 1845, S. 230 u. Entscheid. Bd. 11., 
S. 74 ff.).

Vergl. Koch s Beurtheil, der Entsch. des Ob. Trib. S. 472, deSgl. zur 
Würdigung der in dem Plenarbeschl. v. 17. Okt. 1845 ausgesprochenen (nur sehr 
bedingt anzuerkennenden) Prinzipien, die Erläut. zu dem Ges. v. 3. Jan. 1845 
über die denselben zum Grunde liegenden Tendenzen, in dem Kommentar dazu. 
(S. in Bd. II. Abth. I. S. 122 ff.).

b) In Bezug auf die Bestimmungen der §§. 18., 21., 28. ff. A. L. R. II. 
7., und mit Rücksicht auf die Vorschriften der §§. 41. u. 42. der Gem. Th. O. 
hat das Ob. Trib. (vor Erlaß der Dekl. v. 26. Juli 1847) folgende Rechts-
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erst nach dem Zeitpunkte der Anbringung der Provokation in die Gemeinde 
eingezogenen Bürger und Schutzverwandten bei Vertheilung der Weide

grundsätze über das Reckt der Theilnahme an den Nutzungen der Genre in - 
gründe*) ausgesprochen:

aa) Wenn bei Gelegenheit der Regulirung der gut-herrlich-bäuerlichen Ver-

*) Das Präj. des Ob.-Trib. v. 17. Sept. 1844 (Präj. Samml., S. 179, 
Nr. 1482) spricht aus, daß unter „Ge mein-Gründen" (A. L. R. II. 7. §§. 
28., 30.) nicht bloß Grundstücke zu verstehen, die sich im Eigenthume der Ge
meinden als solcher befinden, sondern auch die, welche privatives Eigenthum der 
einzelnen Mitglieder (Interessenten- Privatvermögen) sind, aber zu Weiden 
für die gesammten Mitglieder der Gemeinden dienen, und deshalb als Gemein
weiden zu betrachten sind.

Dies Präj. ist indeß, — insbesondere nach §. 4. der seitdem ergangenen 
authentischen Dekl. der §§. 28. n. 30. A. L. R. II. 7. v. 26. Juli 1847 — als 
richtig nicht anzuerkennen. Privatbesitz (der einzelnen angesessenen Wirthe, welche 
als solche in der Regel auch zugleich Mitglieder der Gemeinde sind), und Kor
porations-Vermögen (der Gemeinde als solcher) sind Begriffe, die sich gegenseitig 
ausschließen. Die der Hütung unterworfenen, im Sondereigenthume einzelner Ge
meindeglieder befindlichen Aecker, Wiesen, Wald- und Weidegrundstücke werden da
durch nickt Gemeinweiden (Weidegrundstücke, deren Substanz der Korporation der 
ganzen Gemeinde zngehört und auf die Jeder Vieh auftreiben darf), weil sie von 
den Mitgliedern der Gemeinde, wenn schon von allen und sogar von den nicht 
angesessenen Dorfseinwohnern in Gemeinschaft zur Weide benutzt werden. 
Selbst diese gemeinschaftlich auSgeübte Weidenutzung, als ein besonderes, von den 
Aeckern, Wiesen ic. und deren Benutzung getrenntes Rechtsobjekt, ist darum, weit 
sie von allen Mitgliedern und Dorfsbewohnern gemeinsam auSgeübt wird, noch 
nicht als ein Vermögensobjekt der Korporation (als Gemeindeglieder-Vermögen, — 
Gemeindeweide) zu betrachten. In den östlichen Provinzen ist kaum ein Fall 
nachweisbar, in welchem die Theilnahme an einer solchen gemeinschaftlichen Weide 
auf Aeckern, Wiesen, Grundhütungen und Forststücken in den ländlichen Ortschaf
ten, ein Ausfluß der Gemeindemitgliedschaft (§. 1. der Dekl. v. 26. Jul. 1847) 
und nicht vielmehr Zubehör der Besitzungen und Grundstücke der angesessenen 
Wirthe, also ein subjektiv-dingliches (Privat-) Recht, daher als eine gegenseitige 
Grundgerechtigkeit anzusehen wäre; während z. B. in der Rheinprovinz die Stop
pelweide und der öde Weidgang (vaine päture) in der Regel als ein den sämmt
lichen Mitgliedern der Gemeinde, vermöge dieser ihrer Eigenschaft zustehendeS, aus 
dieser RechtSquelle abgeleitetes Recht betrachtet wird. (§. 5. der Gem. Th. D. 
für die Rheinprovinz rc. v. 19. Mai 1851.) Die Weidetheilnahme der unange- 
seffenen Dorfsbewohner ist in der Regel auf ihre Vermiethcr und HauSwirthe, oder 
auf ein precarium zurückzuführen. (§. 41. c. u. §. 42.) Wäre aber auch dies 
nicht der Fall und wäre ferner in dem einen oder andern Falle nachweisbar, daß 
auch die in Gemeinschaft mit allen Einwohnern von den angesessenen 
Wirthen auSgeübte Weidebenutzuno sich nicht in einer den Grundstücken ankle
benden Grundgerechtigkeit, sondern in der Gemeindemitgliedschaft gründete, so 
würde dann doch nur das NechtSobjekt der gemeinschaftlichen Weide (die Weide
masse, theitweise oder ganz) korporatives Vermögen sein, entweder nach Verhält
niß deS Antheils, den die unangesessenen Bewohner durch ihre Theilnahme an 
der Weide davon bezogen haben oder für den ganzen Betrag des Weidewerths, 
für welchen dann, autheilig oder ganz, die Gemeinde-Korporation abzufinden 
ist. Auch hierdurch aber würde der privatrechtliche Charakter der gemeinsam be- 
weideten Acker-, Wiesen- oder HütungSgrundstücke nicht verändert und könnten 
diese deshalb immer noch nickt als Gemeinde-Gründe oder Gemeinde- 
Hütungen beurtheilt werden. — UebrigenS aber ist es für das Theilnahme-Ver
hältniß an der gemeinschaftlichen Weide gleichgültig, ob diese Nutzung für 
sich betrachtet condominium der Nutzenden oder Gemeindeglieder-Vermögen ist. 
(§. 5. der Dekl. v. 26. Juli 1847.) '


